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335. Bundesgesetz: Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993 — SRÄG 1993
(NR: GP XVIII RV 932 AB 968 S. 114. BR: 4520 AB 4522 S. 569.)
[EWR/Anh. XVIII: 379 L 0007]

336. Bundesgesetz: 19. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
(NR: GP XVIII RV 933 AB 969 S. 114. BR: 4532 AB 4523 S. 569.)
[EWR/Anh. XVIII: 379 L 0007]

337. Bundesgesetz: 18. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz und 7. Novelle zum Betriebshilfe-
gesetz
(NR: GP XVIII RV 934 AB 970 S. 114. BR: 4533 AB 4524 S. 569.)
[EWR/Anh. XVIII: 379 L 0007]

338. Bundesgesetz: 8. Novelle zum Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz
(NR: GP XVIII RV 935 AB 971 S. 114. BR: AB 4525 S. 569.)

3 3 5 . Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz (51. Novelle zum
ASVG), das Beamten-Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetz (22. Novelle zum B-KUVG),
das Sonderunterstützungsgesetz, das Opferfür-
sorgegesetz, das Betriebspensionsgesetz geän-
dert sowie arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen
zur Gleitpension durch Änderung des Arbeits-
zeitgesetzes, des Angestelltengesetzes, des
Gutsangestelltengesetzes, des Arbeiter-Abferti-
gungsgesetzes, des Hausgehilfen- und Hausan-
gestelltengesetzes 1962 und des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes getroffen
werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993 —

SRÄG 1993)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 17/1993, wird wie folgt
geändert:

1. §4 Abs. 1 Z 5 lautet:
„5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung zum

Krankenpflegefachdienst oder zum medizi-
nisch-technischen Fachdienst im Sinne des
Krankenpflegegesetzes, BGBl. Nr. 102/1961,
bzw. zu den gehobenen medizinisch-techni-
schen Diensten im Sinne des MTD-Gesetzes,
BGBl. Nr. 460/1992, stehen, sowie Hebam-
menschülerinnen an einer Bundeshebammen-
lehranstalt;"

2. Im § 5 Abs. 2 letzter Satz wird der Klammer-
ausdruck „(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)" durch
den Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 6)" und der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

3. Im § 14 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck
„Entlohnungsschema I, I L, II L" durch den Aus-
druck „Entlohnungsschema I, K, I L, II L'' ersetzt.

4. § 15 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Zur knappschaftlichen Pensionsversicherung
gehören die in der Pensionsversicherung pflichtver-
sicherten Personen, die in knappschaftlichen Betrie-
ben mit wesentlich bergmännischen oder diesen
gleichgestellten Arbeiten im Sinne der Anlagen 9
und 10 zu diesem Bundesgesetz beschäftigt sind.

(2) Knappschaftliche Betriebe sind jene Betriebe,
die gemäß § 2 des Berggesetzes 1975 in dessen
Anwendungsbereich fallen sowie jene, in denen
Tätigkeiten im Sinne des § 132 des Berggeset-
zes 1975 von einem Bergbauberechtigten durchge-
führt werden, ausgenommen gewerbliche und
industrielle Betriebe, die solche grundeigene mine-
ralische Rohstoffe obertägig gewinnen, die durch
die Berggesetznovelle 1990, BGBl. Nr. 355, in § 5
des Berggesetzes aufgenommen worden sind."

5. Im§ 16 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck „der §§ 3
Abs. 1 Z 1 bis 7, 4 und 5 des Studienförderungsge-
setzes 1992" durch den Ausdruck „des § 3 Abs. 1
Z 1 bis 7 des Studienförderungsgesetzes 1992"
ersetzt.

6. § 18 wird aufgehoben.
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7. Dem § 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Formalversicherung in der Pensionsversiche-
rung endet jedoch spätestens mit dem Tag vor dem
Stichtag (§ 223 Abs. 2)"

8. § 29 lautet:

„Sachliche Zuständigkeit der Träger der
Pensionsversicherung

§ 29. (1) Zur Durchführung der Pensionsversi-
cherung der Arbeiter sind, unbeschadet des § 17
Abs. 3 über die Weiterversicherung und der §§ 245
und 246 über die Leistungszugehörigkeit und
Leistungszuständigkeit, sachlich zuständig:

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
soweit nicht einer der unter Z 2 oder 3
genannten Versicherungsträger zuständig ist;

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen
Eisenbahnen für die bei ihr oder der
Betnebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbe-
triebe in der Krankenversicherung pflichtversi-
cherten Personen;

3. die Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli-
chen und diesen gleichgestellten Betrieben
beschäftigten Arbeiter, wobei auf Beschäftigte,
die wesentlich bergmännische oder diesen
gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet.

(2) Zur Durchführung der Pensionsversicherung
der Angestellten sind, unbeschadet des § 17 Abs. 3
über die Weiterversicherung und der §§ 245 und 246
über die Leistungszugehörigkeit und Leistungszu-
ständigkeit, sachlich zuständig:

1. die Pensionsversicherungsanstalt der Ange-
stellten, soweit nicht der unter Z 2 genannte
Versicherungsträger zuständig ist;

2. die Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues hinsichtlich aller in knappschaftli-
chen und diesen gleichgestellten Betrieben
beschäftigten Angestellten, wobei auf Beschäf-
tigte, die wesentlich bergmännische oder
diesen gleichgestellte Tätigkeiten im Sinne der
Anlagen 9 und 10 zu diesem Bundesgesetz
ausführen, der Abschnitt IV des Vierten Teiles
dieses Bundesgesetzes Anwendung findet."

9. § 33 Abs. 2 lautet:

„(2) Abs. 1 gilt für die nur in der Unfall- und
Pensionsversicherung sowie für die nur in der
Unfallversicherung nach § 7 Z 3 lit. a Pflichtversi-
cherten mit der Maßgabe, daß die Meldungen beim
Träger der Krankenversicherung, der beim Beste-
hen einer Krankenversicherung nach diesem Bun-
desgesetz für sie sachlich und örtlich zuständig
wäre, zu erstatten sind."

10. Im § 37 erster Satz wird der Ausdruck „§ 7
Z 3 lit. a und b" durch den Ausdruck „§ 7 Z 3 lit. b"
ersetzt.

11. §40 Abs. 2 lautet:

„(2) Abs. 1 gilt auch für Personen,
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall

des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom
Versicherungsträger nachweislich über den
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt
wurden;

2. die eine Gleitpension (§ 253 c) beziehen, mit
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist."

12. §44 Abs. 1 Z 7 lautet:

„7. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5
pflichtversicherten Personen das Monatsgeld,
die Dienstgradzulage, die Monatsprämie, die
Vergütungen nach § 6 Abs. 2 bis 4 des
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 422,
und die Anerkennungsprämie;"

13. Im §44 Abs. 6 letzter Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)"
durch den Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 6)" und
der Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

14. Im § 45 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck
„§ 108 b Abs. 1" durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 1
und 3" ersetzt.

15. Im § 49 Abs. 3 Z 9 wird jeweils der Ausdruck
„Eintritt der Arbeitsunfähigkeit" durch den Aus-
druck „Eintritt des Versicherungsfalles" ersetzt.

16. Im § 56 a Abs. 2 zweiter Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz)"
durch den Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 6)" und
der Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

16 a. Im § 67 Abs. 9 wird der Ausdruck „Abs. 6"
durch den Ausdruck „Abs. 6 Z 2 bzw. 3" ersetzt.

17. §70 lautet:

„Anrechnung für die Höherversicherung bzw.
Erstattung von Beiträgen in der

Pensionsversicherung

§ 70. (1) Überschreitet in einem Beitragsjahr
(§ 242 Abs. 6) bei einer Versicherungspflichtigen
Beschäftigung oder bei gleichzeitig ausgeübten
Versicherungspflichtigen Beschäftigungen oder bei
gleichzeitig ausgeübten Versicherungspflichtigen
Beschäftigungen und selbständigen Erwerbstätig-
keiten die Summe aller Beitragsgrundlagen der
Pflichtversicherung einschließlich der Sonderzah-
lungen die Summe der monatlichen Gesamtbei-
tragsgrundlagen im Kalenderjahr (§ 242 Abs. 3 bzw.
§ 244 a Abs. 5), so gilt der Beitrag zur Pensionsver-
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Sicherung, der auf den Überschreitungsbetrag
entfällt, wenn nicht nach Abs. 2 Beiträge erstattet
wurden, im Rahmen der Bestimmungen des § 77
Abs. 2 als Beitrag zur Höherversicherung; hiebei ist
als Beitragssatz jeweils der aus der Summe der
Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3 lit. a und § 51 a
sich ergebende Beitragssatz zur Zeit der Entrich-
tung heranzuziehen. Beitragsteile, die im Rahmen
der Bestimmungen des § 77 Abs. 2 nicht als Beitrag
zur Höherversicherung gelten, sind bei Eintritt des
Versicherungsfalles aufgewertet mit dem der
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs-
faktor (§ 108 Abs. 4) in halber Höhe zu erstatten.

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres
für im Vorjahr fällig gewordene Beiträge bei einem
der beteiligten Versicherungsträger den Antrag
stellen, ihm (ihr) den auf den Uberschreitungsbetrag
(Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 77
Abs. 2 zur Höherversicherung nicht anrechenbaren
Beitrag zu erstatten, wobei der halbe Beitragssatz
nach Abs. 1 anzuwenden ist.

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende
Betrag ist dem auszahlenden Versicherungsträger
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger (§ 447 g) zu ersetzen."

18. Im § 74 Abs. 1 zweiter und vierter Satz wird
der Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

19. § 76 a Abs. 1 lautet:

„(1) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist
für in der Pensionsversicherung Weiterversicherte
die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte
Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversicherung
(§ 242 Abs. 1 Z 1) des dem Ausscheiden aus der
Pflichtversicherung vorangegangenen letzten Bei-
tragsjahres (§242 Abs. 6); in den Fällen des § 17
Abs. 3 letzter Satz ist die Beitragsgrundlage für den
Kalendertag ein Dreißigstel der sich gemäß § 244 a
ergebenden Gesamtbeitragsgrundlage des dem
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung vorange-
gangenen letzten Kalenderjahres. Hat der Versi-
cherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im
Beitragsjahr des Ausscheidens aus der Pflichtversi-
cherung erworben, so ist dieses Beitragsjahr
heranzuziehen. Die demnach in Betracht kom-
mende Beitragsgrundlage ist mit dem sich gemäß
Abs. 2 ergebenden Faktor zu vervielfachen. Hat der
(die) Versicherte vor der Weiterversicherung
Beitragszeiten einer Selbstversicherung gemäß
§ 16 a erworben, gilt als Beitragsgrundlage für die
Weiterversicherung die Beitragsgrundlage gemäß
§ 76 b Abs. 5; hat der (die) Versicherte vor der
Weiterversicherung Beitragszeiten einer Selbstversi-
cherung gemäß § 18 a erworben, gilt als Beitrags-
grundlage für die Weiterversicherung die Beitrags-
grundlage gemäß § 76 b Abs. 4."

20. Im § 76 a Abs. 3 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§108
Abs. 9" ersetzt.

21. Im § 76 b Abs. 1 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

22. § 76 b Abs. 3 wird aufgehoben.

23. § 77 Abs. 2 lautet:

„(2) In der Pensionsversicherung ist der Beitrags-
satz für alle Weiter- und Selbstversicherten die
Summe der jeweils geltenden Beitragssätze gemäß
den §§51 Abs. 1 Z 3 lit. a und 51 a. Für die
Höherversicherung in der Pensionsversicherung
sind Beiträge in einer vom Versicherten gewählten
Höhe zu entrichten; der jährliche Beitrag darf das
Sechzigfache der Höchstbeitragsgrundlage nach
§ 45 Abs. 1 nicht übersteigen."

24. Im § 77 Abs. 4 zweiter und dritter Satz wird
jeweils der Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck
„§ 108 Abs. 9" ersetzt.

25. § 78 Abs. 3 letzter Satz entfällt.

26. Der 4. Unterabschnitt des Abschnittes V des
Ersten Teiles lautet:

„4. UNTERABSCHNITT

Grundsätze der langfristigen Finanzierung der
Pensionsversicherung

§ 79 a. Die Finanzierung der Pensionsversiche-
rung ist durch Beiträge der Versicherten und
Bundesbeiträge sicherzustellen. Übersteigt die
Summe der gebührenden Beiträge des Bundes
gemäß § 80 Abs. 1 ein Drittel der Gesamtaufwen-
dungen in der Pensionsversicherung nach diesem
Bundesgesetz, sind Mehraufwendungen der Pen-
sionsversicherung gleichmäßig auf Bundesbeiträge
und Beiträge für Pflichtversicherte aufzuteilen.

Beitrag des Bundes

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet der
Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der
Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der
Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind
bei den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die
außerordentlichen Zuschüsse des Trägers der
Pensionsversicherung als Dienstgeber zur Rückstel-
lung für Pensionszwecke und die Abschreibungen
von bebauten Grundstücken, bei den Erträgen der
Bundesbeitrag nach Abs. 1 und 2 und die Ersätze für
Ausgleichszulagen außer Betracht zu lassen.

(2) Der Bund leistet über den Beitrag gemäß
Abs. 1 hinaus einen Beitrag

a) in der Höhe der zur Finanzierung jährlich
aufgewendeten Mittel für eine nach dem
31. Dezember 1987 gemäß § 447 genehmigte
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Erwerbung von Liegenschaften, ferner für
eine nach dem 31. Dezember 1987 gemäß
§ 447 genehmigte Errichtung, Erweiterung
oder einen nach dem 31. Dezember 1987
gemäß § 447 genehmigten Umbau von
Gebäuden; der Beitrag des Bundes darf den
Betrag der genehmigten Mittel nicht überstei-
gen; allfällig gebildete Ersatzbeschaffungs-
rücklagen sind in Abzug zu bringen;

b) an die Pensionsversicherungsanstalt der Ar-
beiter und die Pensionsversicherungsanstalt
der Angestellten in der Höhe von je
3 Millionen Schilling, an die Versicherungs-
anstalt der österreichischen Eisenbahnen und
die Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues als Träger der Pensionsversiche-
rung in der Höhe von je 1,25 Millionen
Schilling als Zuschuß für den Umbau von
Gebäuden, der gemäß § 447 in Verbindung
mit § 31 Abs. 6 lit. a deshalb nicht genehmi-
gungspflichtig ist, weil damit keine Änderung
des Verwendungszweckes verbunden ist.

(3) Der den einzelnen Trägern der Pensionsversi-
cherung nach Abs. 1 und 2 gebührende Beitrag des
Bundes ist monatlich im erforderlichen Ausmaß
unter Bedachtnahme auf die Kassenlage des Bundes
zu bevorschussen.

§ 80 a. (1) Die Allgemeine Unfallversicherungs-
anstalt hat an den Ausgleichsfonds der Pensionsver-
sicherungsträger (§ 447 g) 1,5 Milliarden Schilling
am 20. November 1992 zu überweisen.

(2) Abweichend von § 80 Abs. 1 leistet der Bund
für das Geschäftsjahr 1992 einen Beitrag, der sich
gegenüber dem nach § 80 Abs. 1 zu ermittelnden
Betrag vermindert:

1. für die Pensionsversicherungsanstalt der Ar-
beiter um 1 050 Millionen Schilling,

2. für die Versicherungsanstalt der österreichi-
schen Eisenbahnen um 250 Millionen Schil-
ling,

3. für die Pensionsversicherungsanstalt der An-
gestellten um 950 Millionen Schilling,

4. für die Versicherungsanstalt des österreichi-
schen Bergbaues um 350 Millionen Schilling."

27. Im § 86 Abs. 3 Z 1 wird nach dem zweiten
Satz folgender Satz eingefügt:

„Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise
gestellt wird."

28. §95 Abs. 1 lautet:

„(1) Bei der Anwendung der §§ 90 und 90 a sind
die Renten (Pensionen) mit dem Zurechnungszu-
schlag (§ 261 a) und dem Leistungszuschlag (§ 284

Abs. 5), jedoch ohne die besonderen Steigerungsbe-
träge für Höherversicherung (§ 248) und die
Kinderzuschüsse (§ 262) heranzuziehen."

29. § 99 Abs. 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2.

30. Dem § 99 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Entziehung einer Leistung aus einem
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit
ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die
Alterspension bzw. Knappschaftsalterspension
(§§ 253 bzw. 276) nicht mehr zulässig."

31. Dem §104 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren
Überweisung der genannten Leistungen auf einen
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen,
daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung
stehen."

32. Im § 107 Abs. 5 wird der Ausdruck „§ 108
Abs. 1" durch den Ausdruck „§107 a Abs. 1"
ersetzt.

33. Der bisherige § 108 erhält die Bezeichnung
§ 107 a.

34. Abschnitt VI a des Ersten Teiles lautet:

„Abschnitt VI a

Aufwertung und Anpassung in der
Sozialversicherung

1. Unterabschnitt: Grundlagen

§ 108. (1) Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales hat jedes Jahr für das folgende Kalender-
jahr eine Aufwertungszahl (Abs. 2), eine Höchstbei-
tragsgrundlage (Abs. 3), Aufwertungsfaktoren
(Abs. 4) und die festen Beträge nach diesem
Bundesgesetz (Abs. 9), im Dezember jeden Jahres
einen Beitragsbelastungsfaktor (Abs. 8) für das
laufende Kalenderjahr und jedes Jahr für das
vorangegangene Kalenderjahr einen endgültigen
Anpassungsrichtwert (Abs. 6) zu ermitteln und
kundzumachen.

(2) Aufwertungszahl: Die Aufwertungszahl be-
ruht auf der Veränderung der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz vom jeweils drittvorangegan-
genen Kalenderjahr zum jeweils zweitvorangegan-
genen Kalenderjahr. Veränderungen von Beitrags-
sätzen bleiben unberücksichtigt. Die Aufwertungs-
zahl ist, soweit im einzelnen nichts anderes
angeordnet wird, für die Erhöhung der Höchstbei-
tragsgrundlage und der festen Beträge, die der
Beitragsberechnung dienen, heranzuziehen.
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(3) Höchstbeitragsgrundlage: Höchstbeitrags-
grundlage für die Beitragszeiträume eines Jahres ist
der Meßbetrag (§ 108 b) dieses Kalenderjahres,
wenn er ganzzahlig durch 20 teilbar ist, ansonsten
der nächsthöhere ganzzahlig durch 20 teilbare
Betrag.

(4) Aufwertungsfaktoren : Die Aufwertungsfak-
toren eines Kalenderjahres errechnen sich durch
Vervielfachung der zuletzt in Geltung gestandenen
Aufwertungsfaktoren mit dem Anpassungsfaktor
des Vorjahres. Sie sind auf 3 Dezimalstellen zu
runden. Der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren ist
der Anpassungsfaktor des Vorjahres als Aufwer-
tungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des zweit-
vorangegangenen Kalenderjahres anzufügen. Die
Aufwertungsfaktoren sind für die Aufwertung von
Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemes-
sungsgrundlage verwendet werden, heranzuziehen.

(5) Anpassungsfaktor: Der Bundesminister für
Arbeit und Soziales hat jedes Jahr für das folgende
Kalenderjahr einen Anpassungsfaktor unter Be-
rücksichtigung des vorläufigen Anpassungsricht-
wertes für das Anpassungsjahr (Abs. 6), der
Anpassungsbandbreite (Abs. 7) und des Gutachtens
des Beirates für die Renten- und Pensionsanpassung
(§ 108 e) durch Verordnung festzusetzen. Die
Verordnung ist nach Zustimmung durch die
Bundesregierung vom Bundesminister für Arbeit
und Soziales dem Hauptausschuß des Nationalrates
zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung der
Bundesregierung ist bis spätestens 10. November
eines jeden Jahres zu beantragen. Der Anpassungs-
faktor ist, soweit im einzelnen nichts anderes
angeordnet wird, für die Erhöhung der Renten und
Pensionen und der leistungsbezogenen festen
Beträge in der Sozialversicherung heranzuziehen.

(6) Anpassungsrichtwert: Jedes Jahr sind für das
Anpassungsjahr (das ist jenes Kalenderjahr, für das
der Anpassungsfaktor festzusetzen ist) und das
diesem vorangehende Jahr je ein vorläufiger
Anpassungsrichtwert und für das diesem zweitvor-
angehende Jahr der endgültige Anpassungsrichtwert
zu ermitteln. Die Berechnung der vorläufigen
Anpassungsrichtwerte ist, soweit die erforderlichen
statistischen Werte noch nicht vorliegen, auf
Schätzungen aufzubauen. Der Anpassungsrichtwert
ist so zu ermitteln, daß seine Anwendung als
Anpassungsfaktor bewirken würde, daß sich die
durchschnittliche Höhe der Pensionen aus den
Versicherungsfällen des Alters und der geminderten
Arbeitsfähigkeit im Anpassungsjahr gegenüber dem
Vorjahr mit dem gleichen Hundertsatz verändert
wie die durchschnittliche Beitragsgrundlage. Dabei
sind nur Werte aus der Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz heranzuziehen. Änderungen
von Beitragssätzen für Versicherte und/oder
Pensionisten in diesen beiden Jahren sind zu
berücksichtigen (besondere Nettoanpassung).

(7) Anpassungsbandbreite: Die Anpassungsband-
breite (§ 108 f Abs. 3, 4 und 5) ergibt sich aus einer
Gegenüberstellung der längerfristigen Entwicklung
der Anpassungsfaktoren und der Anpassungsricht-
werte bis zum Anpassungsjahr. Sie darf bei der
Festsetzung des Anpassungsfaktors nicht unter-
schritten werden. Eine Überschreitung ist nur bei
gleichzeitiger Vorsorge für zusätzliche Einnahmen
der Pensionsversicherung zulässig.

(8) Beitragsbelastungsfaktor: Für Kalenderjahre
vor dem Jahr 1993 beträgt der Beitragsbelastungs-
faktor 1,00000. Für jedes weitere Kalenderjahr
ergibt sich der Beitragsbelastungsfaktor aus der
Vervielfachung der Beitragsbelastungsmeßzahl
(§ 108 d Abs. 4) dieses Kalenderjahres mit der
Pensionsbelastungsmeßzahl des Jahres 1992
(§ 108 d Abs. 7), geteilt durch die Beitragsbela-
stungsmeßzahl des Jahres 1992 und die Pensionsbe-
lastungsmeßzahl dieses Kalenderjahres. Der Bei-
tragsbelastungsfaktor ist bei der Bildung der
Bemessungsgrundlage aus den jeweiligen Beitrags-
grundlagen heranzuziehen.

(9) Anpassung fester Beträge: Sind nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes feste Beträge
mit der Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem
Anpassungsfaktor zu vervielfachen, ist diese Ver-
vielfachung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der
Vervielfachung mit der Aufwertungszahl bezie-
hungsweise mit dem Anpassungsfaktor der am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
Geltung gestandene Betrag zugrunde zu legen ist.
Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schilling
zu runden.

2. Unterabschnitt: Durchführung

Aufwertungszahl

§ 108 a. (1) Die Aufwertungszahl eines Kalender-
jahres gemäß § 108 Abs. 2 ist durch Teilung der
durchschnittlichen Beitragsgrundlage des zweitvor-
angegangenen Kalenderjahres (Ausgangsjahr)
durch die durchschnittliche Beitragsgrundlage des
drittvorangegangenen Kalenderjahres (Vergleichs-
jahr) zu errechnen. Die Berechnung der durch-
schnittlichen Beitragsgrundlage ist gemäß Abs. 2, 3
und 4 vorzunehmen. Die Aufwertungszahl ist auf
drei Dezimalstellen zu runden.

(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei-
tragsgrundlage eines Jahres sind alle Versicherungs-
tage von Pflichtversicherten eines Jahres, für die
eine Tagesbeitragsgrundlage vorgesehen ist, für alle
Versicherten sowie getrennt nach Arbeitern und
Angestellten in die Lohnstufen (§ 46 Abs. 2 bis 5)
einzureihen. Der Hauptverband hat bei Erreichen
eines Auswertungsgrades der Beitragsgrundlagen
von 99 vH für das Ausgangsjahr diese Einreihung
für das Ausgangsjahr, das Vergleichsjahr und das
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dem Vergleichsjahr vorangegangene Jahr auf
Grund der Daten der Versicherungsdatei durchzu-
führen. Die Einreihung ist aber auf jeden Fall so
rechtzeitig durchzuführen, daß sie dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales am 15. Juni eines
jeden Jahres zur Verfügung steht.

(3) Zur Feststellung der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage (Abs. 1) ist die Zahl der in jeder
Lohnstufe eingereihten Versicherungstage mit dem
Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohnstufe zu
vervielfachen.

(4) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage des
Vergleichs- bzw. Ausgangsjahres ist der Betrag, der
sich aus der Summe der nach Abs. 3 errechneten
Beträge für alle Lohnstufen im Vergleichsjahr bzw.
im Ausgangsjahr, geteilt durch die Summe der im
Vergleichsjahr bzw. im Ausgangsjahr in diese
Lohnstufen eingereihten Versicherungstage ergibt.
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf
Groschen zu runden.

Meßbetrag für die Höchstbeitragsgrundlage

§ 108 b. Für das Kalenderjahr 1992 beträgt der
Meßbetrag 1 050,17 S. Der Meßbetrag für jedes
weitere Kalenderjahr ergibt sich aus der Vervielfa-
chung des letzten Meßbetrages mit der Aufwer-
tungszahl (§ 108 Abs. 2) des Kalenderjahres, für das
der Meßbetrag neu festzusetzen ist. Der Meßbetrag
ist auf Groschen zu runden.

Aufwertungsfaktoren

§ 108 c. Die Aufwertungsfaktoren für das Kalen-
derjahr 1993 betragen:

Anpassungsrichtwert

§ 108 d. (1) Der Anpassungsrichtwert für ein
Kalenderjahr ist durch Teilung des Nettosteige-
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund-
lage (Abs. 2) durch den Nettosteigerungsfaktor der
durchschnittlichen Pensionsleistung (Abs. 5), ver-
vielfacht mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 Abs. 5)
des Kalenderjahres, für das der Anpassungsricht-
wert berechnet wird, zu ermitteln. Der Anpassungs-
richtwert ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ist
die dem Anpassungsrichtwert entsprechende pro-
zentuelle Erhöhung niedriger als die vom Österrei-
chischen Statistischen Zentralamt für dieses Kalen-
derjahr bekanntgegebene Erhöhung der Verbrau-
cherpreise im Jahresdurchschnitt, ist der Anpas-
sungsrichtwert entsprechend dieser Erhöhung fest-
zusetzen. Entspricht der Bruttosteigerungsfaktor
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage (Abs. 3)
jedoch einer geringeren Erhöhung als der Erhöhung
auf Grund des Verbraucherpreisindex, ist der
Anpassungsrichtwert in der Höhe des Bruttosteige-
rungsfaktors der durchschnittlichen Beitragsgrund-
lage (Abs. 3) festzusetzen.

(2) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli-
chen Beitragsgrundlage: Der Nettosteigerungsfak-
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines
Kalenderjahres ist aus der Vervielfachung des



124. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1993 — Nr. 335 2763

Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage (Abs. 3) mit der Beitragsbela-
stungsmeßzahl (Abs. 4), geteilt durch die Beitrags-
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden.

(3) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli-
chen Beitragsgrundlage: Der Bruttosteigerungsfak-
tor der durchschnittlichen Beitragsgrundlage eines
Kalenderjahres ist nach den Grundsätzen der
Ermittlung für die Aufwertungszahl (§ 108 a) mit
der Maßgabe zu berechnen, daß als Ausgangsjahr
das Kalenderjahr, für das dieser Faktor berechnet
wird, bzw. als Vergleichsjahr das vorangegangene
Kalenderjahr heranzuziehen ist. Der Faktor ist auf
vier Dezimalstellen zu runden.

(4) Beitragsbelastungsmeßzahl: Zur Ermittlung
der Beitragsbelastungsmeßzahl eines Kalenderjah-
res ist auf der Grundlage der vom Hauptverband
durchgeführten Einreihung der Versicherungstage
von Pflichtversicherten des Vorjahres (§ 108 a
Abs. 2) jeweils eine durchschnittliche Beitrags-
grundlage für Arbeiter und für Angestellte zu
berechnen. § 108 a Abs. 3 und 4 sind dabei
anzuwenden. Unter Bedachtnahme auf den (die)

1. Beitrag zur Krankenversicherung inklusive
Zusatzbeitrag,

2. Beitrag zur Pensionsversicherung inklusive
Zusatzbeitrag,

3. Beitrag zur Arbeitslosenversicherung,
4. Arbeiterkammerumlage und
5. Wohnbauförderungsbeitrag

sind aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen
für Arbeiter bzw. für Angestellte durchschnittliche
Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für Ange-
stellte unter Berücksichtigung der den Dienstneh-
mer belastenden Beiträge zu berechnen. Dabei sind
die Beitragssätze des Jahres, für das die Beitragsbe-
lastungsmeßzahl zu ermitteln ist, heranzuziehen.
Beitragssatzänderungen während des Jahres sind im
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen. Die
Beitragsbelastungsmeßzahl ergibt sich aus der
Teilung des gewogenen Mittels der durchschnittli-
chen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw. für
Angestellte unter Berücksichtigung der Beitragsbe-
lastung durch das gewogene Mittel der durch-
schnittlichen Beitragsgrundlagen für Arbeiter bzw.
für Angestellte ohne Berücksichtigung der Beitrags-
belastung. Die Beitragsbelastungsmeßzahl ist auf
fünf Dezimalstellen zu runden.

(5) Nettosteigerungsfaktor der durchschnittli-
chen Pensionsleistung: Der Nettosteigerungsfaktor
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka-
lenderjahres ist aus der Vervielfachung des
Bruttosteigerungsfaktors der durchschnittlichen
Pensionsleistung (Abs. 6) mit der Pensionsbela-
stungsmeßzahl (Abs. 7), geteilt durch die Pensions-
belastungsmeßzahl des Vorjahres zu ermitteln. Der
Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden.

(6) Bruttosteigerungsfaktor der durchschnittli-
chen Pensionsleistung: Der Bruttosteigerungsfaktor
der durchschnittlichen Pensionsleistung eines Ka-
lenderjahres ist durch Teilung der durchschnittli-
chen Pensionsleistung dieses Kalenderjahres durch
die durchschnittliche Pensionsleistung des vorange-
gangenen Kalenderjahres zu ermitteln. Die durch-
schnittliche Pensionsleistung ist gemäß Abs. 8, 9, 10
und 11 zu errechnen. Dabei sind nur Pensionen aus
den Versicherungsfällen des Alters und der
geminderten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen.
Der Faktor ist auf vier Dezimalstellen zu runden.

(7) Pensionsbelastungsmeßzahl: Die Pensionsbe-
lastungsmeßzahl eines Kalenderjahres ist der
Betrag, der sich aus der Verminderung der Zahl 100
um den Beitragssatz des Einbehalts von jeder
Pension in der Krankenversicherung der Pensioni-
sten, geteilt durch 100, ergibt. Beitragssatzänderun-
gen beim Einbehalt während des Jahres sind im
Mittel aller Monate des Jahres ohne Bedachtnahme
auf Sonderzahlungen zu berücksichtigen.

(8) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Pen-
sionsleistung eines Jahres ist die Gliederung des
Pensionsstandes für Pensionen ohne Zulagen und
Zuschüsse nach der Höhe des Monatsbetrages auf
Grund der Weisungen für die statistischen Nach-
weisungen heranzuziehen.

(9) Zur Feststellung der durchschnittlichen
Pensionsleistung ist die Zahl der in jede Monatsbe-
tragsstufe eingereihten Pensionen mit dem Mittel-
wert dieser Monatsbetragsstufe zu vervielfachen.
Dabei ist als unterste Monatsbetragsstufe jene
anzunehmen, in die der Grenzbetrag gemäß Abs. 11
fällt. Berücksichtigt wird für die unterste Monatsbe-
tragsstufe der Bereich zwischen dem Grenzwert und
der nächsthöheren Monatsbetragsstufengrenze. Die
Zahl der in die unterste Monatsbetragsstufe
eingereihten Pensionen ist entsprechend der Ver-
kürzung des Monatsbetragsstufenbereiches zu ver-
mindern und die so verminderte Zahl mit dem
Mittelwert aus dem Grenzbetrag und der nächsthö-
heren Monatsbetragsstufengrenze, gerundet auf
volle Schilling, zu vervielfachen.

(10) Die durchschnittliche Pensionsleistung ist
der Betrag, der sich aus der Summe der nach Abs. 9
errechneten Beträge für alle Monatsbetragsstufen,
geteilt durch die Summe der in diese Monatsbe-
tragsstufen eingereihten Pensionen ergibt. Die
durchschnittliche Pensionsleistung ist auf Schilling
zu runden.

(11) Der Grenzbetrag beträgt 4 245 S für das
Kalenderjahr 1991. Für jedes weitere Kalenderjahr
ist der Grenzbetrag mit dem Produkt der
Bruttosteigerungsfaktoren der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage (Abs. 3) für das Kalender-
jahr 1992 bis zum Kalenderjahr, für das der
Grenzbetrag gilt, zu vervielfachen und auf volle
Schilling zu runden.
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Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung

§ 108 e. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales ist ein Beirat für die Renten- und
Pensionsanpassung zu errichten.

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte
Mitglieder an:

je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, des
Bundesministeriums für Finanzen und des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales;

je zwei Vertreter der Bundesarbeitskammer und der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft;

ein Vertreter des Hauptverbandes;

vier Vertreter des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes, davon ein Vertreter aus einer der
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes;

je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern Österreichs und des
Landarbeiterkammertages;

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu
entsendende Fachleute aus dem Bereich der
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die nach
Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis besitzen
sollen;

zwei von der Bundesregierung zu entsendende
Bezieher einer Pension nach diesem Bundesgesetz
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz.

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellvertreter
zu entsenden.

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales oder ein von ihm
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des
Beirates bei Antritt ihres Amtes zur Amtsverschwie-
genheit sowie zur gewissenhaften und unpartei-
ischen Ausübung ihres Amtes zu verpflichten.

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der alte
Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis
der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der
Weiterführung der Geschäfte durch den alten Beirat
zählt auf die fünfjährige Amtsdauer des neuen
Beirates.

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens
zwölf Mitgliedern (Stellvertretern) beschlußfähig.
Ein Gutachten des Beirates im Sinne des Abs. 10
kommt nur dann zustande, wenn es der Meinung
von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder
entspricht. Haben mindestens drei Mitglieder eine
gemeinsame, von der einfachen Mehrheit des
Beirates abweichende Meinung vertreten, ist bei der
Erstellung des Gutachtens auch diese Meinung zum
Ausdruck zu bringen.

(6) Die näheren Bestimmungen über die Ge-
schäftsordnung des Beirates erläßt der Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales durch Verordnung.

(7) Die Mitglieder des Beirates versehen ihr Amt
auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung als
Ehrenamt.

(8) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu
führen.

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit der
Führung der Bürogeschäfte beauftragten Bedienste-
ten können Entschädigungen gewährt werden,
deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen festzusetzen hat. Die Kosten des
Beirates trägt der Bund.

(10) Der Beirat kann bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres dem Bundesminister für Arbeit und Soziales
eine vorläufige Empfehlung darüber vorlegen, in
welcher Höhe der Anpassungsfaktor festgesetzt
werden soll. Bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres
hat der Beirat dem Bundesminister für Arbeit und
Soziales in einem Gutachten den Anpassungsfaktor
unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 108 f
Abs. 3, 4 und 5 vorzuschlagen. Das Gutachten ist
unverzüglich in der Fachzeitschrift „Soziale Sicher-
heit" zu verlautbaren.

(11) Die Behörden des Bundes, die gesetzlichen
beruflichen Vertretungen der Versicherten und der
Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der
Pensionsversicherung und der Hauptverband sind
verpflichtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen zur
Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat
darüber hinaus von sich aus dem Beirat alljährlich
eine Berechnung über die voraussichtliche Geba-
rung der Träger der Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz für die folgenden fünf Jahre so
rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem Beirat bei
Erstellung seines Gutachtens zur Verfügung steht.

Festsetzung des Anpassungsfaktors

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales hat für jedes Jahr den Anpassungsfaktor
unter Bedachtnahme auf das Gutachten des Beirates
für die Renten- und Pensionsanpassung sowie auf
die im Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze
(Anpassungsbandbreite) festzusetzen.

(2) Kommt ein Gutachten des Beirates gemäß
§ 108 e Abs. 10 nicht zustande oder legt der Beirat
das Gutachten nicht rechtzeitig vor, hat der
Bundesminister für Arbeit und Soziales den
Anpassungsfaktor unter Bedachtnahme auf die im
Abs. 3, 4 und 5 genannten Grundsätze festzusetzen.
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(3) Der Anpassungsfaktor ist unter Bedacht-
nahme auf den Anpassungsrichtwert für das
Anpassungsjahr (§ 108 Abs. 6) so festzusetzen, daß
die Anpassungsfaktormeßzahl (Abs. 4) für das
Anpassungsjahr die Anpassungsrichtwertmeßzahl
(Abs. 5) für das Anpassungsjahr um nicht mehr als
1% unter- bzw. überschreitet. Daß die Anpassungs-
faktormeßzahl die Anpassungsrichtwertmeßzahl
um mehr als 1% unterschreitet, ist unzulässig. Wird
ein Anpassungsfaktor in einer Höhe festgesetzt, daß
die Anpassungsfaktormeßzahl die Anpassungsricht-
wertmeßzahl um mehr als 1% überschreitet, ist dies
nur dann zulässig, wenn gleichzeitig mit der
Verordnung (§ 108 Abs. 5) in einem eigenen
Bundesgesetz für den 1% überschreitenden Unter-
schiedsbetrag zwischen Anpassungsfaktormeßzahl
und Anpassungsrichtwertmeßzahl eine finanzielle
Bedeckung durch eine Erhöhung der Beitragssätze
in der Pensionsversicherung oder eine Erhöhung
des Anteiles der Summe der Bundesbeiträge an den
Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung
(§ 79 a) vorgesehen wird.

(4) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die
Anpassungsfaktormeßzahl 100,00. Für jedes weitere
Kalenderjahr ist die Anpassungsfaktormeßzahl in
der Verordnung nach § 108 Abs. 5 festzusetzen. Die
Anpassungsfaktormeßzahl ergibt sich aus der
Vervielfachung der letzten Anpassungsfaktormeß-
zahl mit dem Anpassungsfaktor. Die Anpassungs-
faktormeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen zu
runden.

(5) Für das Kalenderjahr 1992 beträgt die
Anpassungsrichtwertmeßzahl 100,00. Für jedes
weitere Kalenderjahr ist die Anpassungsrichtwert-
meßzahl in der Verordnung nach § 108 Abs. 5
festzusetzen. Die Anpassungsrichtwertmeßzahl er-
gibt sich aus der Vervielfachung der Anpassungs-
richtwertmeßzahl für das Jahr 1992 mit dem
Produkt der Anpassungsrichtwerte für das Kalen-
derjahr 1993 und die folgenden Jahre bis einschließ-
lich das Anpassungsjahr. Wurde in einem Kalender-
jahr von der Möglichkeit der Festsetzung eines
höheren Anpassungsfaktors gemäß Abs. 3 dritter
Satz Gebrauch gemacht, ist bei der Berechnung der
Anpassungsrichtwertmeßzahl das Produkt der An-
passungsrichtwerte zusätzlich mit dem Faktor zu
vervielfachen, der sich durch Teilung der Anpas-
sungsfaktormeßzahl für dieses Jahr durch die um
1% erhöhte für dieses Jahr zugrunde gelegte
Anpassungsrichtwertmeßzahl ergibt. Die Anpas-
sungsrichtwertmeßzahl ist auf zwei Dezimalstellen
zu runden.

Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfallversiche-
rung mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen;
soweit Renten nicht nach festen Beträgen bemessen

sind, gilt dies jedoch nur dann, wenn der
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner des vorange-
gangenen Jahres eingetreten ist, und zwar mit der
Maßgabe, daß die erstmalige Anpassung, sofern der
Versicherungsfall im zweiten Halbjahr eingetreten
ist, mit dem um 0,5 erhöhten halben Anpassungsfak-
tor vorzunehmen ist.

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente
zugrunde zu legen, auf die nach den am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be-
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse
und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie
erfaßt im gleichen Ausmaß alle Rentenbestandteile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Rente
treten die Kinderzuschüsse nach den hiefür
geltenden Vorschriften.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten
entsprechend auch für andere Geldleistungen aus
der Unfallversicherung, deren Höhe sich nach der
Bemessungsgrundlage (nach dem Jahresarbeitsver-
dienst) bemißt.

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4 ist in den
Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt auszugehen, zu
dem die Rente neu festgestellt wurde; in den Fällen
des § 215 Abs. 3 ist vom Todestag des Versicherten
auszugehen, falls der Unterhaltsanspruch nicht
höher war als 20 vH der Bemessungsgrundlage.

(6) Bei der Anwendung des Abs. 5 und der §§ 210
Abs. 3, 213 Abs. 2 und 220 tritt an die Stelle der
Bemessungsgrundlage der mit dem Anpassungsfak-
tor vervielfachte Betrag der Bemessungsgrundlage.
Diese Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden
Jahres in der Weise vorzunehmen, daß der
Vervielfachung der für das vorangegangene Jahr
ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist.

Anpassung der Pensionen aus der
Pensionsversicherung

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung,
für die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem
1. Jänner dieses Jahres liegt,

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der
Stichtag (§223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der
Pension bemessen wurden, auf die der
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte,

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die
Pension des Verstorbenen gleichfalls am 1 Jänner
dieses Jahres liegt.

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension
zugrunde zu legen, auf die nach den am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
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Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be-
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen
Ausmaß alle Pensionsbestandteile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden
Pension treten die Kinderzuschüsse und die
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden Vor-
schriften.

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs-
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall
tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs-
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene)
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen-
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa-
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das
Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und
1,010 heranzuziehen.

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung
des § 267.

Anpassung der Leistungen von Amts wegen

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß
den Bestimmungen der §§ 108 g und 108 h ist von
Amts wegen vorzunehmen.

§ 108 1. (1) Die Aufwertungszahl (§ 108 a in der
Fassung der 50. Novelle, BGBl. Nr. 676/1991)
beträgt für das Jahr 1992 1,055.

(2) Der Richtwert (§ 108 d in der Fassung der
50. Novelle, BGBl. Nr. 676/1991) beträgt für das
Jahr 1992 1,045.

(3) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 b Abs. 1
in der Fassung der 50. Novelle, BGBl.
Nr. 676/1991) beträgt für das Jahr 1992 1 060 S für
den Kalendertag."

35. Im § 122 Abs. 4 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

36. § 135 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung
erforderliche
a) physiotherapeutische,
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische

oder
c) ergotherapeutische

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste, BGBl.
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch-
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;"

37. Im §136 Abs. 3 dritter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§108
Abs. 9" ersetzt.

38. Im § 137 Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 108 b Abs. 2)" durch den Klammerausdruck
„(§ 108 b)" ersetzt.

39. Im § 141 Abs. 3 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

40. Dem § 143 Abs. 1 Z 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Folgeprovisionen gelten nicht als weitergeleistete
Bezüge;"

41. Im § 151 Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
BGBl. Nr. 102/1961)" durch den Klammeraus-
druck „(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGBl.
Nr. 102/1961)" ersetzt.

42. Im § 154 Abs. 1 zweiter Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 108 b Abs. 2)" durch den
Klammerausdruck „(§ 108 b)" ersetzt.

42 a. § 166 Abs. 1 Z 2 letzter Satz lautet:

„S 143 Abs. 1 Z 3 letzter Satz und Abs. 5 gelten
entsprechend."

43. Im § 181 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2
zweiter Satz wird jeweils der Ausdruck „§ 108 i"
durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 9" ersetzt.

44. Im § 181 b zweiter Satz wird der Ausdruck
„§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 9"
ersetzt.

45. Im § 212 Abs. 3 dritter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

46. §215 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Rente nach Abs. 1 gebührt auch
1. der Frau,
2. dem Mann,

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei-
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat,
und zwar

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles,
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches,
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä-

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung,

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe-
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts-
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem)
Tod, mindestens während der Dauer des
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letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine
neue Ehe geschlossen hat. Die Witwen(Wit-
wer)rente nach lit. a bis c wird mit dem Betrag
gewährt, der dem gegen den Versicherten (die
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehen-
den Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag)
entspricht; die Witwen(Witwer)rente nach lit. d
wird mit dem Betrag gewährt, der dem vom
Versicherten bzw. von der Versicherten in dem dort
genannten Zeitraum, längstens jedoch während der
letzten drei Jahre vor seinem (ihrem) Tod
geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unter-
halt entspricht; die Witwen(Witwer)rente darf
20 vH der Bemessungsgrundlage des (der) Versi-
cherten nicht übersteigen. In den Fällen der lit. a
bis c bleibt eine vertraglich oder durch gerichtlichen
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes
(Unterhaltsbeitrages) außer Betracht, wenn seit dem
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist, in den
Fällen der lit. d bleibt eine Erhöhung des Unterhal-
tes außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der
Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr
vergangen ist."

47. Im § 222 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt:

,,d) die Gleitpension (§§ 253 c, 270),
e) die vorzeitige Alterspension wegen geminder-

ter Arbeitsfähigkeit (§§ 253 d, 270);"
48. Im § 222 Abs. 2 Z 1 wird der Punkt am Ende

der lit. d durch einen Beistrich ersetzt. Eine lit. e
und f mit folgendem Wortlaut wird angefügt:

,,e) die Knappschaftsgleitpension (§ 276 c),
f) die vorzeitige Knappschaftsalterspension we-

gen geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 276 d)."
49. § 223 Abs. 2 letzter Satz entfällt.
50. § 225 Abs. 1 Z 3 lautet:

„3. Zeiten einer freiwilligen Versicherung, wenn
die Beiträge innerhalb von zwölf Monaten
nach Ablauf des Beitragszeitraumes, für den
sie gelten sollen, wirksam (§ 230) entrichtet
worden sind;"

51. §227 Abs. 1 Z 4 lautet:

„4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in
dem die letzte vorangegangene Versiche-
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in
dem die erste nachfolgende Versicherungszeit
vorliegt,
a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der

Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland
bis zum Höchstausmaß von 48 Kalender-
monaten ab der Geburt des Kindes,

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der
unentgeltlichen Pflege des Kindes) die
nach der Annahme an Kindes Statt

(Übernahme der unentgeltlichen Pflege
des Kindes) liegende Zeit der Erziehung
ihres (seines) Kindes im Inland bis zum
Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten
ab der Geburt des Kindes, sofern die
Annahme (Übernahme) nach dem 31. De-
zember 1987 erfolgte;

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt,
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes)
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland
steht eine solche in einem Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) *) gleich, wenn für dieses Kind
Anspruch auf eine Geldleistung aus dem Versiche-
rungsfall der Mutterschaft nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach
dem Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat
und die Zeit der Kindererziehung nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens liegt; Anspruch für
ein und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine
Person. Vorrang auf Anspruch hat die Person, die
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur-
laubsgeld bezogen oder stand beiden Elternteilen
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie
hat zugunsten des Mannes auf den Anspruch
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer Verzicht
ist spätestens bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag
stellt;"

52. Im § 227 Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck
„§§ 253 b Abs. 1 lit. b bzw. 276 b Abs. 1 lit. b" durch
den Ausdruck „§§ 253 b Abs. 1 Z 2, 253 c Abs. 1
Z 2, 276 b Abs. 1 Z 2 bzw. 276 c Abs. 1 Z 2" ersetzt.

53. Im § 228 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der
Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt. Als Z 10 wird
angefügt:

„10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in
dem die letzte vorangegangene Versiche-
rungszeit bzw. beim Fehlen einer solchen, in
dem die erste nachfolgende Versicherungs-
zeit vorliegt, bei einer (einem) Versicherten,
die (der) im Zeitpunkt der Geburt ihren
(seinen) Wohnsitz im Inland hatte, die Zeit
der Erziehung des Kindes im Inland bis zum
Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten ab
der Geburt; liegt die Geburt eines weiteren
Kindes vor dem Ablauf der 48-Kalendermo-
nate-Frist, so erstreckt sich diese nur bis zu
dieser neuerlichen Geburt; Anspruch für ein
und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine
Person. Die Versicherte kann zugunsten des
Mannes, der dieses Kind erzogen hat, auf die

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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Ersatzzeit verzichten. Ein solcher nicht
widerrufbarer Verzicht ist spätestens bis zu
dem Zeitpunkt zulässig, zu dem einer der
beiden Elternteile einen Pensionsantrag
stellt."

54. §231 lautet:

„Versicherungsmonate, Begriff

§ 231. Zur Feststellung der Leistungen aus der
Pensionsversicherung und der Überweisungsbeträge
nach den §§ 308 und 311 sind Versicherungszeiten
in Versicherungsmonate zusammenzufassen, wobei
in folgender Weise vorzugehen ist:

1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme
von Zeiten der Kindererziehung gemäß den §§ 227
Abs. 1 Z 4 und 228 Abs. 1 Z 10:

a) Jeder Kalendermonat, in dem mindestens
Versicherungszeiten in der Dauer von
15 Tagen oder zwei ganze Beitragswochen,
für die der Beitrag nach Beitragsklassen
berechnet worden ist, oder eine solche
Beitragswoche und acht Tage an sonstigen
Versicherungszeiten liegen, ist ein Versiche-
rungsmonat.

b) Liegen in einem Kalendermonat nicht Versi-
cherungszeiten in dem in lit. a angegebenen
Mindestausmaß vor, so sind diese Versiche-
rungszeiten solchen in den nachfolgenden
Kalendermonaten desselben Kalenderjahres,
die nicht schon nach lit. a Versicherungsmo-
nate sind, so lange zuzuschlagen, bis in einem
Kalendermonat Versicherungszeiten in dem
in lit. a angegebenen Mindestausmaß vorlie-
gen; dieser Kalendermonat ist sodann ein
Versicherungsmonat. Der letzte im Kalender-
jahr liegende Kalendermonat, in dem — auch
nach dem Zuzählen von Versicherungszeiten
aus vorangegangenen Kalendermonaten —
Zeiten vorliegen, die das Mindestausmaß
nach lit. a nicht erreichen, gilt jedenfalls als
Versicherungsmonat.

Bei Anwendung der lit. a und b sind Versicherungs-
zeiten, die sich zeitlich decken, nur einfach zu
zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt:

Beitragszeit der Pflichtversicherung,
Ersatzzeit,
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung.

Bei Versicherungszeiten gleicher Art gilt nachste-
hende Reihenfolge:

knappschaftliche Pensionsversicherung,
Pensionsversicherung der Angestellten,
Pensionsversicherung der Arbeiter,
innerhalb der Pensionsversicherung der Arbeiter:

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
Versicherungsanstalt der österreichischen Ei-
senbahnen.

Die Bestimmungen des § 244 Abs. 2 und des § 249
Abs. 1 bleiben hievon unberührt.

2. Für Versicherungszeiten gemäß den §§ 227
Abs. 1 Z 4 und 228 Abs. 1 Z 10 (Zeiten der
Kindererziehung): Der erste volle Kalendermonat
nach der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß den
§§ 227 Abs. 1 Z 4 oder 228 Abs. 1 Z 10 und die
folgenden Kalendermonate sind Versicherungsmo-
nate. Letzter Versicherungsmonat ist der Kalender-
monat, in dem die Voraussetzungen gemäß den
§§ 227 Abs. 1 Z 4 oder 228 Abs. 1 Z 10 wegfallen.

3. Ist für ein und denselben Kalendermonat Z 1
und 2 anzuwenden, ist dieser Monat sowohl als
Versicherungsmonat gemäß Z 1 als auch 2 zu
zählen."

54 a. Im § 232 Abs. 1 erster Satz wird der
Ausdruck „Versicherungsmonat" durch den Aus-
druck „Versicherungsmonat gemäß § 231 Z 1"
ersetzt.

54 b. Im § 232 Abs. 1 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§231 Z 2 drittletzter und vorletzter
Satz" durch den Ausdruck „§231 Z 1 drittletzter
und vorletzter Satz" ersetzt.

54 c. Dem § 232 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Ein Versicherungsmonat gemäß § 231 Z 2 gilt als
Ersatzmonat."

54 d. Nach § 232 wird folgender § 233 eingefügt:

„Berücksichtigung von Versicherungsmonaten

§ 233. (1) Für die Feststellung und Erfüllung der
Wartezeit (§§235 und 236), die Feststellung der
Leistungszugehörigkeit (§ 245), für die Erfüllung
der Anspruchsvoraussetzung gemäß § 253 b Abs. 1
Z 2 und für die Bemessung des Steigerungsbetrages
(§ 261) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich
decken, nur einfach zu zählen, wobei folgende
Reihenfolge gilt:

Beitragsmonat der Pflichtversicherung,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme
von Ersatzmonaten gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4
und 228 Abs. 1 Z 10,
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung,
Ersatzmonat gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4 und
228 Abs. 1 Z 10,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der
als leistungsunwirksamer Ersatzmonat anzusehen
ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherver-
sicherung geleistet, ist dieser Kalendermonat für die
Bemessung des Steigerungsbetrages (§261) als
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen."

55. §234 Abs. 1 Z 11 lautet:

„11. Zeiten im Sinne des § 18 a Abs. 1, die zur
Selbstversicherung berechtigt hätten."
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55 a. Im § 235 Abs. 2 wird nach dem Ausdruck
„ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung
nach § 16 a," der Ausdruck „soweit sie zwölf
Versicherungsmonate überschreiten," eingefügt.

56. §236 Abs. 1 bis 3 lauten:

„(1) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne des
§235 Abs. 2 in folgender Mindestzahl vorliegen:

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
der geminderten Arbeitsfähigkeit sowie aus
dem Versicherungsfall des Todes
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate;
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal-
ter des (der) Versicherten für jeden
weiteren Lebensmonat um jeweils einen
Monat bis zum Höchstausmaß von
180 Monaten;

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters, und zwar
a) für die Alterspension (Knappschaftsalters-

pension), die vorzeitige Alterspension
(Knappschaftsalterspension) bei Arbeitslo-
sigkeit, die vorzeitige Alterspension
(Knappschaftsalterspension) bei langer
Versicherungsdauer — unbeschadet § 276
Abs. 3 — und die Gleitpension (Knapp-
schaftsgleitpension) 180 Monate;

b) für die vorzeitige Alterspension (Knapp-
schaftsalterspension) wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit 120 Monate;

c) für den Knappschaftssold 240 Monate.

(2) Die gemäß Abs. 1 für die Erfüllung der
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche-
rungsmonaten muß

1. im Falle des Abs. 1 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen;
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der)
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. a und c innerhalb
der letzten 360 Kalendermonate vor dem
Stichtag liegen;

3. im Falle des Abs. 1 Z 2 lit. b innerhalb der
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen.

(3) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 2 neutrale
Monate (§ 234), so verlängern sich die Zeiträume
um diese Monate."

56 a. § 236 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Wartezeit — ausgenommen für den
Knappschaftssold — ist auch erfüllt, wenn

1. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmo-
nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversi-
cherung gemäß § 16 a, soweit sie zwölf
Versicherungsmonate überschreiten, erwor-
ben sind, oder

2. bis zum Stichtag Beitragsmonate und/oder
nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte
sonstige Versicherungsmonate in einem Min-
destausmaß von 300 Monaten erworben sind."

57. §238 lautet:

„Bemessungsgrundlage

§ 238. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla-
gen (§ 242 bzw. § 244 a) aus dem Zeitraum vom
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum
Ende des letzten vor dem Stichtag oder dem
Bemessungszeitpunkt gemäß den §§261 b oder
284 b liegenden Kalenderjahres, geteilt durch 210.
Liegen weniger als 180 Beitragsmonate vor, so ist
die Bemessungsgrundlage die Summe der monatli-
chen Gesamtbeitragsgrundlagen aus den vorhande-
nen Beitragsmonaten, geteilt durch die um ein
Sechstel erhöhte Zahl dieser Beitragsmonate. Die
Bemessungsgrundlage ist auf volle Schilling aufzu-
runden.

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer
Betracht:

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge-
setz, die vor dem 1. Jänner 1956 liegen, es
sei denn, daß Beitragsmonate nur in
diesem Zeitraum vorhanden sind;

b) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem
1. Jänner 1958 liegen, es sei denn, daß
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum
vorhanden sind;

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz, die vor dem 1. Jänner
1972 liegen, es sei denn, daß Beitragsmo-
nate nur in diesem Zeitraum vorhanden
sind;

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung,
die auch Zeiten enthalten, während welcher
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands-
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre-
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtver-
sicherung, welche Zeiten enthalten, während
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili-
tation (§§ 198 bzw. 303 dieses Bundesgesetzes
sowie § 161 des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozial-
versicherungsgesetzes) gewährt wurden bzw.
Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu deren
Ausübung ihn diese Maßnahmen befähigt
haben;
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3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten enthalten, während welcher der Versi-
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, bezo-
gen hat;

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter
Halbsatz enthalten;

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi-
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset-
zes enthalten.

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist
nicht für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1
Z 4, 228 Abs. 1 Z 10) anzuwenden."

58. § 238 a wird aufgehoben.

59. § 239 lautet:

„Bemessungsgrundlage für Zeiten der
Kindererziehung (§§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1

Z 10)

§ 239. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle
des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108
Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor
(§ 108 f) vervielfachte Betrag.

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung mit Monaten einer Selbstversicherung für die
Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a oder einer Ersatzzeit gemäß § 227
Abs. 1 Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5, ist für diese
Versicherungsmonate nur die Bemessungsgrund-
lage gemäß den §§ 238 bzw. 241 anzuwenden.
Überschneiden sich Zeiten der Kindererziehung mit
Monaten einer leistungsunwirksamen Ersatzzeit, ist
für diese Versicherungsmonate nur die Bemessungs-
grundlage gemäß Abs. 1 anzuwenden.

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung und andere Versicherungsmonate mit Aus-
nahme von Monaten einer Selbstversicherung für
die Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a, einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1
Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5 und einer leistungsunwirk-
samen Ersatzzeit, wird für diese sich überschneiden-
den Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß den
§§ 238 bzw. 241 und die Bemessungsgrundlage
gemäß Abs. 1 zusammengezählt.

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw.
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag
(§§ 261 bzw. 284) anzuwenden."

60. § 240 wird aufgehoben.

61. Im § 241 erster Halbsatz wird der Ausdruck
„im Bemessungszeitpunkt" durch den Ausdruck
„zum Stichtag" ersetzt.

62. § 241 a wird aufgehoben.

63. § 242 lautet:

„Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der
Bemessungsgrundlage

§ 242. (1) Die für die Bildung der Bemessungs-
grundlage gemäß § 238 heranzuziehenden monatli-
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den nach
den §§243, 244 und 251 Abs. 4 ermittelten
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres (Abs. 6)
unter Bedachtnahme auf Abs. 2, 3 und 5 wie folgt zu
bilden:

1. Aus der Summe aller Beitragsgrundlagen der
Pflichtversicherung in jedem Beitragsjahr wird
je eine durchschnittliche tägliche Beitrags-
grundlage (Tagesbeitragsgrundlage) der
Pflichtversicherung ermittelt, indem die
Summe der Beitragsgrundlagen durch die Zahl
der im Beitragsjahr liegenden Beitragstage der
Pflichtversicherung unter Bedachtnahme auf
Z 2 und Z 4 geteilt wird. Die Tagesbeitrags-
grundlage darf die im jeweiligen Beitragsjahr
geltende bzw. in Geltung gestandene Höchst-
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung
nicht übersteigen.

2. Bei der Ermittlung der Tagesbeitragsgrund-
lage der Pflichtversicherung bleiben Beitrags-
tage der Pflichtversicherung, während welcher
wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
oder wegen Mutterschaft nur ein Teilentgelt
geleistet worden ist oder während welcher der
Versicherte eine Beihilfe zur Deckung des
Lebensunterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes bezogen hat, sowie die auf
solche Zeiten entfallenden Beitragsgrundlagen
außer Betracht.

3. Die Tagesbeitragsgrundlage der Pflichtversi-
cherung in einem Beitragsjahr ist mit der Zahl
der innerhalb des entsprechenden Kalender-
jahres in Beitragsmonaten der Pflichtversiche-
rung (§ 232 Abs. 1) liegenden Tage erworbe-
ner Versicherungszeiten (Versicherungstage)
unter Bedachtnahme auf Z 4 und Z 5 zu
vervielfachen. Aus dem so errechneten Betrag
ist für jedes Kalenderjahr eine monatliche
Beitragsgrundlage der Pflichtversicherung zu
ermitteln, indem der genannte Betrag durch
die Zahl der im Kalenderjahr liegenden
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt
wird. Bei der Vervielfachung der Tagesbei-
tragsgrundlage und der Ermittlung der monat-
lichen Beitragsgrundlage bleibt der unmittel-
bar vor dem Stichtag liegende Beitragsmonat
der Pflichtversicherung außer Betracht. Ist in
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einem Kalenderjahr an Beitragsmonaten der
Pflichtversicherung nur der unmittelbar vor
dem Stichtag liegende vorhanden, so gilt als
monatliche Beitragsgrundlage das Dreißigfa-
che der Tagesbeitragsgrundlage nach Z 1.

4. Im Falle einer durchlaufenden Versicherung
ist ein voller Kalendermonat jedenfalls mit 30
Tagen zu zählen, ohne Bedachtnahme darauf,
nach welchen Beitragszeiträumen die Beiträge
bemessen bzw. abgerechnet wurden.

5. Für einen Beitragsmonat der Pflichtversiche-
rung, der auch neutrale Zeiten der im § 234
Abs. 1 Z 5, 6 und 10 genannten Art oder
Zeiten enthält, in denen nach § 138 Abs. 1 kein
Anspruch auf Krankengeld bestanden hat,
gelten die Tage dieser Zeiten als Versiche-
rungstage (Z 3).

(2) Folgende Beitragsgrundlagen nach den
§§243, 244 und 251 Abs. 4, die zur Bildung der
durchschnittlichen monatlichen Beitragsgrundlage
eines Versicherungsmonates heranzuziehen sind,
sind zu vervielfachen, und zwar

1. Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z 2 lit. b
und d, nach § 244 Abs. 1 letzter Satz und
Abs. 2 sowie nach § 250 Abs. 3 aus der Zeit vor
dem 1. Jänner 1947 mit dem Faktor, der sich
aus der Teilung des für das Jahr 1951
geltenden Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4)
durch den der zeitlichen Lagerung der
Beitragsgrundlagen entsprechenden Aufwer-
tungsfaktor (§ 108 Abs. 4) ergibt, aus der Zeit
ab 1. Jänner 1951 mit dem Faktor, der sich aus
der Teilung des für das Jahr 1954 geltenden
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla-
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor er-
gibt;

2. Beitragsgrundlagen nach § 251 Abs. 4, soweit
es sich um vorgemerkte Arbeitsverdienste
handelt bzw. sie mit 7 S für den Kalendertag
(210 S für den Kalendermonat) festgesetzt
sind, mit dem Faktor, der sich aus der Teilung
des für das Jahr, in dem der Nachteil in den
sozialversicherungsrechtlichen Verhältnissen
(§ 500) eingetreten ist, geltenden Aufwer-
tungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den der
zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundlagen
entsprechenden Aufwertungsfaktor ergibt, so-
weit es sich um Beträge nach § 9 Abs. 1 Z 1
und 2 des Auslandsrenten-Übernahmegesetzes
handelt, mit dem Faktor, der sich aus der
Teilung des für das Jahr 1946 geltenden
Aufwertungsfaktors (§ 108 Abs. 4) durch den
der zeitlichen Lagerung der Beitragsgrundla-
gen entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108
Abs. 4) ergibt. Die in Betracht kommenden
Faktoren sind auf drei Dezimalstellen zu
runden.

(3) Den monatlichen Beitragsgrundlagen in
einem Kalenderjahr sind Sonderzahlungen nach

den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften
und bis zu dem sich aus § 54 Abs. 1 ergebenden
Höchstbetrag zuzuschlagen, soweit für sie Sonder-
beiträge fällig geworden sind. Aus dieser Summe ist
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei-
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird.
Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf den
35fachen Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr
geltenden bzw. in Geltung gestandenen Höchstbei-
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung nicht
übersteigen.

(4) Soweit Beitragsgrundlagen der freiwilligen
Versicherung zu berücksichtigen sind, sind unter
entsprechender Anwendung des Abs. 1 Z 1 und 3
für jedes der in Betracht kommenden Beitrags- bzw.
Kalenderjahre eine Tagesbeitragsgrundlage und
eine monatliche Beitragsgrundlage der freiwilligen
Versicherung zu ermitteln. Hiebei darf die Tages-
beitragsgrundlage die um ein Sechstel ihres Betrages
erhöhte im jeweiligen Beitragsjahr geltende bzw. in
Geltung gestandene Höchstbeitragsgrundlage nicht
übersteigen. Die so ermittelte monatliche Beitrags-
grundlage gilt als monatliche Gesamtbeitragsgrund-
lage für Beitragsmonate der freiwilligen Versiche-
rung.

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen
(Abs. 3 bzw. Abs. 4) sind mit dem ihrer zeitlichen
Lagerung entsprechenden, am Stichtag oder zum
Bemessungszeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder
284 b in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor
(§108 Abs. 4) aufzuwerten und mit dem ihrer
zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitragsbela-
stungsfaktor (§ 108 Abs. 8) zu vervielfachen.

(6) Das Beitragsjahr umfaßt den Beitragszeitraum
(§ 44 Abs. 2), in den der 1. Jänner eines Jahres fällt,
und die folgenden vollen Beitragszeiträume dieses
Jahres.

(7) Wenn innerhalb eines Beitragsjahres die
Höchstbeitragsgrundlage mit einem anderen Wirk-
samkeitsbeginn als dem 1. Jänner bzw. dem Beginn
des Beitragszeitraumes Jänner geändert wurde, gilt
die jeweils höhere Höchstbeitragsgrundlage für das
ganze Jahr."

64. § 243 Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben.

65. Im § 244 Abs. 3 wird der Ausdruck „§ 242
Abs. 4" durch den Ausdruck „§ 242 Abs. 3" ersetzt.

66. § 244 a lautet:

„Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung

mehrerer Versicherungspflichtiger
Erwerbstätigkeiten

§ 244 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere
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Erwerbstätigkeit(en) aus, die die Pflichtversiche-
rung in der Pensionsversicherung nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder)
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be-
gründet (begründen), so sind allen monatlichen
Beitragsgrundlagen gemäß § 242 Abs. 1 Z 3 im
Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitragsgrundla-
gen im Kalenderjahr nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz und (oder) sechs Sieben-
tel der Beitragsgrundlagen im Kalenderjahr nach
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz zuzuschla-
gen.

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen
sind.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche
Beitragsgrundlage darf den 30fachen Betrag der im
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen-
sionsversicherung (§ 45 Abs. 1) nicht übersteigen.

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß
Abs. 2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß
§ 242 Abs. 3 zu berücksichtigenden Sonderzahlun-
gen und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller
in der Pensionsversicherung nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz im Kalen-
derjahr erworbenen Versicherungsmonate zuzu-
schlagen. Alle zugeschlagenen Beträge dürfen
zusammen den für Sonderzahlungen vorgesehenen
Höchstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 nicht überschrei-
ten.

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei-
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird,
wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund-
lage darf den 35fachen Betrag der im jeweiligen
Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung gestandenen
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche-
rung nicht überschreiten.

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen
(Abs. 5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs-
zeitpunkt gemäß den §§ 261 b oder 284 b in Geltung
stehenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufzu-
werten und mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden Beitragsbelastungsfaktor (§ 108
Abs. 8) zu vervielfachen.

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in

der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge-
setz als erworben."

67. Dem § 245 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Abweichend von den Abs. 1 bis 6 bleibt ein
Versicherter, der

1. mehr als die Hälfte aller Versicherungsmonate
nach diesem Bundesgesetz vor dem Stichtag
(§ 223 Abs. 2) in der knappschaftlichen Pen-
sionsversicherung erworben hat und

2. wegen Einschränkung oder Stillegung eines
knappschaftlichen Betriebes (Zeche, Grube,
Revier) oder eines einem solchen gleichgestell-
ten Betriebes (§ 15) nach dem 31. Oktober
1975 aus der knappschaftlichen Pensionsversi-
cherung ausgeschieden ist,

jedenfalls der knappschaftlichen Pensionsversiche-
rung leistungszugehörig."

68. Im § 248 Abs. 1 wird der Ausdruck „§§ 70,
248 a, 249 und 250" durch den Ausdruck „§§ 70,
248 a, 248 b, 249 und 250" ersetzt.

69. Dem § 248 a wird folgender Satz angefügt:
„Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate
gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 oder § 228 Abs. 1 Z 10
handelt."

70. Nach § 248 a wird folgender § 248 b einge-
fügt:

„Anrechnung von Beiträgen zur knappschaftlichen
Pensionsversicherung für die Höherversicherung

§ 248 b. Für Versicherte, die am Stichtag (§ 223
Abs. 2) auch unter Bedachtnahme auf § 245 Abs. 7
nicht der knappschaftlichen Pensionsversicherung
leistungszugehörig sind und die Beiträge auf Grund
von wesentlich bergmännischen oder ihnen gleich-
gestellten Arbeiten (§ 236 Abs. 6) entrichtet haben,
gelten diese Beiträge im Ausmaß von 5,5 vH der
allgemeinen Beitragsgrundlage auf Antrag als zur
Höherversicherung entrichtet."

71. Im § 249 Abs. 1 erster Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt.

72; Im § 250 Abs. 2 erster Satz entfällt der
Ausdruck „oder § 239".

73. Dem § 251 a Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 sind anzuwen-
den."

73 a. § 251 a Abs. 4 lit. b lautet:

,,b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich
decken, nur einfach zu zählen, wobei
folgende Reihenfolge gilt:

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus-
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nahme von Ersatzmonaten gemäß den
§§ 227 Abs. 1 Z 4 und 228 Abs. 1 Z 10,
Beitragsmonat der freiwilligen Versiche-
rung,
Ersatzmonat gemäß den §§ 227 Abs. 1 Z 4
und 228 Abs. 1 Z 10,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat;

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt
nachstehende Reihenfolge:

Pensionsversicherung nach diesem Bundes-
gesetz,
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz,
Pensionsversicherung nach dem Bauern-
Sozialversicherungsgesetz."

73 b. § 251 a Abs. 4 lit. c wird aufgehoben.

74. §251 a Abs. 7 Z 3 lautet:

„3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
gelten für Beitragsmonate nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene
Beträge, die für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage nach dem Gewerblichen Sozi-
alversicherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozi-
alversicherungsgesetz heranzuziehen wären,
als monatliche Gesamtbeitragsgrundlage im
Sinne des § 242."

75. § 251 a Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben.

75 a. § 251 a Abs. 7 Z 7 wird aufgehoben.

76. § 253 lautet:

„Alterspension

§ 253. (1) Anspruch auf Alterspension hat der
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah-
res, wenn die Wartezeit (§ 236) erfüllt ist.

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be-
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH
der nach §261 ermittelten Pension, sofern am
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie-
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter
als Teilpension, solange eine die Versicherungs-
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach
§ 293 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die

Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in
der sich nach § 261 b ergebende Höhe.

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit
(§ 253 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (§ 253 b), eine Gleitpension
(§ 253 c) oder eine vorzeitige Alterspension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) besteht."

77. Dem § 253 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1."

78. § 253 b Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn

1. die Wartezeit (§236) erfüllt ist,
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs-
monate erworben sind,

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung oder
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw.
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in
Betracht kommende Monatseinkommen nicht
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs-
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge."

79. § 253 b Abs. 4 lautet:

„(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1."
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80. Nach § 253 b wird folgender § 253 c einge-
fügt:

„Gleitpension

§ 253 c. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah-
res, wenn

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Alters-
pension bei langer Versicherungsdauer — mit
Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens
einer Versicherungspflichtigen unselbständigen
Erwerbstätigkeit am Stichtag — erfüllt sind;

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Gleitpen-
sion vor Erreichung des für die Alterspension
gemäß § 253 maßgeblichen Lebensalters ge-
stellt wird und bei der Antragstellung
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der

Antragstellung ausgeübten unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag-
steller erklärt wird, welches Ausmaß der
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit-
raum zu leisten war, und

b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag-
steller und einem künftigen Arbeitgeber
nachgewiesen wird, durch die eine Teil-
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch-
stens 28 Wochenstunden oder — im Fall
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr
vor der Antragstellung — von höchstens
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit
(lit. a) während des Bezuges der Gleitpen-
sion ohne Verpflichtung des Arbeitneh-
mers zur Mehrarbeit über die jeweiligen
Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 hinaus fest-
gelegt wird.

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im
Ausmaß von

1. 70 vH der nach §261 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt;

2. 50 vH der nach §261 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt.

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der
Antragstellung keine zwingenden Arbeitszeitbe-
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh-

rend des Bezuges der Gleitpension anzuwenden, das
für Versicherte maßgeblich ist, die vor der
Antragstellung unselbständig erwerbstätig mit Nor-
malarbeitszeitverpflichtung waren.

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits-
zeit während des Bezuges der Gleitpension ist die
überwiegende Tätigkeit im letzten Jahr vor der
Antragstellung maßgebend.

(5) Wird während des Bezuges von Gleitpension
die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im Durchschnitt eines
Kalendermonates über- oder unterschritten, so ist
die Gleitpension für diesen Monat entsprechend
herab- oder hinaufzusetzen oder hat in diesem
Monat wegzufallen.

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs-
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün-
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 253 b
Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension
aus diesem Grund weggefallen und endet die
Erwerbstätigkeit, so lebt die Gleitpension unbescha-
det des Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig-
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder
auf.

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und
verzichtet er (sie) auf die Gleitpension, ist die gemäß
§ 261 ermittelte Pension gemäß § 261 b zu erhöhen
und gebührt ab diesem Zeitpunkt als vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungsdauer.

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le-
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch
auf Gleitpension, ist die gemäß §261 ermittelte
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 261 b zu
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als
Alterspension gemäß § 253 Abs. 1."

81. Nach § 253 c wird folgender § 253 d einge-
fügt:

„Vorzeitige Alterspension wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit

§ 253 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen-
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit hat der
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres, wenn er (sie)

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236),
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung oder innerhalb der letzten
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung nachweist,
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3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate
nach diesem Bundesgesetz während der
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§223
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit
ausgeübt hat und

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist,
durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein
körperlich und geistig gesunder Versicherter
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu
erzielen pflegt.

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän-
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein-
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig-
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset-
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit,
so lebt die Pension auf die dem Träger der
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit
folgenden Tag wieder auf.

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 261
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 261 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1."

82. § 254 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf Invaliditätspension hat der
(die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch
nicht die Voraussetzung für eine Alterspension, eine
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer oder eine vorzeitige Alterspension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder Erwerbs-
unfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz oder nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt
hat,

1. bei dauernder Invalidität,
2. bei vorübergehender Invalidität ab der

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit-
räume einer auf der gleichen Ursache
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen,
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier
Monate auseinanderliegen."

83. Dem § 254 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im
§ 300 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die
Invaliditätspension mit dem Monatsersten weg, ab

dem das im Monat gebührende Erwerbseinkommen
aus einer Beschäftigung, zu der der Pensionsbezie-
her durch die Rehabilitation befähigt wurde, das
Zweifache der Bemessungsgrundlage und das
30fache der jeweils geltenden Höchstbeitragsgrund-
lage (§ 45 Abs. 1) übersteigt. Ist die Pension aus
diesem Grund weggefallen, so lebt sie auf die dem
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige
mit dem Ersten des Monats wieder auf, in dem das
Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbe-
träge abgesunken ist."

84. § 255 Abs. 4 wird aufgehoben.

85. § 255 a wird aufgehoben.

86. § 258 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch

1. der Frau,
2. dem Mann,

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei-
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat,
und zwar

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles,
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches,
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä-

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung,

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe-
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts-
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem)
Tod, mindestens während der Dauer des
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine
neue Ehe geschlossen hat."

87. §261 lautet:

„Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß

§ 261. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Invaliditätspension
bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen
einer Höherversicherung auch aus dem besonderen
Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1. Zur Invalidi-
tätspension gebührt ein Zurechnungszuschlag nach
Maßgabe des § 261 a. Der Steigerungsbetrag ist ein
Hundertsatz der Bemessungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate

bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona-
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden
restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge-
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bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu
runden.

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer-
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate,
die bei Männern zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen-
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen,
verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von
den Monaten, die zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens-
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden.

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80
nicht übersteigen."

88. § 261 a lautet:

„Zurechnungszuschlag zur Invaliditätspension

§ 261 a. (1) Zur Invaliditätspension gebührt zum
Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 ein Zurech-
nungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor
der Vollendung des 56. Lebensjahres liegt.

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund-
lage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem
Hundertsatz gemäß § 261 Abs. 2 60 nicht übersteigt.
§ 261 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem
Steigerungsbetrag gemäß § 261 Abs. 1 die Bemes-
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter-
schreitet.

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom-
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs-
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset-
zen."

89. § 261 b lautet:

„Erhöhung von Leistungen aus dem
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension

§ 261 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 253 Abs. 2
und 253 c, in denen eine Teilpension gewährt
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die)
Versicherte in den Fällen des § 253 c auf die
Gleitpension, oder vollendet der (die) Versicherte in
den Fällen des § 253 c das 65. Lebensjahr (das
60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) Versicherten
ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3
und 4 zu berechnen ist.

(2) In den Fällen der §§ 253 a, 253 b und 253 d, in
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen-
sion gemäß § 253 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe-
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist.

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde,
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Teilpension

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit
dem Faktor 1,009,

bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor
1,015
zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension
gemäß § 253 c Abs. 5 und 6 ist dabei einer
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein
Zwölftel des um 1 verminderten Faktors zu
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu
runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen.

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes-
sungsgrundlage.

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche-
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä-
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa-
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen-
den.

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund-
lage."



124. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1993 — Nr. 335 2777

90. Der bisherige § 261 b erhält die Bezeichnung
§261 c.

91. § 261 c (neu) Abs. 1 erster Satz lautet:

„Anspruch auf die erhöhte Alterspension hat der
(die) Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß
§ 253 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit
(§ 236) nach den am Stichtag der erhöhten
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor-
schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi-
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden
hat."

92. §262 lautet:

„Kinderzuschüsse

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche-
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension
gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß.
Für die Dauer des Anspruches auf Kinderzuschuß
gebührt für ein und dasselbe Kind kein weiterer
Kinderzuschuß. Über das vollendete 18. Lebensjahr
wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag
gewährt.

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich."

93. § 264 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993

§ 264. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen-
sion hatte, 60 vH der Pension, auf die er (sie)
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte ;

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension
hatte, ohne nach deren Anfall weitere
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor-
ben zu haben, 60 vH dieser Pension;

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, 60 vH der Invaliditäts-
pension; hiebei ist das Ausmaß der in der
Invaliditätspension berücksichtigten Steige-
rungsbeträge (§261) um die auf die Beitrags-
zeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen-
falls enthaltener Zurechnungszuschlag
(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichti-
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage
nicht übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a),
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c)
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, 60 vH der unter
Anwendung des § 261 b zu ermittelnden
Pension.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurech-
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a
Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§108 Abs. 4) aufgewerteten
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver-
mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten
nach dem (der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer)
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit-
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine ver-
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über-
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts-
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß §215 Abs. 3 gebührende
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(4) Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat.
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Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles erwerbsunfähig ist oder

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes
Statt angenommen worden ist und das Kind in
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes
des in Betracht kommenden Elternteiles
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt.
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

94. § 264 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner
1995

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen-
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pen-
sion hatte, die Pension, auf die er (sie) in
diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension
hatte, ohne nach deren Anfall weitere
Beitragszeiten der Pflichtversicherung erwor-
ben zu haben, diese Pension;

3. Anspruch auf Invaliditätspension und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, diese Invaliditätspen-
sion; hiebei ist das Ausmaß der in der
Invaliditätspension berücksichtigten Steige-
rungsbeträge (§261) um die auf die Beitrags-
zeiten entfallenden Steigerungsbeträge zu
erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allen-
falls enthaltener Zurechnungszuschlag
(§ 261 a Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichti-
gung der weiteren Beitragszeiten entsprechend
zu vermindern. Das Gesamtausmaß der
Pension darf 80 vH der Bemessungsgrundlage
nicht übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253 a),
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 253 b), Gleitpension (§ 253 c)
oder vorzeitige Alterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit (§ 253 d) und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, die unter Anwendung
des § 261 b zu ermittelnde Pension.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Invaliditätspension gebührender Zurech-
nungszuschlag ist ohne Anwendung des § 261 a
Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der)
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde-
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt
des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§238, 241
bzw. 244 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im
Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die
für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund-
lage; § 108 h Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be-
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ-
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien
Dienstverhältnis befand, so ist § 241 anzuwenden.

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstor-
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 238, 241
bzw. 244 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes
eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension
maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 108 h Abs. 4
ist entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere
Bemessungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste
heranzuziehen.

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions-
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan-
desgesetzlicher Regelungen;

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbei-
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl.
Nr. 302/1984, dem Land- und forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz,
BGBl. Nr. 296/1985, dem Bezügegesetz,
BGBl. Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen-
sionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/1968, dem
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe-
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver-
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBl.
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Nr. 255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz,
BGBl. Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz,
BGBl. Nr. 66/1979, dem Bundestheaterpen-
sionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,
BGBl. Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord-
nung 1966, BGBl. Nr. 313, Dienst(Pen-
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Fonds,
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde-
verband oder einer Gemeinde verwaltet
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine
gleichartige Leistung nach den Pensionsvor-
schriften für die Österreichische National-
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech-
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes-
sungsgrundlage im Sinne des Abs. 3 die
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334 bzw. vergleich-
bare Berechnungsgrundlagen nach anderen
Regelungen für Bezüge gemäß Z 2;

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs. 2
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den
Betrag von 16 000 S, so ist, solange diese Vorausset-
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit-
wer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des
Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages
von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres,
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme
auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfak-
tor (§ 108 f) vervielfachte Betrag. Als eigenes
Einkommen gelten jedes Einkommen aus selbstän-
diger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, die
Bezüge im Sinne des § 23 Abs. 2 des Bezügegeset-
zes, wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz-
lichen Sozialversicherung einschließlich der Arbeits-
losenversicherung sowie Ruhe(Versorgungs)ge-
nüsse.

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan-
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind.
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere)
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt,
gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung
gebührt bis zum Ablauf des Monats, in dem die

Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der
Erhöhung.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach §258
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§108 Abs. 4) aufgewerteten
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), ver-
mindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten
nach dem (der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3
gebührende Witwen(Witwer)rente sowie die der
hinterlassenen Witwe (dem hinterlassenen Witwer)
aus demselben Versicherungsfall gebührende Wit-
wen(Witwer)pension nicht übersteigen. Eine ver-
traglich oder durch gerichtlichen Vergleich über-
nommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhalts-
beitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod
nicht mindestens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 gebührende
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach §61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat.

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles erwerbsunfähig ist oder

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 252 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes
Statt angenommen worden ist und das Kind in
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes
des in Betracht kommenden Elternteiles
ständig in Hausgemeinschaft (§ 252 Abs. 1
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letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt.
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

95. § 266 lautet:

„Waisenpension, Ausmaß

§ 266. Die Waisenpension beträgt für jedes
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt
verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten
Witwen(Witwer)pension nach § 264 Abs. 1."

96. Im § 267 wird der Klammerausdruck „(§§ 264
Abs. 1 und 266)" durch den Klammerausdruck
„(§§264 und 266)" und der Ausdruck „§264
Abs. 5" durch den Ausdruck „§ 264 Abs. 4" ersetzt.

97. Im § 267 wird der Ausdruck „§ 264 Abs. 4"
durch den Ausdruck „§ 264 Abs. 10" ersetzt.

98. Im § 269 Abs. 2 erster Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 2)" durch den
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 1)" ersetzt.

99. § 270 lautet:

„Leistungen mit Ausnahme der
Berufsunfähigkeitspension

§ 270. In der Pensionsversicherung der Angestell-
ten gelten für die Begründung der Ansprüche auf die
Alterspension, die erhöhte Alterspension, die
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer, die Gleitpension, die vorzeitige Alterspension
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, die Hinterblie-
benenpensionen und die Abfindung sowie für die
Bemessung dieser Leistungen, für die Gewährung
von Zuschüssen zu diesen und für die Abfertigung
der Witwen(Witwer)pension die in Abschnitt II für
die bezüglichen Leistungen aus der Pensionsversi-
cherung der Arbeiter getroffenen Bestimmungen
entsprechend."

100. § 271 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat
der (die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch
nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension,
eine vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer oder eine vorzeitige Alterspension
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (dauernder
Erwerbsunfähigkeit) nach diesem Bundesgesetz
oder nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz oder nach dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erfüllt hat,

1. bei dauernder Berufsunfähigkeit,
2. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit ab der

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit-
räume einer auf der gleichen Ursache
beruhenden Berufsunfähigkeit zusammenzu-
rechnen, wenn diese Zeiträume nicht mehr als
vier Monate auseinanderliegen."

101. §271 Abs. 3 lautet:

„(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind entspre-
chend anzuwenden."

102. § 273 Abs. 3 wird aufgehoben.

103. § 273 a wird aufgehoben.

104. §274 lautet:

„Berufsunfähigkeitspension, Ausmaß

§ 274. Für die Bemessung der Berufsunfähigkeits-
pension und die Gewährung von Zuschüssen zu
dieser gelten die §§261, 261 a und 262 entspre-
chend."

105. § 276 lautet:

„Knappschaftsalterspension

§ 276. (1) Anspruch auf Knappschaftsalterspen-
sion hat der Versicherte nach Vollendung des
65. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung
des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236)
erfüllt ist.

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be-
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH
der nach § 284 ermittelten Pension, sofern am
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie-
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter
als Teilpension, solange eine die Versicherungs-
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach
§ 293 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in
der sich nach § 284 b ergebenden Höhe.

(3) Anspruch auf Knappschaftsalterspension hat
ferner der männliche Versicherte nach Vollendung
des 60. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236)
für den Knappschaftssold erfüllt ist.

(4) Ein Antrag auf Knappschaftsalterspension
gemäß Abs. 1 ist nicht zulässig, wenn bereits
Anspruch auf eine vorzeitige Knappschaftsalters-
pension bei Arbeitslosigkeit (§ 276 a), eine vorzei-
tige Knappschaftsalterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 276 b), eine Knappschaftsgleitpen-
sion (§ 276 c) oder eine vorzeitige Knappschaftsal-
terspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
(§ 276 d) besteht."
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106. Dem § 276 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1."

107. § 276 b Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalters-
pension bei langer Versicherungsdauer hat der
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah-
res, wenn

1. die Wartezeit (§236) erfüllt ist,
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs-
monate erworben sind,

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung oder
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw.
Z 6 sind; fallen in den Zeitraum der letzten
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6, so verlängert
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
Grund derer ein Erwerbseinkommen bezogen
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in
Betracht kommende Monatseinkommen nicht
übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbs-
tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge."

108. Dem § 276 b wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1."

109. Nach § 276 b wird folgender § 276 c
eingefügt:

„Knappschaftsgleitpension

§ 276 c. (1) Anspruch auf Knappschaftsgleitpen-
sion hat der Versicherte nach Vollendung des
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung
des 55. Lebensjahres, wenn

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Knapp-
schaftsalterspension bei langer Versicherungs-

dauer — mit Ausnahme der Voraussetzung
des Fehlens einer Versicherungspflichtigen
unselbständigen Erwerbstätigkeit am Stichtag
— erfüllt sind;

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Knapp-
schaftsgleitpension vor Erreichung des für die
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 maß-
geblichen Lebensalters gestellt wird und bei
der Antragstellung
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der

Antragstellung ausgeübten unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag-
steller erklärt wird, welches Ausmaß der
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit-
raum zu leisten war, und

b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag-
steller und einem künftigen Arbeitgeber
nachgewiesen wird, durch die eine Teil-
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch-
stens 28 Wochenstunden oder — im Fall
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr
vor der Antragstellung — von höchstens
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit
(lit. a) während des Bezuges der Knapp-
schaftsgleitpension ohne Verpflichtung des
Arbeitnehmers zur Mehrarbeit über die
jeweiligen Höchstgrenzen gemäß Abs. 2
hinaus festgelegt wird.

(2) Die Knappschaftsgleitpension gebührt als
Teilpension im Ausmaß von

1. 70 vH der nach §284 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt;

2. 50 vH der nach §284 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt.

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der
Antragstellung keine zwingenden Arbeitszeitbe-
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh-
rend des Bezuges der Knappschaftsgleitpension
anzuwenden, das für Versicherte maßgeblich ist, die
vor der Antragstellung unselbständig erwerbstätig
mit Normalarbeitszeitverpflichtung waren.

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits-
zeit während des Bezuges der Knappschaftsgleit-
pension ist die überwiegende Tätigkeit im letzten
Jahr vor der Antragstellung maßgebend.
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(5) Wird während des Bezuges von Knapp-
schaftsgleitpension die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im
Durchschnitt eines Kalendermonates über- oder
unterschritten, so ist die Knappschaftsgleitpension
für diesen Monat entsprechend herab- oder
hinaufzusetzen oder hat in diesem Monat wegzufal-
len.

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs-
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün-
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 276 b
Abs. 1 Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension
aus diesem Grund weggefallen und endet die
Erwerbstätigkeit, so lebt die Gleitpension unbescha-
det des Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig-
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder
auf.

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und
verzichtet er (sie) auf die Knappschaftsgleitpension,
ist die gemäß § 284 ermittelte Pension gemäß
§ 284 b zu erhöhen und gebührt ab diesem
Zeitpunkt als vorzeitige Knappschaftsalterspension
bei langer Versicherungsdauer.

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le-
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch
auf Knappschaftsgleitpension, ist die gemäß § 284
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1."

110. Nach § 276 c wird folgender § 276 d
eingefügt:

„Vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit

§ 276 d. (1) Anspruch auf vorzeitige Knapp-
schaftsalterspension wegen geminderter Arbeitsfä-
higkeit hat der (die) Versicherte nach Vollendung
des 55. Lebensjahres, wenn er (sie)

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 236),
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung oder innerhalb der letzten
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung nachweist,

3. in mindestens der Hälfte der Beitragsmonate
nach diesem Bundesgesetz während der
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§223
Abs. 2) eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit
ausgeübt hat und

4. infolge seines (ihres) körperlichen oder
geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist,

durch diese Tätigkeit (Z 3) wenigstens die
Hälfte des Entgeltes zu erwerben, das ein
körperlich und geistig gesunder Versicherter
regelmäßig durch eine solche Tätigkeit zu
erzielen pflegt.

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän-
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein-
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig-
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset-
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit,
so lebt die Pension auf die dem Träger der
Pensionsversicherung erstattete Anzeige über das
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit
folgenden Tag wieder auf.

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 284
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 284 b zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1."

111. §279 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf Knappschaftsvollpension hat
der (die) Versicherte, wenn die Wartezeit erfüllt ist
(§ 236) und er (sie) am Stichtag (§ 223 Abs. 2) noch
nicht die Voraussetzung für eine Knappschaftsal-
terspension, eine vorzeitige Knappschaftsalterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer oder eine
vorzeitige Knappschaftsalterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit nach diesem Bundesgesetz
erfüllt hat,

1. bei dauernder Invalidität,
2. bei vorübergehender Invalidität ab der

27. Woche ihres Bestandes; hiebei sind Zeit-
räume einer auf der gleichen Ursache
beruhenden Invalidität zusammenzurechnen,
wenn diese Zeiträume nicht mehr als vier
Monate auseinanderliegen."

112. §279 Abs. 3 lautet:

„(3) § 254 Abs. 3 bis 5 und § 256 sind anzuwen-
den."

113. § 280 zweiter Satz entfällt.

114. Im §283 zweiter Satz wird der Ausdruck
„§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 9"
ersetzt.

115. §284 lautet:

„Knappschaftsalters(voll)pension, Ausmaß

§ 284. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters mit Ausnahme des Knappschafts-
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soldes und die Knappschaftsvollpension bestehen
aus dem Steigerungsbetrag, bei Vorliegen einer
Höherversicherung auch aus dem besonderen
Steigerungsbetrag gemäß § 248 Abs. 1 und ferner
bei Vorliegen wesentlich bergmännischer Tätigkeit
aus dem Leistungszuschlag gemäß Abs. 6. Zur
Knappschaftsvollpension gebührt ein Zurechnungs-
zuschlag nach Maßgabe des § 284 a. Der Steige-
rungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemessungs-
grundlage.

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate

bis zum 360. Monat 2,1,
vom 361. Monat an 1,6.

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona-
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden
restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge-
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu
runden.

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer-
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 87
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate,
die bei Männern zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen-
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen,
verminderte Zahl 87 ergibt, zu vervielfachen. Von
den Monaten, die zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens-
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden.

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 87
nicht übersteigen.

(5) Als monatlicher Leistungszuschlag gebühren
für je zwölf Monate wesentlich bergmännischer
Tätigkeit oder ihr gleichgestellter Tätigkeit (§ 236
Abs. 3) 3 vT der Bemessungsgrundlage. Volle
Monate, während derer Anspruch auf Knapp-
schaftspension, Knappschaftsvollpension oder eine
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters mit
Ausnahme des Knappschaftssoldes bestand, sind
hiebei nicht zu zählen."

116. § 284 a lautet:

„Zurechnungszuschlag zur Knappschaftsvollpension

§ 284 a. (1) Zur Knappschaftsvollpension gebührt
zum Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 ein
Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 223
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres
liegt.

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des
56. Lebensjahres mit 2,1 vH der Bemessungsgrund-
lage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) mit der Maßgabe, daß
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem
Hundertsatz gemäß § 284 Abs. 2 66 nicht übersteigt.
§ 284 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem
Steigerungsbetrag gemäß § 284 Abs. 1 die Bemes-
sungsgrundlage (§§ 238, 241 bzw. 244 a) unter-
schreitet.

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom-
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs-
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset-
zen."

117. § 284 b lautet:

„Erhöhung von Leistungen aus dem
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension

§ 284 b. (1) Wird in den Fällen der §§ 276 Abs. 2
und 276 c, in denen eine Teilpension gewährt
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die)
Versicherte in den Fällen des § 276 c auf die
Knappschaftsgleitpension, oder vollendet der (die)
Versicherte in den Fällen des § 276 c das 65. Le-
bensjahr (das 60. Lebensjahr), so gebührt dem (der)
Versicherten ein erhöhter Steigerungsbetrag, der
gemäß Abs. 3 und 4 zu berechnen ist.

(2) In den Fällen der §§ 276 a, 276 b und 276 d, in
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen-
sion gemäß § 276 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe-
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist.

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde,
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Teilpension

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit
dem Faktor 1,009,

bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor
1,015
zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension
gemäß § 276 c Abs. 5 und 6 ist dabei einer
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein
Zwölftel des um 1 verminderten Faktors zu
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu
runden. Der Hundertsatz darf 87 nicht übersteigen.
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(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes-
sungsgrundlage.

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche-
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä-
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa-
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen-
den.

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund-
läge."

118. Der bisherige § 284 b erhält die Bezeichnung
§ 284 c.

119. § 284 c (neu) Abs. 1 erster Satz lautet:

„Anspruch auf die erhöhte Knappschaftsalterspen-
sion hat der (die) Versicherte, der (die) die
Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1 erst
nach Erreichung des Anfallsalters in Anspruch
nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit (§ 236) nach den
am Stichtag der erhöhten Knappschaftsalterspen-
sion in Geltung gestandenen Rechtsvorschriften
erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht bereits ein
bescheidmäßig zuerkannter Anspruch auf Pension
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit
Ausnahme von Pensionen des Versicherungsfalles
des Todes besteht bzw. bestanden hat."

120. §285 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Knappschaftspension besteht aus den im
§ 284 Abs. 1 angeführten Bestandteilen."

121. Im §288 Abs. 1 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

122. § 289 lautet:

„Hinterbliebenenpensionen, Ausmaß

§ 289. Für das Ausmaß der Hinterbliebenenpen-
sionen und für die Abfertigung der Witwen(Wit-
wer)pension gelten die §§ 264 bis 267 mit der
Maßgabe, daß im § 264 Abs. 1 Z 3 das Gesamtaus-
maß der Pension 87 vH der Bemessungsgrundlage
nicht übersteigen darf und an die Stelle der
Invaliditätspension die Knappschaftsvollpension, an
die Stelle der Alterspension die Knappschaftsalters-
pension und an die Stelle der Gleitpension die
Knappschaftsgleitpension tritt."

123. § 292 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit
nicht Abs. 8 anzuwenden ist, die Bewertung für
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als
Wert der vollen freien Station bei einem
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein-
heitswert im Sinne des Abs. 8 von 60 000 S der
Betrag von 2 552 S vervielfacht — unter Bedacht-
nahme auf § 108 Abs. 9 — mit dem Anpassungsfak-
tor für das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser
Betrag vermindert sich für Einheitswerte unter
60 000 S im Verhältnis des maßgeblichen Einheits-
wertes zu dem genannten Einheitswert, gerundet
auf volle Schilling; an die Stelle dieses Betrages tritt
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmalig ab
1. Jänner 1994, der unter Bedachtnahme auf § 108
Abs. 9 mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel-
fachte Betrag."

124. Im § 292 Abs. 4 lit. g wird der Ausdruck
„Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch
den Ausdruck „Gnadenpensionen" ersetzt.

125. Im §292 Abs. 4 lit. h wird der Ausdruck
„§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 9"
ersetzt.

126. Im § 293 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 108 i"
durch den Ausdruck „§ 108 Abs. 9" ersetzt.

127. § 294 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde-
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs-
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku-
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung
eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist."

128. Dem § 294 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht,
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei-
stung aus dieser Scheidung auf Grund eines
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser
Verzicht spätestens 10 Jahre vor dem Stichtag
abgegeben wurde."

129. Im §306 Abs. 2 zweiter Satz wird der
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 2)" durch den
Klammerausdruck „(§ 242 Abs. 1)" und der Aus-
druck „§ 242 Abs. 4" durch den Ausdruck „§ 242
Abs. 3" ersetzt.

130. Im §306 Abs. 2 letzter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

131. § 307 e Abs. 1 erster Satz lautet:

„Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher-
ten in einer der im § 307 d Abs. 2 genannten
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Einrichtungen hat der Pensionsversicherungsträger
dem Versicherten Familiengeld für seine Angehöri-
gen (§ 123) bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4
weggefallen ist."

132. Im § 307 e Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 195
Abs. 2 bis 5" durch den Ausdruck „§ 195 Abs. 2
bis 6" und der Ausdruck „§§ 16 a, 18, 18 a" durch
den Ausdruck „§§ 16 a und 18 a" ersetzt.

133. Im §308 Abs. 3 letzter Satz wird der
Ausdruck „§ 108" durch den Ausdruck „§ 107 a"
ersetzt.

134. Im § 324 Abs. 3 erster Satz wird nach dem
Ausdruck „auf Kosten eines Trägers der Sozial-
hilfe" der Ausdruck „oder auf Kosten eines Trägers
der Jugendwohlfahrt" und nach dem Ausdruck „auf
den Träger der Sozialhilfe" der Ausdruck „oder auf
den Träger der Jugendwohlfahrt" eingefügt.

135. § 347 Abs. 6 erster Satz lautet:

„Die Verhandlungen der Landesberufungskommis-
sion (§ 345) und der Landesschiedskommission
(§ 345 a) sind am Sitz des Landesgerichtes der
jeweiligen Landeshauptstadt, im Land Vorarlberg
am Sitz des Landesgerichtes Feldkirch, und die
Verhandlungen der Bundesschiedskommission
(§ 346) am Sitz des Obersten Gerichtshofes
durchzuführen."

136. §354 Z 4 lautet:

„4. Feststellung von Versicherungszeiten der
Pensionsversicherung außerhalb des Lei-
stungsfeststellungsverfahrens auf Antrag des
Versicherten (§ 247)."

136 a. Dem § 360 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Sozialversicherungsträger und der
Hauptverband sind berechtigt, auf automationsun-
terstütztem Weg Einsicht in das automationsunter-
stützt geführte Grundbuch zu nehmen, soweit dies
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben,
insbesondere zur Erbringung von Leistungen und
zur Durchführung des Versicherungs-, Melde- und
Beitragswesens, notwendig ist. Diese Berechtigung
umfaßt auch die Einsichtnahme in das Personenver-
zeichnis."

137. Im §361 Abs. 2 vierter Satz wird der
Ausdruck „§ 108" durch den Ausdruck „§ 107 a"
ersetzt.

137 a. Im § 412 Abs. 6 wird der erste Satz durch
folgende Sätze ersetzt:

„Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung;
der Landeshauptmann hat jedoch dem Einspruch
auf Antrag aufschiebende Wirkung dann zuzuer-
kennen, wenn

1. der Einspruch nach Lage des Falles erfolgver-
sprechend erscheint oder

2. das Verhalten des Einspruchswerbers nicht auf
eine Gefährdung der Einbringlichkeit von
Sozialversicherungsbeiträgen gerichtet ist.

§ 413 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
der Landeshauptmann die vorläufige Durchführung
und die Erbringung der in Betracht kommenden
Leistungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung
dem Versicherungsträger, der den Bescheid erlassen
hat, zu übertragen hat."

138. Im §421 Abs. 2 erster Satz entfällt der
Ausdruck „durchschnittliche".

139. Im § 421 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs-
körper zweitvorangegangenen Kalenderjahres
durchzuführenden Stichtagserhebung zu ermit-
teln."

140. Im §434 Abs. 1 zweiter Satz wird der
Ausdruck „Bundesminister für soziale Verwaltung"
durch den Ausdruck „Bundesminister für Arbeit
und Soziales" und der Ausdruck „des Österreichi-
schen Arbeiterkammertages" durch den Ausdruck
„der Bundesarbeitskammer" ersetzt.

141. Dem § 447 a wird folgender Abs. 5 angefügt :

„(5) Die Vermögenserträgnisse des Ausgleichs-
fonds für die Krankenanstaltenfinanzierung
(§ 447 f) eines Geschäftsjahres sind einer besonde-
ren Rücklage zuzuführen, die nur zur Deckung
einer erhöhten Belastung eines Krankenversiche-
rungsträgers aus den im § 447 c Abs. 1 lit. e
angeführten Gründen herangezogen werden darf."

141 a. Im § 447 c Abs. 1 wird der Punkt am Ende
der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; folgende lit. e
wird angefügt:

,,e) um eine erhöhte Belastung aus dem Betrieb
einer eigenen Krankenanstalt (§ 2 Abs. 1 Z 1
KAG) ganz oder teilweise zu decken."

141 b. Im § 447 f Abs. 1 wird nach dem zweiten
Satz folgender Satz eingefügt:

„Allfällige Vermögenserträgnisse eines Geschäfts-
jahres sind an den Ausgleichsfonds der Krankenver-
sicherungsträger gemäß § 447 a zu überweisen."

142. Im § 447 f Abs. 5 Z 4 wird jeweils der
Ausdruck „§ 108 b Abs. 2" durch den Ausdruck
„§ 108 b" ersetzt.

142 a. Im § 447 f Abs. 8 dritter Satz entfällt der
Ausdruck „einschließlich der Vermögenserträgnisse
des Ausgleichsfonds für die Krankenanstaltenfinan-
zierung".
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143. § 447 g lautet:

„Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger

§ 447 g. (1) Beim Hauptverband ist ein Aus-
gleichsfonds der Träger der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz und dem Freiberuflichen Sozialver-
sicherungsgesetz zu errichten. Das Vermögen dieses
Fonds ist getrennt vom sonstigen Vermögen des
Hauptverbandes zu verwalten. Für jedes Geschäfts-
jahr ist ein Rechnungsabschluß zu erstellen, der
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß.
Weiters ist zum Abschluß eines jeden Jahres ein
Geschäftsbericht zu verfassen und mit dem
Rechnungsabschluß dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales vorzulegen. Darüber hinaus ist
bis zum 30. April des folgenden Jahres der
Gesamtbetrag der Überweisungen nach Abs. 5 dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales be-
kanntzugeben.

(2) Die Mittel des Ausgleichsfonds werden
aufgebracht durch:

a) die Erträge an Zusatzbeiträgen (§ 51 a);
b) die Überweisungen gemäß Abs. 3 und 4;
c) sonstige Einnahmen.

(3) Zur Abgeltung bzw. teilweisen Abgeltung der
Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträ-
gern aus der Anrechnung von Ersatzzeiten erwach-
sen, sind an den Ausgleichsfonds gemäß Abs. 1 zu
überweisen:

1. für Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus
der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslo-
sigkeit bzw. des Ruhens des Anspruches auf
Arbeitslosengeld gemäß § 16 Abs. 1 lit. 1 des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 und
für Zeiten des Bezuges von Sonderunterstüt-
zung bzw. des Ruhens des Anspruches auf
Sonderunterstützung gemäß § 2 des Sonder-
unterstützungsgesetzes, BGBl. Nr. 642/1973,
aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung ein
Betrag in der Höhe von 22,8 vH der
Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe und Sonderunterstützung nach
dem Sonderunterstützungsgesetz, ausgenom-
men der Aufwand für die Krankenversiche-
rung der Bezieher dieser Geldleistungen;

2. für Zeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 ein Betrag
in der Höhe von 22,7 vH des Aufwandes für
Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 lit. d A1VG)
und Teilzeitbeihilfe aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen;

3. für Zeiten des Wehrdienstes als Zeitsoldat der
Abgeltungsbetrag gemäß § 22 Abs. 5 des
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 422.

(4) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung
der Ersatzzeiten gemäß §227 Abs. 1 Z 11; §228

Abs. 1 Z 1 lit. b sowie § 228 Abs. 1 Z 7 und 8
erwachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1
aus Mitteln der Kriegsopferversorgung sowie aus
Mitteln der Opferfürsorge jeweils ein jährlicher
Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und Fälligkeit
dieser Pauschbeträge werden durch ein besonderes
Bundesgesetz bestimmt.

(5) Der Hauptverband hat für jedes Geschäftsjahr
von den Erträgen an Zusatzbeiträgen (Abs. 2 lit. a)
zunächst insgesamt 5 vH an die Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und an die
Sozialversicherungsanstalt der Bauern, beide An-
stalten als Träger der Pensionsversicherung, zu
überweisen. Die verbleibenden Mittel gemäß Abs. 2
abzüglich der Ersätze gemäß § 70 dieses Bundesge-
setzes, gemäß § 127 b des Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetzes und gemäß § 118 b des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes sowie sonstiger Ausga-
ben sind an die Träger der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz zu überweisen. Die
Überweisung an die Pensionsversicherungsträger ist
nach den sich gemäß Abs. 7 ergebenden Auftei-
lungsschlüsseln vorzunehmen.

(6) Der Hauptverband hat nach dem 20. eines
jeden Kalendermonates die Überweisungen gemäß
Abs. 5 nach Aufteilungsschlüsseln zu bevorschussen,
die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales für
das in Betracht kommende Geschäftsjahr auf Grund
der voraussichtlichen Gebarungsergebnisse unter
Berücksichtigung des Abs. 7 zu schätzen und dem
Hauptverband bekanntzugeben sind; hiebei sind
alle bei ihm jeweils eingelangten Beträge an die
Träger der Pensionsversicherung nach Abs. 1 so
rechtzeitig zu überweisen, daß die Vorschüsse für
die Pensionszahlung des folgenden Kalendermona-
tes zur Verfügung stehen. Um eine ungünstige
Kassenlage eines Trägers der Pensionsversicherung
ganz oder teilweise zu beheben, kann der
Hauptverband zusätzliche Vorschußzahlungen vor-
nehmen.

(7) Die Aufteilungsschlüssel gemäß Abs. 5 für ein
Geschäftsjahr sind — getrennt für die Träger der
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz
bzw. nach dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
— unter Zugrundelegung des Verhältnisses, in
welchem der nicht gedeckte Aufwand aller
Pensionsversicherungsträger nach diesem Bundes-
gesetz bzw. der Pensionsversicherungsträger der
Selbständigen auf die einzelnen Träger entfällt,
festzusetzen. Die Aufteilungsschlüssel sind auf zwei
Dezimalstellen zu runden.

(8) Nicht gedeckter Aufwand gemäß Abs. 7 ist
der Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge
übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwendungen die
Ausgleichszulagen, bei den Erträgen der Bundesbei-
trag gemäß § 80 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes,
gemäß § 34 Abs. 2 des Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetzes und gemäß § 31 Abs. 3 des Bauern-
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Sozialversicherungsgesetzes, die Ersätze für Aus-
gleichszulagen und die Überweisung gemäß Abs. 5
außer Betracht zu lassen. Der nicht gedeckte
Aufwand eines Geschäftsjahres ist von jedem
Pensionsversicherungsträger nach Abs. 1 bis zum
30. April des folgenden Jahres dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales bekanntzugeben."

144. Im § 470 Abs. 3 wird der Klammerausdruck
„(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammerausdruck
„(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt.

145. § 472 a Abs. 2 vierter Satz lautet:

„Der Dienstgeber hat überdies zur Bestreitung von
Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung sowie
der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation
(§ 154 a) einen Zuschlag zu den Beiträgen in der
Höhe von 0,5 vH der Beitragsgrundlage zu
entrichten."

145 a. Im § 472 a Abs. 3 erster Satz wird der
Ausdruck „erweiterte Heilbehandlung" durch den
Ausdruck „erweiterte Heilbehandlung und die
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation"
ersetzt.

145 b. Im § 472 a Abs. 3 zweiter Satz wird der
Ausdruck „erweiterten Heilbehandlung" durch den
Ausdruck „erweiterten Heilbehandlung und der
medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation"
ersetzt.

146. Im §479 Abs. 2 Z 1 wird der Ausdruck
„§ 108" durch den Ausdruck „§ 107 a" ersetzt.

147. Im §502 Abs. 4 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

148. Im § 502 Abs. 6 wird der Ausdruck „in der
Zeit vom 12. März 1938 bis 9. Mai 1945 das
15. Lebensjahr vollendet hat" durch den Ausdruck
„und im Kalenderjahr 1938 und früher das
6. Lebensjahr vollendet hat" ersetzt.

149. Im § 506 a letzter Satz wird der Klammer-
ausdruck „(§ 242 Abs. 2 Z 1)" durch den Klammer-
ausdruck „(§ 242 Abs. 1 Z 1)" ersetzt.

150. Im § 522 Abs. 3 Z 1 lit. b wird der Ausdruck
„§ 108" durch den Ausdruck „§ 107 a" ersetzt.

151. Im § 522 k Abs. 2 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108 i" durch den Ausdruck „§ 108
Abs. 9" ersetzt.

152. Im §529 Abs. 5 zweiter Satz wird der
Ausdruck „§ 108" durch den Ausdruck „§ 107 a"
ersetzt.

153. Im § 547 Abs. 3 wird der Ausdruck „Juni
1993" durch den Ausdruck „Dezember 1994"
ersetzt.

154. Nach § 550 wird folgender § 551 angefügt:

„§ 551. (1) Es treten in Kraft:

1. mit 1. Juli 1993 die §§ 14 Abs. 1 Z 2, 15 Abs. 1
und 2, 21 Abs. 2, 29, 49 Abs. 3 Z 9, 86 Abs. 3
Z 1, 135 Abs. 1 Z 1, 143 Abs. 1 Z 3, 151
Abs. 2, 166 Abs. 1 Z 2, 215 Abs. 3, 245 Abs. 7,
248 Abs. 1, 248 b, 251 a Abs. 3, 258 Abs. 4,
292 Abs. 3, 294 Abs. 3 und 5, 307 e Abs. 1,
324 Abs. 3, 347 Abs. 6, 360 Abs. 3, 412 Abs. 6,
434 Abs. 1, 502 Abs. 6, 547 Abs. 3 sowie in
der Anlage 9 die Z 4, 7 und 8 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

2. mit 1. Juli 1993 weiters die §§ 5 Abs. 2, 18, 40
Abs. 2, 44 Abs. 6, 45 Abs. 1, 56 a Abs. 2, 70,
74 Abs. 1, 76 a Abs. 1 und 3, 76 b Abs. 1 und
3, 77 Abs. 2 und 4, 78 Abs. 3, 95 Abs. 1, 99
Abs. 3 Z 2 und 3 und Abs. 4, 107 Abs. 5,
107 a, 108 bis 108 1, 122 Abs. 4, 136 Abs. 3,
137 Abs. 2, 141 Abs. 3, 154 Abs. 1,181 Abs. 1,
181b, 212 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2
Z 1, 223 Abs. 2, 225 Abs. 1 Z 3, 227 Abs. 1
Z 4 und Abs. 2, 228 Abs. 1 Z 10, 231, 232
Abs. 1, 233, 234 Abs. 1 Z 11, 235 Abs. 2, 236
Abs. 1 bis 4, 238, 238 a, 239, 240, 241, 241 a,
242, 243 Abs. 1 Z 3, 244 Abs. 3, 244 a, 248 a,
249 Abs. 1, 250 Abs. 2, 251 a Abs. 4 lit. b und
c, Abs. 7 Z 3, 4 und 7, 253, 253 a Abs. 3, 253 b
Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d, 254 Abs. 1 und 5,
255 Abs. 4, 255 a, 261, 261 a, 261 b, 261 c,
262, 264 in der Fassung des Art. I Z 93, 266,
267 in der Fassung des Art I Z 96, 269 Abs. 2,
270, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3, 273 a, 274,
276, 276 a Abs. 3, 276 b Abs. 1 und 4, 276 c,
276 d, 279 Abs. 1 und 3, 280, 283, 284, 284 a,
284 b, 284 c, 285 Abs. 1, 288 Abs. 1, 289, 292
Abs. 4 lit. h, 293 Abs. 2, 306 Abs. 2, 307 e
Abs. 2, 308 Abs. 3, 354 Z 4, 361 Abs. 2, 447 f
Abs. 5 Z 4, 470 Abs. 3, 479 Abs. 2 Z 1, 502
Abs. 4, 506 a, 522 Abs. 3 Z 1 lit. b, 522 k
Abs. 2 und 529 Abs. 5 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

3. mit dem Beginn des Beitragszeitraumes Juli
1993 § 44 Abs. 1 Z 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

4. mit 1. Jänner 1994 die §§ 33 Abs. 2, 37, 79 a,
80, 80 a und 447 g in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

5. mit 1. Jänner 1995 die §§ 264 und 267 in der
Fassung des Art. I Z 94 bzw. Z 97 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

6. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 die §§ 447 a
Abs. 5, 447 c Abs. 1 lit. e, 447 f Abs. 1 und 8
und 472 a Abs. 2 und 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

7. rückwirkend mit 1. Juli 1992 § 421 Abs. 2 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 335/1993;

8. rückwirkend mit 1. September 1992 die §§ 4
Abs. 1 Z 5 und 16 Abs. 2 Z 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;
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9. rückwirkend mit 1. Jänner 1993 die §§ 104
Abs. 2 und 292 Abs. 4 lit. g in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993;

10. rückwirkend mit 1. März 1993 § 67 Abs. 9 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 335/1993."

(2) Die §§ 447 a Abs. 5, 447 c Abs. 1 lit. e und
447 f Abs. 1 und 8 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 335/1993 treten gemeinsam mit der
Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die
Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 1991
bis einschließlich 1994, BGBl. Nr. 863/1992, außer
Kraft.

(3) Bei der Anwendung des § 95 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 auf Lei-
stungen mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden
Stichtag ist der Zurechnungszuschlag und der
Kinderzuschlag nach den vor dem 1. Juli 1993 in
Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen.

(4) Personen, die erst auf Grund der §§ 215 Abs. 3
lit. d bzw. 258 Abs. 4 lit. d in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 Anspruch auf
eine Leistung aus der Unfall- bzw. Pensionsversi-
cherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab
1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994
gestellt wird, sonst ab dem auf die Antragstellung
folgenden Monatsersten. Art. II Abs. 4 und 5 der
36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz, BGBl. Nr. 282/1981, ist anzuwenden.

(5) Als Beitragszeiten im Sinne des § 225 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993
sind auch anzusehen Zeiten der Weiterversicherung
sowie Zeiten der Selbstversicherung gemäß § 225
Abs. 1 Z 3 lit. a in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung, wenn die Entbindung vor dem 1. Juli 1993
erfolgt ist und die Beiträge bis längstens 30. Juni
1999 wirksam (§ 230) entrichtet werden.

(6) Die §§ 227 Abs. 1 Z 4, 228 Abs. 1 Z 10, 236
Abs. 1 bis 3, 238, 239, 242, 244 a, 251 a Abs. 7 Z 3,
253, 253 a Abs. 3, 253 b Abs. 1 und 4, 253 c, 253 d,
254 Abs. 1 und 5, 255 Abs. 3 und 4, 261, 261 a,
261 b, 271 Abs. 1 und 3, 273 Abs. 3, 274, 276, 276 a
Abs. 3, 276 b Abs. 1 und 4, 276 c, 276 d, 279 Abs. 1
und 3, 284, 284 a und 284 b in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 sind nur auf
Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der
Stichtag nach dem 30. Juni 1993 liegt.

(7) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis
1. Juni 1993, bei denen Zeiten gemäß § 227 Abs. 1
Z 4 bzw. § 228 Abs. 1 Z 10 nach der am 1. Juli 1993
geltenden Rechtslage für die Pension zu berücksich-
tigen gewesen wären, wenn diese Rechtslage bereits
am 1. Jänner 1993 in Kraft getreten wäre, ist die
Pension von Amts wegen auf Grund der am 1. Juli
1993 geltenden Rechtslage (gesamtes Bemessungs-
recht) neu zu bemessen. Wenn es für sie günstiger
ist, gebührt die neu bemessene Pension rückwirkend
ab Pensionsbeginn.

(8) Abweichend von Abs. 5 bleiben, wenn dies für
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmungen
des Vierten Teiles über die Bemessung einer
Pension in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung
für Versicherungsfälle, deren Stichtag in den
Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember 1996
fällt, mit der Maßgabe weiterhin anwendbar, daß
für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
anstelle der letzten 120 Versicherungsmonate bei
einem Stichtag

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die
letzten 132 Versicherungsmonate,

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die
letzten 156 Versicherungsmonate

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran-
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 238
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, in
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist
§ 108 c in der am 30. Juni 1993 in Geltung
gestandenen Fassung mit der Maßgabe weiter
anzuwenden, daß bei der Festsetzung der Aufwer-
tungsfaktoren für die Jahre 1994 bis 1996 anstelle
des Richtwertes der jeweils geltende Anpassungs-
faktor des zweitvorangegangenen Kalenderjahres
tritt.

(9) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit, bei vorzeitigen Al-
terspensionen gemäß § 253 a, § 253 b, § 276 a bzw.
§ 276 b, deren Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist
bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern
bzw. des 60. Lebensjahres bei Frauen § 253 bzw.
§276 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung
weiterhin anzuwenden.

(10) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch
auf Kinderzuschuß gemäß den §§ 262 bzw. 286 in
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch
über diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter
bestehen, solange die Voraussetzungen für den
Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden
Rechtslage gegeben sind. Die bis 30. Juni 1993 den
Kinderzuschuß betreffenden Bestimmungen sind
dabei weiter anzuwenden.

(11) §262 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 335/1993 ist nur auf Leistungen
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1993 anfallen.

(12) §240 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden.

(13) §264 in der Fassung des Art. I Z 93 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 ist auf alle
Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag
nach dem 30. Juni 1993 liegt, anzuwenden; in den
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Fällen des § 264 Abs. 1 Z 3 und 4 ist § 264 Abs. 1 in
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden; Art. II Abs. 4 und 5 der 36. Novelle
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist
anzuwenden.

(14) §264 in der Fassung des Art. I Z 94 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 ist anzuwen-
den:

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember
1994 liegt. In den Fällen des § 264 Abs. 1 Z 3
und 4 ist, sofern der Stichtag der Pension des
(der) Verstorbenen vor dem 1. Juli 1993 liegt,
§ 264 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, daß
der Hundertsatz von 60 durch den im § 264
Abs. 1 erster Satz in der ab 1. Jänner 1995
geltenden Fassung genannten Hundertsatz
ersetzt wird;

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I
Z 14 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 282/1981, ge-
bührenden Witwerpensionen, in denen der
Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981
eingetreten ist, mit Ausnahme der im Art. II
Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz bezeichneten Pen-
sionen.

(15) Ein Versicherter (eine Versicherte), der (die)
am 30. Juni 1993 in der knappschaftlichen Pensions-
versicherung versichert ist, bleibt auch für die nach
diesem Zeitpunkt liegenden Zeiten einer Beschäfti-
gung in einem knappschaftlichen Betrieb in der
knappschaftlichen Pensionsversicherung versichert.
Die Bestimmungen des Abschnittes IV des Vierten
Teiles dieses Bundesgesetzes finden Anwendung.
Dies gilt auch für jene Personen, die am 30. Juni
1993 eine Leistung aus der Arbeitsmarktverwaltung
beziehen und unmittelbar vor Inanspruchnahme
dieser Leistung in der knappschaftlichen Pensions-
versicherung versichert waren.

(16) Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs. 6
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/
1993 Anspruch auf eine Leistung aus der Pensions-
versicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab
1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994
gestellt wird, sonst ab dem auf die Antragstellung
folgenden Monatsersten. Befindet sich der Antrag-
steller im Zeitpunkt der Antragstellung in Auswir-
kung einer aus den Gründen des § 500 Abs. 1
erfolgten Auswanderung noch im Ausland, ist das
Zutreffen der Voraussetzungen für den Leistungs-
anspruch abweichend von § 223 Abs. 2 zum
Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles zu
prüfen.

(17) § 502 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 335/1993 ist auf Antrag auch auf

Leistungsansprüche anzuwenden, die am 30. Juni
1993 bereits bestehen. Eine sich daraus ergebende
Erhöhung der Leistungsansprüche gebührt ab 1. Juli
1993, wenn der Antrag bis 30. Juni 1994 gestellt
wird, sonst ab dem der Antragstellung folgenden
Monatsersten."

(18) Abweichend von §304 Abs. 3 können die
Träger der Pensionsversicherung für die dort
genannten Zwecke im Geschäftsjahr 1993 bis zu
0,06 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen
aufwenden."

156. In Z 4 der Anlage 9 wird der Ausdruck
„Ziffern 1 bis 3 und 7" durch den Ausdruck „Ziffern
1 bis 3, 7 und 8" ersetzt.

157. Die Z 7 und 8 der Anlage 9 lauten:

„7. in Tagbaubetrieben die Tätigkeit der Hauer im
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräu-
men, Ablauten und Sichern befaßt sind, wobei
in Betrieben, in denen der Hauerschein noch
nicht eingeführt ist, die Anerkennung als
Hauer durch den Betrieb maßgebend ist;

8. in Betrieben der Erdöl- und Erdgasgewinnung
die Tätigkeit der unmittelbar mit dem
Aufschluß und der Gewinnung beschäftigten
Personen."

Artikel II

Änderung des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 110/1993, wird
wie folgt geändert:

1. § 22 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Dienstgeber hat überdies zur Bestrei-
tung von Ausgaben der erweiterten Heilbehandlung
(§ 70) sowie der medizinischen Maßnahmen der
Rehabilitation (§ 65 a) einen Zuschlag zu diesen
Beiträgen in der Höhe von 0,4 vH der Beitrags-
grundlage (§ 19) beziehungsweise der beitrags-
pflichtigen Sonderzahlungen zu entrichten."

2. § 63 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung
erforderliche

a) physiotherapeutische,
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische oder
c) ergotherapeutische

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste, BGBl.
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch-
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;"

211
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3. Im § 71 Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
BGBl. Nr. 102/1961)" durch den Ausdruck „(§ 23
des Krankenpflegegesetzes, BGBl. Nr. 102/1961)"
ersetzt.

4. Nach § 174 wird folgender § 175 angefügt:

„§175. (1) §22 Abs. 3 tritt rückwirkend mit
1. Jänner 1992 in Kraft.

(2) Die §§ 63 Abs. 1 Z 1 und 71 Abs. 2 treten mit
1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel III

Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBl.
Nr. 642/1973, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 416/1992, wird wie folgt geän-
dert:

1. Art. IV Abs. 2 lautet:

„(2) Personen, die vor Eintritt der Arbeitslosig-
keit in einem Dienstverhältnis zu einem knapp-
schaftlichen Betrieb im Sinne des § 15 Abs. 2 ASVG
standen, haben Anspruch auf Sonderunterstützung
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, sofern sie die sonstigen im § 1
Abs. 1 genannten Voraussetzungen erfüllen."

2. Die Z 1 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft.

Artikel IV

Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 110/1993, wird wie folgt geändert:

1. §2 Abs. 1 lit. a Z 1 lautet:

„1. auf dem Gebiet der Unfall- und Pensionsversi-
cherung und der Pflegevorsorge (§§ 5 und
5 a);"

2. Die Überschrift zu § 5 lautet:

„Begünstigungen auf dem Gebiet der Unfall- und
Pensionsversicherung und der Pflegevorsorge"

3. Im § 5 wird der Ausdruck „Rentenversiche-
rung" durch den Ausdruck „Pensionsversicherung"
ersetzt.

4. Nach § 5 wird folgender § 5 a angefügt:

„§ 5 a. (1) Die Ansprüche von Berechtigten nach
diesem Bundesgesetz auf Pflegegeld werden durch
das Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl.
Nr. 110/1993, geregelt.

(2) Personen im Sinne der Z 1 bis 6 des § 3 Abs. 1
BPGG, die in der im § 500 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl.

Nr. 189/1955, angeführten Zeit und aus den dort
angeführten Gründen auswanderten und hilflos im
Sinne des § 105 a ASVG in der bis 30. Juni 1993
geltenden Fassung sind, haben auf Antrag und unter
den sonstigen Voraussetzungen des BPGG An-
spruch auf eine monatliche Leistung in der
jeweiligen Höhe eines Pflegegeldes der Stufe 2,
wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt auf Grund
dieser Auswanderung im Ausland befindet. Die
Zuständigkeit zur Entscheidung über diese Ansprü-
che und das Verfahren richten sich nach dem
BPGG."

5. § 18 Abs. 6 lautet:

„(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind der Bundesminister für Arbeit und Soziales und
die beteiligten Bundesminister betraut."

6. Die Z 1 bis 5 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft.

Artikel V

Das Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 19 c Abs. 5 wird folgender Abs. 5 a
eingefügt:

„(5 a) Arbeitnehmern, deren Arbeitszeit bei
demselben Arbeitgeber wegen Inanspruchnahme
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr."

2. Im § 33 wird folgender Abs. 1 c eingefügt:

„(1 c) § 19 c Abs. 5 a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 tritt mit 1. Juli
1993 in Kraft."

Artikel VI

Das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert:

1. §16 erhält die Bezeichnung §16 Abs. 1;
folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Dem Angestellten, dessen Arbeitszeit bei
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr."
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2. § 23 a Abs. 1 lautet:

„(1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch
dann, wenn das Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau-
ert hat und
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Le-

bensjahres, bei Frauen nach Vollendung
des 60. Lebensjahres oder

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen
Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung oder

c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpen-
sion aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung oder

2. wegen Inanspruchnahme einer
a) Pension aus einem Versicherungsfall der

geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung oder

b) vorzeitigen Alterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzli-
chen Pensionsversicherung

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers
endet. Die Abfertigung gebührt in den Fällen
der Z 1 lit. c auch dann, wenn das Dienstver-
hältnis mit einem im § 253 c Abs. 2 ASVG
genannten verminderten Arbeitszeitausmaß
fortgesetzt wird."

3. Nach § 23 a Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1
Z 1 lit. c entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei
demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die
Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich
der Abfertigungsansprüche, die auf Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung beruhen, der Inan-
spruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei
langer Versicherungsdauer gleichzuhalten. Hat der
Angestellte bei Inanspruchnahme der Gleitpension
einen Abfertigungsanspruch im Höchstausmaß der
auf Grund Gesetz, Normen der kollektiven
Rechtsgestaltung oder Einzelarbeitsvertrag gebüh-
renden Abfertigung erhalten, so entsteht während
des bei demselben Dienstgeber mit verminderter
Arbeitszeit fortgesetzten Dienstverhältnisses kein
weiterer Abfertigungsanspruch. Sofern der Ange-
stellte bei Inanspruchnahme einer Gleitpension im
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine
Abfertigung erhalten hat, sind die bis zu diesem
Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeiten für einen
weiteren Abfertigungsanspruch nicht zu berücksich-
tigen."

4. § 23 a Abs. 2 lautet:

„(2) Eine nach den Abs. 1 und 1 a gebührende
Abfertigung kann in gleichen monatlichen Teilbe-

trägen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit
dem auf das Ende des Dienstverhältnisses folgenden
Monatsersten, bei Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension
mit dem Monatsersten, welcher der Herabsetzung
der Arbeitszeit (Abs. 1 a Satz 1) folgt. Eine Rate
darf die Hälfte des der Bemessung der Abfertigung
zugrunde liegenden Monatsentgeltes nicht unter-
schreiten."

5. Artikel X Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 2
Z 1, weiters wird im Artikel X Abs. 1 Z 1 folgende
Z 2 angefügt:

„2. § 16 und § 23 a Abs. 1, 1 a und 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993
treten mit 1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel VH

Das Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/
1923, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 833/1992, wird wie folgt geändert:

1. §13 erhält die Bezeichnung §13 Abs. 1;
folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr."

2. § 22 a Abs. 1 lautet:

„(1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch
dann, wenn das Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau-
ert hat und
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Le-

bensjahres, bei Frauen nach Vollendung
des 60. Lebensjahres oder

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen
Alterspension bei langer Versicherungs-
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung oder

c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpen-
sion aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung oder

2. wegen Inanspruchnahme einer
a) Pension aus einem Versicherungsfall der

geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung oder

b) vorzeitigen Alterspension wegen gemin-
derter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzli-
chen Pensionsversicherung

durch Kündigung seitens des Angestellten endet.
Die Abfertigung gebührt in den Fällen der Z 1 lit. c
auch dann, wenn das Dienstverhältnis mit einem im
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§ 253 c Abs. 2 ASVG genannten verminderten
Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird."

3. Nach § 22 a Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1
Z 1 lit. c entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei
demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein
im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die
Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich
der Abfertigungsansprüche, die auf Kollektivvertrag
beruhen, der Inanspruchnahme einer vorzeitigen
Alterspension bei langer Versicherungsdauer gleich-
zuhalten. Hat der Dienstnehmer bei Inanspruch-
nahme der Gleitpension einen Abfertigungsan-
spruch im Höchstausmaß der auf Grund Gesetz,
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder
Einzelarbeitsvertrag gebührenden Abfertigung er-
halten, so entsteht während des bei demselben
Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit fortge-
setzten Dienstverhältnisses kein weiterer Abferti-
gungsanspruch. Sofern der Dienstnehmer bei
Inanspruchnahme einer Gleitpension im Zeitpunkt
der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c
Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine Abfertigung
erhalten hat, sind die bis zu diesem Zeitpunkt
zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren
Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen."

4. § 22 a Abs. 2 lautet:

„(2) Eine nach den Abs. 1 und 1 a gebührende
Abfertigung kann in gleichen monatlichen Teilbe-
trägen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit
dem auf das Ende des Dienstverhältnisses folgenden
Monatsersten, bei Fortsetzung des Dienstverhältnis-
ses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension mit
dem Monatsersten, welcher der Herabsetzung der
Arbeitszeit (Abs. 1 a Satz 1) folgt. Eine Rate darf die
Hälfte des der Bemessung der Abfertigung zu-
grunde liegenden Monatsentgeltes nicht unter-
schreiten."

5. § 42 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) § 13 und § 22 a Abs. 1, 1 a und 2 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993
treten mit 1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel VIII

Das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, BGBl.
Nr. 107/1979, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 833/1992, wird wie folgt geän-
dert:

1. §2 Abs. 1 lautet:

„(1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abferti-
gung, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst oder
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung beim selben
Arbeitgeber mit einem im § 253 c Abs. 2 ASVG

genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortge-
setzt wird. Auf diese Abfertigung sind die §§ 23 und
23 a des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921,
in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden."

2. In Artikel VII wird nach Abs. 2 folgender
Abs. 2 a eingefügt:

„(2 a) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 335/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel IX

Das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz
1962, BGBl. Nr. 235, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 833/1992, wird wie folgt
geändert:

1. Im §9 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2 a
eingefügt:

„(2 a) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei
demselben Dienstgeber wegen Inanspruchnahme
der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im
Kalenderjahr der Umstellung sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG
1988 in dem der Vollzeitbeschäftigung und der
Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit entspre-
chenden Ausmaß im Kalenderjahr."

2. § 17 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Wird das Dienstverhältnis nach einer ununterbro-
chenen mindestens zehnjährigen Dauer gelöst oder
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im
§ 253 c Abs. 2 ASVG genannten verminderten
Arbeitszeitausmaß beim selben Dienstgeber fortge-
setzt, gebührt dem Dienstnehmer ein außerordentli-
ches Entgelt, das nach den für den letzten Monat
des Dienstverhältnisses (für den letzten Monat vor
Änderung des Arbeitszeitausmaßes) gebührenden
Geldbezügen, einschließlich der darauf entfallenden
Anteile von Sonderzahlungen (Weihnachtsremu-
neration usw.), zu bemessen ist (Bemessungsgrund-
lage)."

3. Nach § 17 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) Der Anspruch auf das außerordentliche
Entgelt wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension
entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei demselben
Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt der
Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c
Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die Inanspruch-
nahme der Gleitpension ist hinsichtlich der
Ansprüche auf außerordentliches Entgelt, die auf
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung beruhen,
der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer gleichzuhalten.
Hat der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme der
Gleitpension Anspruch auf außerordentliches Ent-
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gelt im Höchstausmaß des auf Grund Gesetz,
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder
Einzelarbeitsvertrag gebührenden außerordentli-
chen Entgelts erhalten, so entsteht während des bei
demselben Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit
fortgesetzten Dienstverhältnisses kein weiterer
Anspruch auf außerordentliches Entgelt. Sofern der
Dienstnehmer bei Inanspruchnahme einer Gleitpen-
sion im Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit
auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß
ein außerordentliches Entgelt erhalten hat, sind die
bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzei-
ten für einen weiteren Anspruch auf außerordentli-
ches Entgelt nicht zu berücksichtigen."

4. Dem § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die §§ 9 Abs. 2 a und 17 Abs. 1 erster Satz
und Abs. 1 a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 335/1993 treten mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel X

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge-
setz, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 835/1992, wird wie
folgt geändert:

1. In § 13 a Abs. 1 werden am Ende der Z 6 der
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende
Z 7 und 8 angefügt:

„7. bei Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alters-
pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung;

8. bei Inanspruchnahme einer Gleitpension aus
einer gesetzlichen Pensionsversicherung."

2. In § 13 a wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) Dem Arbeitnehmer gebührt bei Erfüllung
der Voraussetzungen gemäß §§ 13 b und 13 c eine
Abfertigung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis
unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im
§ 253 c Abs. 2 ASVG genannten verminderten
Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird. In diesem Fall
entsteht der Anspruch auf Abfertigung mit dem
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit."

3. § 13 c Abs. 5 lautet:

„(5) Endet ein Arbeitsverhältnis in den Fällen des
§ 13 a Abs. 1 Z 1 bis 5 sowie Z 7 und 8 durch
Kündigung seitens des Arbeitnehmers, so sind die
Beschäftigungszeiten aus diesem Arbeitsverhältnis
sowohl für die Erfüllung der Voraussetzung des
§ 13 b als auch bei der Anrechnung gemäß Abs. 1 zu
berücksichtigen."

4. Nach § 40 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a
eingefügt:

„(1 a) §§ 13 a Abs. 1 Z 7 und 8, Abs. 1 a und 13 c
Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 335/1993 treten mit 1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel XI

Das Betriebspensionsgesetz, BGBl. Nr. 282/
1990, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 16 wird folgender § 16 a eingefügt:
„§ 16 a. (1) Sofern Einzelvereinbarungen oder

Normen, die den Anspruch auf Betriebspension
begründen, nicht anderes vorsehen, ist hinsichtlich
der betrieblichen Pensionszusagen

1. die Inanspruchnahme einer Gleitpension aus
einer gesetzlichen Pensionsversicherung der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen-
sion bei langer Versicherungsdauer aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung und

2. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspen-
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus
einer gesetzlichen Pensionsversicherung der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
Inanspruchnahme einer Invaliditätspension
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung
gleichgestellt.

Wird das Arbeitsverhältnis unter Inanspruchnahme
einer Gleitpension fortgesetzt, endet der Erwerb
neuer Pensionsanwartschaften mit der Herabset-
zung der Arbeitszeit auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß.

(2) Bei betrieblichen Pensionszusagen, die auf
eine Gesamtversorgung unter Anrechnung von
Leistungen aus einer gesetzlichen Pensionsversiche-
rung gerichtet sind, ist mangels einer für den
Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung von der
zugesagten Gesamtversorgung die sich zum Zeit-
punkt der Inanspruchnahme der Gleitpension
ergebende vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer in Abzug zu bringen.

(3) Wird das Arbeitsverhältnis bei Inanspruch-
nahme einer Gleitpension mit einer im Sinne des
§ 253 c Abs. 2 ASVG verminderten Arbeitszeit
fortgesetzt, so kann abweichend von der betriebli-
chen Pensionszusage vereinbart werden, daß die
Betriebspension längstens bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise ruht.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Leistungszusa-
gen und Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2."

2. Artikel VI Abs. 1 erhält die Bezeichnung
Artikel VI Abs. 1 Z 1 ; weiters wird dem Artikel VI
Abs. 1 Z 1 folgende Z 2 angefügt:

„2. § 16 a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 335/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Klestil
Vranitzky
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336. Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche
Sozialversicherungsgesetz geändert wird
(19. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche-

rungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 17/1993, wird wie folgt
geändert:

1. §2 Abs. 3 lit e lautet:

,,e) den Betrieb von Lotto-Toto-Annahmestel-
len".

2. Im § 3 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „ausge-
nommen einer Höherversicherungspension,".

3. § 7 Abs. 3 erster Halbsatz lautet:

„In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 und des Abs. 2
Z 2 und 3 endet die Pflichtversicherung unter der
Voraussetzung, daß am Stichtag für die Feststellung
eines Pensionsanspruches nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz das Gesellschaftsverhältnis
bzw. die Geschäftsführungsbefugnis erloschen ist,
spätestens mit dem Tag vor diesem Stichtag;"

4. § 20 Abs. 2 lautet:

„(2) Abs. 1 gilt auch für Personen,
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall

des Alters, der dauernden Erwerbsunfähigkeit
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom
Versicherungsträger nachweislich über den
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt
wurden;

2. die eine Gleitpension (§ 131 b) beziehen, mit
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist."

5. § 25 Abs. 2 lautet:

„(2) Beitragsgrundlage ist der gemäß Abs. 1
ermittelte Betrag,

1. zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage
und auf einen Investitionsfreibetrag entfallen-
den Beträge,

2. vermindert um die auf einen Sanierungsge-
winn und auf Veräußerungsgewinne nach den
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
entfallenden Beträge, vervielfacht mit dem
Produkt aus der Aufwertungszahl (§ 47) des
Kalenderjahres, in das der Beitragsmonat
(Abs. 10) fällt, und aus den Aufwertungszah-
len der beiden vorangegangenen Kalender-
jahre, gerundet auf volle Schilling. Eine
Minderung der Beitragsgrundlage nach Z 2
tritt nur dann ein, wenn dies der Versicherte
beantragt, bezüglich der Berücksichtigung von

Veräußerungsgewinnen überdies nur soweit,
als der auf derartige Gewinne entfallende
Betrag dem Sachanlagevermögen eines Betrie-
bes des Versicherten zugeführt worden ist. Ein
solcher Antrag ist binnen einem Jahr ab dem
Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der
Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes
Zeitraumes, für den eine Verminderung um
den Veräußerungsgewinn bzw. Sanierungsge-
winn begehrt wird, zu stellen. Ist die
Investitionsrücklage bzw. der Investitionsfrei-
betrag gewinnerhöhend aufgelöst worden, so
sind die darauf entfallenden Beträge, die schon
einmal bei Ermittlung einer Beitragsgrundlage
nach diesem Bundesgesetz berücksichtigt
worden sind, im gleichen Ausmaß bei
Ermittlung der Beitragsgrundlage über Antrag
außer Ansatz zu lassen. Der Antrag ist binnen
einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der
Fälligkeit der Beiträge für den ersten Kalen-
dermonat jenes Zeitraumes, für den eine
Verminderung um die Investitionsrücklage
bzw. den Investitionsfreibetrag begehrt wird,
zu stellen."

6. § 25 Abs. 2 lautet:

„(2) Beitragsgrundlage ist der gemäß Abs. 1
ermittelte Betrag,

1. zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage
und auf einen Investitionsfreibetrag entfallen-
den Beträge,

2. zuzüglich der vom jeweiligen Versicherungs-
träger in dem dem Beitragsmonat drittvoran-
gegangenen Kalenderjahr vorgeschriebenen
Beiträge zur Kranken- und Pensionsversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz und nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,

3. vermindert um die auf einen Sanierungsge-
winn und auf Veräußerungsgewinne nach den
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
entfallenden Beträge,

vervielfacht mit dem Produkt aus der Aufwertungs-
zahl (§ 47) des Kalenderjahres, in das der
Beitragsmonat (Abs. 10) fällt, und aus den Aufwer-
tungszahlen der beiden vorangegangenen Kalen-
derjahre, gerundet auf volle Schilling. Eine
Minderung der Beitragsgrundlage nach Z 3 tritt nur
dann ein, wenn dies der Versicherte beantragt,
bezüglich der Berücksichtigung von Veräußerungs-
gewinnen überdies nur soweit, als der auf derartige
Gewinne entfallende Betrag dem Sachanlagevermö-
gen eines Betriebes des Versicherten zugeführt
worden ist. Ein solcher Antrag ist binnen einem Jahr
ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der
Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes
Zeitraumes, für den eine Verminderung um den
Veräußerungsgewinn bzw. Sanierungsgewinn be-
gehrt wird, zu stellen. Ist die Investitionsrücklage
bzw. der Investitionsfreibetrag gewinnerhöhend
aufgelöst worden, so sind die darauf entfallenden
Beträge, die schon einmal bei Ermittlung einer
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Beitragsgrundlage nach diesem Bundesgesetz be-
rücksichtigt worden sind, im gleichen Ausmaß bei
Ermittlung der Beitragsgrundlage über Antrag
außer Ansatz zu lassen. Der Antrag ist binnen einem
Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit
der Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes
Zeitraumes, für den eine Verminderung um die
Investitionsrücklage bzw. den Investitionsfreibetrag
begehrt wird, zu stellen. Die nach Z 2 hinzuzurech-
nenden Beträge an Beiträgen zur Kranken- und
Pensionsversicherung sind ab 1. Jänner 1995 zu
einem Fünftel, ab 1. Jänner 1996 zu zwei Fünftel, ab
1. Jänner 1997 zu drei Fünftel, ab 1. Jänner 1998 zu
vier Fünftel und ab 1. Jänner 1999 in voller Höhe
dem nach Abs. 1 ermittelten Betrag hinzuzurech-
nen."

7. § 26 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Antrag gemäß Abs. 1 ist binnen einem
Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit
der Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes
Zeitraumes, für den die Berücksichtigung des
Entfalles oder der Minderung der Einkünfte
begehrt wird, zu stellen."

8. Im § 26 Abs. 4 wird der Ausdruck „§ 242 Abs. 2
und 4" durch den Ausdruck „§ 242 Abs. 1 und 3"
ersetzt.

9. Im § 26 Abs. 5 wird der Ausdruck „§ 242 Abs. 2
und 4" durch den Ausdruck „§ 242 Abs. 1 und 3"
ersetzt.

10. § 26 a Abs. 1 vorletzter und letzter Satz
werden durch folgenden Satz ersetzt:

„Ein solcher Antrag ist binnen einem Jahr ab dem
Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der Beiträge
für den ersten Kalendermonat jenes Zeitraumes, für
den das Ausscheiden des Einkommensbetrages
begehrt wird, zu stellen."

11. Im §27 Abs. 7 wird der Ausdruck „§242
Abs. 2 und 4" durch den Ausdruck „§ 242 Abs. 1
und 3" ersetzt.

12. § 32 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Beitrag gemäß Abs. 1 beträgt für
Familienangehörige im Sinne des § 10 Abs. 1

a) vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res 25 vH,

b) nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres 100 vH,

des jeweiligen Beitrages (Zusatzbeitrages) des
Pflichtversicherten. Hiebei sind für pflichtversi-
cherte Pensionisten (§ 3 Abs. 1) die für Pflichtversi-
cherte gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 und § 27 a geltenden
Beitragshundertsätze auf die Pension einschließlich
der Zuschüsse und Ausgleichszulagen anzuwen-
den."

13. Im § 33 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck
„ergebende Beitragsgrundlage" durch den Aus-
druck „ergebende Gesamtbeitragsgrundlage" er-
setzt.

16. § 35 a Abs. 2 lautet:

„(2) Erreicht oder übersteigt in einem Kalender-
jahr die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage nach
§ 127 a die im jeweiligen Beitragsjahr geltende
Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) in der Pensionsver-
sicherung bereits durch Beiträge zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, so sind für dieses Kalen-
derjahr Beiträge zur Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz nicht zu entrichten."

17. Abschnitt VII des Ersten Teiles lautet:

„Abschnitt VII

Pensionsanpassung

Aufwertungszahl, Aufwertungsfaktoren, Beitragsbe-
lastungsfaktor, Anpassungsrichtwert, Anpassungs-

faktor

§ 47. Die nach den Vorschriften des Abschnit-
tes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte
Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der
Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsricht-
wert gelten auch für die Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz; der Bundesminister für Arbeit
und Soziales hat den für den Bereich des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes durch
Verordnung festgesetzten Anpassungsfaktor auch
für den Bereich dieses Bundesgesetzes für verbind-
lich zu erklären.

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage

§ 48. Höchstbeitragsgrundlage für die Beitrags-
monate eines Kalenderjahres ist der 35fache Betrag
der jeweils für dieses Kalenderjahr kundgemachten
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 3 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes.

§ 49. Die Höchstbeitragsgrundlage ist kundzu-
machen.

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversiche-
rung

§ 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung,
für die der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor dem
1. Jänner dieses Jahres liegt,

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der
Stichtag (§ 113 Abs. 2) am 1. Jänner dieses
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der
Pension bemessen wurden, auf die der
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte,

mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen.
Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für
die Pension des Verstorbenen gleichfalls am
1. Jänner dieses Jahres liegt.
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(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension
zugrunde zu legen, auf die nach den am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be-
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen
Ausmaß alle Pensionsbestandteile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden
Pension treten die Kinderzuschüsse und die
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden Vor-
schriften.

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs-
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall
tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs-
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene)
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen-
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa-
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das
Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und
1,010 heranzuziehen.

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung
des § 148.

Anpassung fester Beträge

§ 51. Sind nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Aufwertungs-
zahl beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor zu
vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirk-
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise
vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit der
Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem Anpas-
sungsfaktor der am 31. Dezember des vorangegan-
genen Jahres in Geltung gestandene Betrag
zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten Beträge
sind auf volle Schillinge zu runden. Die sich hienach
ergebenden Beträge sind kundzumachen.

Anpassung der Leistung von Amts wegen

§ 52. Die Anpassung der Leistungen gemäß § 50
ist von Amts wegen vorzunehmen.

Vorausberechnung der Gebarung der Pensionsversi-
cherung

§ 53. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales
hat alljährlich mit der Berechnung gemäß § 108 e
Abs. 11 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes dem Beirat für die Renten- und Pensionsanpas-
sung (§ 108 e des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes) auch eine Berechnung der voraussichtli-
chen Gebarung des Versicherungsträgers in der

Pensionsversicherung für die folgenden fünf Jahre
vorzulegen.

§ 53 a. (1) Die Aufwertungszahl (§ 47) beträgt für
das Kalenderjahr 1992 1,055.

(2) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) beträgt
für das Kalenderjahr 1992 37 100 S."

18. Im § 55 Abs. 2 Z 1 wird nach dem zweiten
Satz folgender Satz eingefügt:

„Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise
gestellt wird."

19. §62 Abs. 1 lautet:

„(1) Bei der Anwendung des § 61 a sind die
Pensionen mit dem Zurechnungszuschlag (§ 140),
jedoch ohne die besonderen Steigerungsbeträge für
Höherversicherung (§ 141) und die Kinderzu-
schüsse (§ 144) heranzuziehen."

20. § 62 Abs. 3 wird aufgehoben.

21. § 67 Abs. 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2.

22. Dem § 67 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Entziehung einer Leistung aus dem
Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähig-
keit ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die
Alterspension (§ 130) nicht mehr zulässig."

23. Dem § 72 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren
Überweisung der genannten Leistungen auf einen
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen,
daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung
stehen."

24. Nach § 79 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der
Z 3 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 4
wird angefügt:

„4. Zahnbehandlung und Zahnersatz (§ 94)."

25. Im § 86 Abs. 5 lit. a wird nach dem Ausdruck
„89 a," der Ausdruck „99," eingefügt.

26. § 91 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung

erforderliche
a) physiotherapeutische,
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische

oder
c) ergotherapeutische

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen
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medizinisch-technischen Dienste, BGBl. Nr. 460/
1992, zur freiberuflichen Ausübung des
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch-
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;"

27. Im § 93 Abs. 6 erster Satz wird vor dem
Ausdruck „nach dem Heeresversorgungsgesetz,"
der Ausdruck „nach dem Kriegsopferversorgungs-
gesetz 1957," eingefügt.

28. Im §99 Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
BGBl. Nr. 102/1961)" durch den Klammeraus-
druck „(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGBl.
Nr. 102/1961)" ersetzt.

29. Im § 112 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt:

„d) die Gleitpension (§ 131 b),
e) die vorzeitige Alterspension wegen dauernder

Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c);"

30. § 113 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

31. Im § 114 wird der Ausdruck „§§ 116 und 117"
durch den Ausdruck „§§116, 116 a und 117"
ersetzt.

32. Im § 116 Abs. 8 wird der Ausdruck „des § 131
Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck „der §§ 131 Abs. 1
Z 2 und 131 b Abs. 1 Z 2" ersetzt.

33. Nach § 116 wird folgender § 116 a eingefügt:

„§ 116 a. Als Ersatzzeiten gelten unter der
Voraussetzung, daß eine sonstige Versicherungszeit
nach diesem Bundesgesetz vorangeht oder nach-
folgt, überdies:

a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der
Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland bis
zum Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten
ab der Geburt des Kindes,

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der
unentgeltlichen Pflege des Kindes) die nach
der Annahme an Kindes Statt (Übernahme
der unentgeltlichen Pflege des Kindes)
liegende Zeit der Erziehung ihres (seines)
Kindes im Inland bis zum Höchstausmaß von
48 Kalendermonaten ab der Geburt des
Kindes, sofern die Annahme (Übernahme)
nach dem 31. Dezember 1987 erfolgte;

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt,
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes)
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland
steht eine solche in einem Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum (EWR) *) gleich, wenn für dieses Kind
Anspruch auf eine Geldleistung aus dem Versiche-
rungsfall der Mutterschaft nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach
dem Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat
und die Zeit der Kindererziehung nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens liegt; Anspruch für
ein und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine
Person. Vorrang auf Anspruch hat die Person, die
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur-
laubsgeld bezogen oder stand beiden Elternteilen
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie
hat zugunsten des Mannes auf den Anspruch
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer Verzicht
ist spätestens zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag
stellt."

34. Im § 117 wird der Ausdruck „§ 127 Abs. 4"
durch den Ausdruck „§ 127 Abs. 5" ersetzt.

35. § 119 lautet:

„Versicherungsmonat

§ 119. Zur Feststellung der Leistungen aus der
Pensionsversicherung und der Überweisungsbeträge
nach den §§ 172 und 175 gilt folgendes:

1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme
von Zeiten der Kindererziehung gemäß § 116 a:
Versicherungsmonat ist jeder Kalendermonat einer
Beitrags- oder Ersatzzeit im Sinne der §§ 115, 116
und 117. Solche Versicherungszeiten, die sich
zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen, wobei
folgende Reihenfolge gilt:

Beitragszeit der Pflichtversicherung,
Ersatzzeit,
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung.

2. Für Versicherungszeiten gemäß § 116 a (Zeiten
der Kindererziehung) : Der erste volle Kalendermo-
nat nach der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß
§ 116 a und die folgenden Kalendermonate sind
Versicherungsmonate. Letzter Versicherungsmonat
ist der Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen
gemäß § 116 a wegfallen.

3. Ist für ein und denselben Kalendermonat Z 1
und 2 anzuwenden, ist dieser Monat sowohl als
Versicherungsmonat gemäß Z 1 als auch 2 zu
zählen."

36. Nach § 119 wird folgender § 119 a eingefügt:

„Berücksichtigung von Versicherungsmonaten

§ 119 a. (1) Für die Feststellung und Erfüllung der
Wartezeit (§ 120), für die Erfüllung der Anspruchs-
voraussetzungen gemäß § 131 Abs. 1 Z 2 und für die
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) sind
Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur
einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt:

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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Beitragsmonat der Pflichtversicherung,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme
von Ersatzmonaten gemäß § 116 a,
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung,
Ersatzmonat gemäß § 116 a,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der
als leistungsunwirksamer Ersatzmonat anzusehen
ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherver-
sicherung, geleistet, ist dieser Kalendermonat für die
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) als
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen."

36 a. § 120 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Anspruch auf jede der im § 112 Abs. 1
angeführten Leistungen ist, abgesehen von den im
2. Unterabschnitt festgesetzten besonderen Voraus-
setzungen, an die allgemeine Voraussetzung ge-
knüpft, daß die Wartezeit durch Versicherungsmo-
nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung
gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, soweit sie zwölf Versicherungsmonate
überschreiten, im Sinne des § 119 erfüllt ist."

37. § 120 Abs. 3 bis 5 lauten:

„(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 113 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne dieses
Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vorliegen:

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus
dem Versicherungsfall des Todes
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate;
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal-
ter des (der) Versicherten für jeden
weiteren Lebensmonat um jeweils einen
Monat bis zum Höchstausmaß von
180 Monaten;

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters, und zwar
a) für die Alterspension, die vorzeitige

Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die
vorzeitige Alterspension bei langer Versi-
cherungsdauer und die Gleitpension
180 Monate;

b) für die vorzeitige Alterspension wegen
dauernder Erwerbsunfähigkeit 120 Mo-
nate.

(4) Die gemäß Abs. 3 für die Erfüllung der
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche-
rungsmonaten muß

1. im Falle des Abs. 3 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen;
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der)

Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 3 Z 2 lit. a innerhalb der
letzten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen;

3. im Falle des Abs. 3 Z 2 lit. b innerhalb der
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen.

(5) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 4 neutrale
Monate (§ 121), so verlängern sich die Zeiträume
um diese Monate."

37 a. § 120 Abs. 6 lautet:

„(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn
1. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmo-

nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversi-
cherung gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, soweit sie zwölf Versi-
cherungsmonate überschreiten, erworben sind,
oder

2. bis zum Stichtag Beitragsmonate und/oder
nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte
sonstige Versicherungsmonate in einem Min-
destausmaß von 300 Monaten erworben sind."

38. § 122 lautet:

„Bemessungsgrundlage

§ 122. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla-
gen (§ 127 bzw. § 127 a) aus dem Zeitraum vom
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum
Ende des letzten vor dem Stichtag oder dem
Bemessungszeitpunkt gemäß § 143 liegenden Ka-
lenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger als
180 Beitragsmonate vor, so ist die Bemessungs-
grundlage die Summe der monatlichen Gesamtbei-
tragsgrundlagen aus den vorhandenen Beitragsmo-
naten, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl
dieser Beitragsmonate. Die Bemessungsgrundlage
ist auf volle Schilling aufzurunden.

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer
Betracht:

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge-
setz, die vor dem 1. Jänner 1958 liegen, es
sei denn, daß Beitragsmonate nur in
diesem Zeitraum vorhanden sind;

b) Beitragsmonate nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem
1. Jänner 1956 liegen, es sei denn, daß
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum
vorhanden sind;

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz, die vor dem 1. Jän-
ner 1972 liegen, es sei denn, daß Beitrags-
monate nur in diesem Zeitraum vorhanden
sind;
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2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung,
die auch Zeiten enthalten, während welcher
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands-
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre-
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtver-
sicherung, welche Zeiten enthalten, während
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili-
tation (§161 dieses Bundesgesetzes sowie
§§ 198 bzw. 303 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozi-
alversicherungsgesetzes) gewährt wurden
bzw. Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu
deren Ausübung ihn diese Maßnahmen
befähigt haben;

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten enthalten, während welcher der Versi-
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, bezo-
gen hat;

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter
Halbsatz des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes enthalten;

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten enthalten, für die aus Anlaß der
Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie
Dienstverhältnis vom Dienstnehmer an den
Dienstgeber ein besonderer Pensionsbeitrag
geleistet worden ist, sofern für diese Zeiten ein
Überweisungsbetrag nach § 175 dieses Bun-
desgesetzes bzw. § 311 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 167 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes geleistet
worden ist;

6. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi-
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset-
zes enthalten.

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist
nicht für Zeiten der Kindererziehung (§ 116 a)
anzuwenden."

39. § 122 a wird aufgehoben.

40. § 123 lautet:

„Bemessungsgrundlage für Zeiten der
Kindererziehung (§ 116 a)

§ 123. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle
des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) verviel-
fachte Betrag.

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung mit Monaten einer Selbstversicherung für die
Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes oder einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1
Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, ist für diese Versiche-
rungsmonate nur die Bemessungsgrundlage gemäß
den §§ 122 bzw. 126 anzuwenden. Überschneiden
sich Zeiten der Kindererziehung mit Monaten einer
leistungsunwirksamen Ersatzzeit, ist für diese
Versicherungsmonate nur die Bemessungsgrund-
lage gemäß Abs. 1 anzuwenden.

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung und andere Versicherungsmonate mit Aus-
nahme von Monaten einer Selbstversicherung für
die Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3
und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes und einer leistungsunwirksamen
Ersatzzeit, wird für diese sich überschneidenden
Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß den §§ 122
bzw. 126 und die Bemessungsgrundlage gemäß
Abs. 1 zusammengezählt.

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw.
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag
(§ 139) anzuwenden."

41. § 124 wird aufgehoben.

42. § 125 wird aufgehoben.

43. § 126 lautet:

„Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen

§ 126. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage
gemäß § 122 nicht ermitteln, so ist die Bemessungs-
grundlage gleich einem Vierzehntel der Bemes-
sungsgrundlage, die für die Leistungen der Unfall-
versicherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall
zum Stichtag gegolten hätte."

44. § 127 lautet:

„Ermittlung der Bemessungsgrundlage aus den
Beitragsgrundlagen

§ 127. (1) Die für die Bildung der Bemessungs-
grundlage gemäß § 122 heranzuziehenden monatli-
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres unter Be-
dachtnahme auf Abs. 2 zu ermitteln, indem die
Summe der Beitragsgrundlagen der Pflichtversiche-
rung eines Kalenderjahres durch die in diesem
Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung geteilt wird. Soweit Beitragsgrundla-
gen der freiwilligen Versicherung zu berücksichti-
gen sind, ist in gleicher Weise für jedes in Betracht
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kommende Kalenderjahr eine monatliche Gesamt-
beitragsgrundlage für Beitragsmonate der freiwilli-
gen Versicherung zu bilden.

(2) Bei der Ermittlung der jeweiligen. Gesamtbei-
tragsgrundlage nach Abs. 1 ist als Beitragsgrundlage
heranzuziehen: Für Beitragszeiten

a) nach dem 31. Dezember 1957 die Beitrags-
grundlage gemäß § 25 dieses Bundesgesetzes
oder gemäß § 17 des Gewerblichen Selbstän-
digen-Pensionsversicherungsgesetzes;

b) vor dem 1. Jänner 1958 die Beitragsgrund-
lage, die sich bei Anwendung der Bestimmun-
gen des § 25 ergeben würde;

c) der Weiter- oder Selbstversicherung die
Beitragsgrundlage gemäß § 33 dieses Bundes-
gesetzes oder gemäß § 26 bzw. § 191 Abs. 3
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions-
versicherungsgesetzes;

d) gemäß § 115 Abs. 5 die hiefür in Betracht
kommende Beitragsgrundlage.

(3) Die sich gemäß Abs. 2 ergebende Beitrags-
grundlage darf jedoch 500 S nicht unterschreiten
und, soweit es sich um Beitragsgrundlagen gemäß
Abs. 2 lit. b und d handelt, den Betrag von 3 600 S
nicht überschreiten.

(4) Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf
den Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr geltenden
bzw. in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrund-
lage (§ 48) nicht übersteigen.

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen
(Abs. 1) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs-
zeitpunkt gemäß § 143 in Geltung stehenden
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten und mit dem
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitrags-
belastungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen."

45. § 127 a lautet:

„Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung
mehrerer Versicherungspflichtiger Erwerbstätigkei-

ten (Beschäftigungen)

§ 127 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere
Erwerbstätigkeit(en) bzw. Beschäftigung(en) aus,
die die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz und (oder) nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz begründet (begründen), so sind allen
monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß § 242
Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes im Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitrags-
grundlagen im Kalenderjahr nach diesem Bundes-
gesetz und (oder) sechs Siebentel der Beitrags-

grundlagen im Kalenderjahr nach dem Bauern-So-
zialversicherungsgesetz zuzuschlagen.

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen
sind.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche
Beitragsgrundlage darf sechs Siebentel der im
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen-
sionsversicherung (§ 48) nicht übersteigen.

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß
Abs. 2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß
§ 242 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes zu berücksichtigenden Sonderzahlungen
und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller in
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge-
setz und (oder) nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz im Kalenderjahr erworbenen Versiche-
rungsmonate zuzuschlagen. Alle zugeschlagenen
Beträge dürfen zusammen den für Sonderzahlungen
vorgesehenen Höchstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht
überschreiten.

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei-
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird,
wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund-
lage darf die im jeweiligen Beitragsjahr geltende
bzw. in Geltung gestandene Höchstbeitragsgrund-
lage (§ 48) in der Pensionsversicherung nicht
überschreiten.

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen
(Abs. 5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs-
zeitpunkt gemäß § 143 in Geltung stehenden
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten und mit dem
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitrags-
belastungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen.

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz oder nach diesem
Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz und dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz gilt nur in der Pensionsversicherung nach
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz als
erworben. Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundla-
gen nach diesem Bundesgesetz und nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in der
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz als
erworben."
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46. § 127 blautet:

„Anrechnung für die Höherversicherung bzw.
Erstattung von Beiträgen in der Pensionsversiche-

rung

§ 127 b. (1) Überschreitet in einem Kalenderjahr
bei gleichzeitig ausgeübten Versicherungspflichtigen
Erwerbstätigkeiten nach diesem Bundesgesetz oder
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Bauern-
Sozialversicherungsgesetz oder bei gleichzeitig
ausgeübten Versicherungspflichtigen Beschäftigun-
gen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz und selbständigen Erwerbstätigkeiten die
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi-
cherung einschließlich der Sonderzahlungen die
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen
im Kalenderjahr (§ 127 bzw. § 127 a Abs. 5), so gilt
der Beitrag zur Pensionsversicherung, der auf den
Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach
Abs. 2 Beiträge erstattet wurden, im Rahmen der
Bestimmungen des § 33 als Beitrag zur Höherversi-
cherung; hiebei ist als Beitragssatz jeweils der aus
der Summe der Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3
lit. a und § 51 a des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes sich ergebende Beitragssatz zur Zeit
der Entrichtung heranzuziehen. Beitragsteile, die im
Rahmen der Bestimmungen des § 33 nicht als
Beitrag zur Höherversicherung gelten, sind bei
Eintritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit
dem der zeitlichen Lagerung entsprechenden
Aufwertungsfaktor (§ 47) in halber Höhe zu
erstatten.

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres
bei einem der beteiligten Versicherungsträger für im
Vorjahr fällig gewordene Beiträge den Antrag
stellen, ihm (ihr) den auf den Überschreitungsbetrag
(Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 33
zur Höherversicherung nicht anrechenbaren Beitrag
zu erstatten, wobei der halbe Beitragssatz nach
Abs. 1 anzuwenden ist.

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende
Betrag ist dem auszahlenden Versicherungsträger
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger (§ 447 g des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes) zu ersetzen."

47. Dem § 129 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes sind anzuwenden."

47 a. § 129 Abs. 4 lit. b lautet:
,,b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich

decken, nur einfach zu zählen, wobei
folgende Reihenfolge gilt:

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus-
nahme von Ersatzmonaten gemäß § 116 a,

Beitragsmonat der freiwilligen Versiche-
rung,
Ersatzmonat gemäß § 116 a,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat;

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt
nachstehende Reihenfolge:

Pensionsversicherung nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz,
Pensionsversicherung nach diesem Bundes-
gesetz,
Pensionsversicherung nach dem Bauern-
Sozialversicherungsgesetz."

47 b. § 129 Abs. 4 lit. c wird aufgehoben.

48. § 129 Abs. 7 Z 3 lautet:
„3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

gelten für Beitragsmonate nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene Be-
träge, die für die Ermittlung der Bemessungs-
grundlage nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz heranzuziehen wären, als
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage im Sinne
des § 127."

49. § 129 Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben.

49 a. § 129 Abs. 7 Z 7 wird aufgehoben.

50. § 130 lautet:

„Alterspension

§ 130. (1) Anspruch auf Alterspension hat der
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah-
res, wenn die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist.

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz
oder dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be-
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH
der nach § 139 ermittelten Pension, sofern am
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie-
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter
als Teilpension, solange eine die Versicherungs-
pfhcht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach
§ 150 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in
der sich nach § 143 ergebenden Höhe.
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(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit
(§131 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (§ 131), eine Gleitpension
(§ 131 b) oder eine vorzeitige Alterspension wegen
dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) besteht."

51. § 131 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn

1. die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist,
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs-
monate erworben sind,

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung oder
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw.
Z 6 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes sind; fallen in den Zeitraum der letzten
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes, so verlängert
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
Grund der ein Erwerbseinkommen bezogen
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je-
weils in Betracht kommende Monatseinkom-
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund
einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23
Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Be-
züge."

52. Im § 131 Abs. 2 wird der Ausdruck „Abs. 1
lit. d" durch den Ausdruck „Abs. 1 Z 4" ersetzt.

53. Dem § 131 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1."

54. Im § 131 a Abs. 1 erster Satz entfällt der
Ausdruck „, die weitere Voraussetzung des § 130
Abs. 2 erfüllt hat".

55. Dem § 131 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1."

56. Nach § 131 a wird folgender § 131 b einge-
fügt:

„Gleitpension

§ 131 b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah-
res, wenn

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Alters-
pension bei langer Versicherungsdauer — mit
Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens
einer Versicherungspflichtigen unselbständigen
Erwerbstätigkeit am Stichtag — erfüllt sind;

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Gleitpen-
sion vor Erreichung des für die Alterspension
gemäß § 130 maßgeblichen Lebensalters ge-
stellt wird und bei der Antragstellung
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der

Antragstellung ausgeübten unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag-
steller erklärt wird, welches Ausmaß der
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit-
raum zu leisten war, und

b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag-
steller und einem künftigen Arbeitgeber
nachgewiesen wird, durch die eine Teil-
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch-
stens 28 Wochenstunden oder — im Fall
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr
vor der Antragstellung — von höchstens
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit
(lit. a) während des Bezuges der Gleitpen-
sion ohne Verpflichtung des Arbeitneh-
mers zur Mehrarbeit über die jeweiligen
Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 hinaus fest-
gelegt wird.

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im
Ausmaß von

1. 70 vH der nach §139 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt;

2. 50 vH der nach § 139 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt.
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(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der
Antragstellung keine zwingenden Arbeitszeitbe-
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh-
rend des Bezuges der Gleitpension anzuwenden, das
für Versicherte maßgeblich ist, die vor der
Antragstellung unselbständig erwerbstätig mit Nor-
malarbeitszeitverpflichtung waren.

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits-
zeit während des Bezuges der Gleitpension ist die
überwiegende Tätigkeit im letzten Jahr vor der
Antragstellung maßgebend.

(5) Wird während des Bezuges von Gleitpension
die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im Durchschnitt eines
Kalendermonates über- oder unterschritten, so ist
die Gleitpension für diesen Monat entsprechend
herab- oder hinaufzusetzen oder hat in diesem
Monat wegzufallen.

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs-
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün-
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 131 Abs. 1
Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension aus
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbs-
tätigkeit, so lebt die Gleitpension unbeschadet des
Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger erstattete
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im
früher gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf.

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und
verzichtet er (sie) auf die Gleitpension, ist die gemäß
§ 139 ermittelte Pension gemäß § 143 zu erhöhen
und gebührt ab diesem Zeitpunkt als vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungsdauer.

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le-
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch
auf Gleitpension, ist die gemäß § 139 ermittelte
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 143 zu
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als
Alterspension gemäß § 130 Abs. 1."

57. Nach § 131 b (neu) wird folgender § 131 c
eingefügt:

„Vorzeitige Alterspension wegen dauernder Er-
werbsunfähigkeit

§ 131 c. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen-
sion wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit hat der
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres, wenn er (sie)

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 120),
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-

versicherung oder innerhalb der letzten
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung nachweist und

3. infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli-
chen oder geistigen Kräfte dauernd außer-
stande ist, jener selbständigen Erwerbstätigkeit
nachzugehen, die er (sie) zuletzt durch
mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat.
Hiebei sind, soweit nicht ganze Kalendermo-
nate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils
30 Kalendertage in einem Kalendermonat
zusammenzufassen.

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän-
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein-
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je-
weils in Betracht kommende Monatseinkommen
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig-
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset-
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit,
so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig-
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder
auf.

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1."

58. § 132 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
hat der (die) Versicherte bei dauernder Erwerbsun-
fähigkeit, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 120) und
er (sie) am Stichtag (§ 113 Abs. 2) noch nicht die
Voraussetzung für eine Alterspension, eine vorzei-
tige Alterspension bei langer Versicherungsdauer
oder eine vorzeitige Alterspension wegen dauernder
Erwerbsunfähigkeit (geminderter Arbeitsfähigkeit)
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat."

59. Dem § 132 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im
§ 157 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die
Erwerbsunfähigkeitspension mit dem Monatsersten
weg, ab dem das im Monat gebührende Erwerbsein-
kommen, zu der der Pensionsbezieher durch die
Rehabilitation befähigt wurde, das Zweifache der
Bemessungsgrundlage und die jeweils geltende
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Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) übersteigt. Ist die
Pension aus diesem Grund weggefallen, so lebt sie
auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige
mit dem Ersten des Monats wieder auf, in dem das
Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbe-
träge abgesunken ist."

60. § 133 Abs. 2 lautet:

„(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die)
Versicherte,

a) der (die) das 50. Lebensjahr vollendet hat,
und

b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur
Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig
war,

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli-
chen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande ist,
einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen,
die eine ähnliche Ausbildung sowie gleichwertige
Kenntnisse und Fähigkeiten wie die Erwerbstätig-
keit erfordert, die der (die) Versicherte zuletzt
durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt
hat."

61. § 136 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch

1. der Frau,
2. dem Mann,

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei-
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat,
und zwar

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles,
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches,
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä-

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung,

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe-
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts-
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem)
Tod, mindestens während der Dauer des
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine
neue Ehe geschlossen hat."

62. § 139 lautet:

„Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß

§ 139. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen-
sion bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei
Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem
besonderen Steigerungsbetrag gemäß § 141 Abs. 1.
Zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührt ein Zu-
rechnungszuschlag nach Maßgabe des § 140. Der
Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemes-
sungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate
bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.
Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona-
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden
restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge-
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu
runden.

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer-
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate,
die bei Männern zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen-
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen,
verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von
den Monaten, die zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens-
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden.

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80
nicht übersteigen."

63. § 140 lautet:

„Zurechnungszuschlag zur Erwerbsunfähigkeitspen-
sion

§ 140. (1) Zur Erwerbsunfähigkeitspension ge-
bührt zum Steigerungsbetrag gemäß § 139 Abs. 1
ein Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 113
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres
liegt.

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund-
lage (§§ 126, 127 bzw. 127 a) mit der Maßgabe, daß
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem
Hundertsatz gemäß § 139 Abs. 2 60 nicht übersteigt.
§ 139 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem
Steigerungsbetrag gemäß § 139 Abs. 1 die Bemes-
sungsgrundlage (§§ 126, 127 bzw. 127 a) unter-
schreitet.

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom-
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs-
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Zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset-
zen."

64. Die Überschrift zu § 141 lautet:

„Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur
Höherversicherung"

65. Im § 141 Abs. 1 wird der Ausdruck „gemäß
§ 142" durch den Ausdruck „gemäß den §§ 127 b
und 142" ersetzt.

66. § 141 Abs. 2, 3 und 5 werden aufgehoben.

67. Im § 141 Abs. 6 erster Satz entfällt der
Ausdruck „und des Monatsbetrages der Höherver-
sicherungspension".

68. Im § 141 Abs. 7 entfällt der Ausdruck „und
der Monatsbetrag der Höherversicherungspen-
sion".

69. Dem § 142 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate
gemäß § 116 a handelt."

70. § 143 lautet:

„Erhöhung von Leistungen aus dem Versicherungs-
fall des Alters bei Inanspruchnahme einer Teilpen-

sion bzw. bei Wegfall der Pension

§ 143. (1) Wird in den Fällen der §§ 130 Abs. 2
und 131 b, in denen eine Teilpension gewährt
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die)
Versicherte in den Fällen des § 131 b auf die
Gleitpension, oder vollendet der (die) Versicherte in
den Fällen des § 131 b das 65. Lebensjahr (das
60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) Versicherten
ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3
und 4 zu berechnen ist.

(2) In den Fällen der §§ 131, 131 a und 131 c, in
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen-
sion gemäß § 130 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe-
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist.

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde,
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Teilpension

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit
dem Faktor 1,009,
bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor
1,015

zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension
gemäß § 131 b Abs. 5 und 6 ist dabei einer
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein
Zwölftel des um 1 verminderten Faktors zu
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den

restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu
runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen.

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes-
sungsgrundlage.

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche-
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä-
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa-
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen-
den.

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund-
lage"

71. Der bisherige § 143 erhält die Bezeichnung
§ 143 a.

72. § 143 a (neu) Abs. 1 erster Satz lautet:

„Anspruch auf die erhöhte Alterspenion hat der
(die) Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß
§ 130 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit
(§ 120) nach den am Stichtag der erhöhten
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor-
schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi-
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden
hat."

73. § 144 lautet:

„Kinderzuschüsse

§ 144. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche-
rungsfällen des Alters und der dauernden Erwerbs-
unfähigkeit gebührt für jedes Kind (§ 128) ein
Kinderzuschuß. Für die Dauer des Anspruches auf
Kinderzuschuß gebührt für ein und dasselbe Kind
kein weiterer Kinderzuschuß. Über das vollendete
18. Lebensjahr wird der Kinderzuschuß nur auf
besonderen Antrag gewährt.

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich."

74. § 145 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes
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1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, 60 vH der Pension, auf die
er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt
hätte;

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
erworben zu haben, 60 vH dieser Pension;

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes-
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der
Erwerbsunfähigkeitspension; hiebei ist das
Ausmaß der in der Erwerbsunfähigkeitspen-
sion berücksichtigten Steigerungsbeträge
(§ 139) um die auf die Beitragszeiten
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen.
Ein in der Erwerbsunfähigkeitspension allen-
falls enthaltener Zurechnungszuschlag (§ 140
Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichtigung der
weiteren Beitragszeiten entsprechend zu
vermindern. Das Gesamtausmaß der Pension
darf 80 vH der Bemessungsgrundlage nicht
übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzei-
tige Alterspension bei Arbeitslosigkeit
(§131 a), vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (§ 131), Gleitpension
(§ 131 b) oder vorzeitige Alterspension wegen
dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) und
nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, 60 vH der unter
Anwendung des § 143 zu ermittelnden
Pension.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des
§ 140 Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherte
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem
(der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö-
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt

außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde-
stens ein Jahr vergangen ist.

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(4) Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach §61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat.

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles erwerbsunfähig ist oder

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes
Statt angenommen worden ist und das Kind in
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes
des in Betracht kommenden Elternteiles
ständig in Hausgemeinschaft (§128 Abs. 1
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt.
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

75. § 145 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jän-
ner 1995

§ 145. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen-
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, die Pension, auf die er (sie)
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
erworben zu haben, diese Pension;
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3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes-
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfähig-
keitspension; hiebei ist das Ausmaß der in der
Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten
Steigerungsbeträge (§ 139) um die auf die
Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbe-
träge zu erhöhen. Ein in der Erwerbsunfähig-
keitspension allenfalls enthaltener Zurech-
nungszuschlag (§ 140 Abs. 1 und 2) ist unter
Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten
entsprechend zu vermindern. Das Gesamtaus-
maß der Pension darf 80 vH der Bemessungs-
grundlage nicht übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 131 a),
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 131), Gleitpension (§ 131 b)
oder vorzeitige Alterspension wegen dauern-
der Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz oder dem Bauern-Sozialversicherungsge-
setz erworben hatte, die unter Anwendung des
§ 143 zu ermittelnde Pension.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des
§ 140 Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der)
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde-
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt
des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 126, 127
bzw. 127 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im
Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die
für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund-
lage; § 50 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be-
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ-
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien
Dienstverhältnis befand, so ist § 126 anzuwenden.

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstor-
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 126, 127
bzw. 127 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes
eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension
maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 50 Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere Be-
messungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste
heranzuziehen.

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions-
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan-
desgesetzlicher Regelungen;

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbei-
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl.
Nr. 302/1984, dem Land- und forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz,
BGBl. Nr. 296/1985, dem Bezügegesetz,
BGBl. Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen-
sionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/1968, dem
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe-
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver-
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBl.
Nr. 255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz,
BGBl. Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz,
BGBl. Nr. 66/1979, dem Bundestheaterpen-
sionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,
BGBl. Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord-
nung 1966, BGBl. Nr. 313, Dienst(Pen-
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Fonds,
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde-
verband oder einer Gemeinde verwaltet
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine
gleichartige Leistung nach den Pensionsvor-
schriften für die Oesterreichische National-
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech-
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes-
sungsgrundlage im Sinne des Abs. 3 die
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1993 bzw.
vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach
anderen Regelungen für Bezüge gemäß Z 2;

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs. 2
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den
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Betrag von 16 000 S, so ist, solange diese Vorausset-
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit-
wer)pension so weit zu erhöhen, daß die Summe aus
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des
Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages
von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres,
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme
auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47)
vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten
jedes Einkommen aus selbständiger oder unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit, die Bezüge im Sinne des
§ 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, wiederkehrende
Geldleistungen aus der gesetzlichen Sozialversiche-
rung einschließlich der Arbeitslosenversicherung
sowie Ruhe(Versorgungs)genüsse.

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan-
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind.
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere)
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt,
gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung
gebührt bis zum Ablauf des Monats, in dem die
Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der
Erhöhung.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem
(der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö-
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt
außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde-
stens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-

wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach §61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Die
unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt

des Eintrittes der Rechtskraft des Schei-
dungsurteiles erwerbsunfähig ist oder

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe
stammt oder von den Ehegatten gemein-
sam an Kindes Statt angenommen worden
ist und das Kind in allen diesen Fällen im
Zeitpunkt des Todes des in Betracht
kommenden Elternteiles ständig in Haus-
gemeinschaft (§ 128 Abs. 1 letzter Satz)
mit dem anderen Eheteil lebt. Das
Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kin-
dern."

76. § 147 lautet:

„Waisenpension, Ausmaß

§ 147. Die Waisenpension beträgt für jedes
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt
verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten
Witwen(Witwer)pension nach § 145 Abs. 1."

77. Im § 148 wird der Klammerausdruck „(§§ 145
Abs. 1 und 147)" durch den Klammerausdruck
„(§§ 145 und 147)" und der Ausdruck „§ 145
Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 145 Abs. 4" ersetzt.

78. Im § 148 wird der Ausdruck „§ 145 Abs. 4"
durch den Ausdruck „§ 145 Abs. 10" ersetzt.

79. Im § 148 a Abs. 2 wird der Klammerausdruck

„(§ 127 Abs. 3)" durch den Klammerausdruck
„(§ 127 Abs. 2)" ersetzt.

80. Im § 149 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.

81. § 149 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit
nicht Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für
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Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als
Wert der vollen freien Station bei einem
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein-
heitswert im Sinne des Abs. 7 von 60 000 S der
Betrag von 2 552 S vervielfacht — unter Bedacht-
nahme auf § 51 — mit dem Anpassungsfaktor für
das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser Betrag
vermindert sich für Einheitswerte unter 60 000 S im
Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu dem
genannten Einheitswert, gerundet auf volle Schil-
ling; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres erstmalig ab 1. Jänner 1994, der
unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungs-
faktor (§ 47) vervielfachte Betrag."

82. Im § 149 Abs. 4 lit. g wird der Ausdruck
„Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch
den Ausdruck „Gnadenpensionen" ersetzt.

83. § 151 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde-
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs-
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku-
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung
eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist."

84. Dem § 151 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht,
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei-
stung aus dieser Scheidung auf Grund eines
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser
Verzicht spätestens zehn Jahre vor dem Stichtag
abgegeben wurde."

85. Im § 164 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 127
Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 127 Abs. 2" ersetzt.

86. § 170 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher-
ten in einer der im § 169 Abs. 2 genannten
Einrichtungen hat der Versicherungsträger dem
Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen
(§ 83), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben, bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefal-
len ist."

87. Im § 172 Abs. 1 lit. a wird der Ausdruck
„§ 116 Abs. 1 Z 1 und 2" durch den Ausdruck
„§ 116 Abs. 1 Z 1 bis 3" ersetzt.

88. Im § 185 Abs. 3 erster Satz wird nach dem
Ausdruck „auf Kosten eines Trägers der Sozial-
hilfe" der Ausdruck „oder auf Kosten eines Trägers
der Jugendwohlfahrt" und nach dem Ausdruck „auf
den Träger der Sozialhilfe" der Ausdruck „oder auf
den Träger der Jugendwohlfahrt" eingefügt.

89. Im § 198 Abs. 2 erster Satz entfällt der
Ausdruck „durchschnittliche".

90. Im § 198 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs-
körper zweitvorangegangenen Kalenderjahres
durchzuführenden Stichtagserhebung zu ermit-
teln."

92. Im § 239 Abs. 13 wird der Ausdruck „§ 127
Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 127 Abs. 2" ersetzt.

93. Nach § 258 wird ein § 259 angefügt:

„§ 259. (1) Es treten in Kraft:
1. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 die §§32

Abs. 2,79 Abs. 1, 86 Abs. 5 lit. a, 93 Abs. 6,172
Abs. 1 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 336/1993;

2. rückwirkend mit 1. Juli 1992 §198 Abs. 2
zweiter Satz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 336/1993;

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1993 die §§ 2 Abs. 3
lit. e, 25 Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 5, 26
Abs. 2, 26 a Abs. 1 vorletzter und letzter Satz,
72 Abs. 2 und 149 Abs. 4 lit. g in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993;

4. mit 1. Juli 1993 die §§ 7 Abs. 3, 55 Abs. 2 Z 1,
91 Abs. 1 Z 1, 99 Abs. 2, 129 Abs. 3, 136
Abs. 4, 149 Abs. 3, 151 Abs. 3 und 5, 170
Abs. 1,185 Abs. 3,198 Abs. 2 und Art. II in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/
1993;

5. mit 1. Juli 1993 weiters die §§3 Abs. 1, 20
Abs. 2, 26 Abs. 4 und 5, 27 Abs. 7, 33 Abs. 1,
35 a Abs. 2, Abschnitt VII des Ersten Teiles, 62
Abs. 1 und 3, 67 Abs. 3 Z 2 und 3 und Abs. 4,
112 Abs. 1 Z 1, 113 Abs. 2, 114, 116 Abs. 8,
116 a, 117, 119, 119 a, 120 Abs. 1 und 3 bis 6,
122, 122 a, 123, 124, 125, 126, 127, 127 a,
127 b, 129 Abs. 4 lit. b und c und Abs. 7 Z 3, 4
und 7, 130, 131 Abs. 1, 2 und 4, 131 a, 131 b,
131 c, 132 Abs. 1 und 4, 133 Abs. 2, 139, 140,
141 samt Überschrift, 142, 143, 143 a, 144, 145
in der Fassung des Art. I Z 74, 147, 148 in der
Fassung des Art. I Z 77, 148 a Abs. 2, 149
Abs. 1, 164 Abs. 2 und 239 Abs. 13 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/
1993;

6. mit 1. Jänner 1995 § 25 Abs. 2 in der Fassung
des Art. I Z 6 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 336/1993;

7. mit 1. Jänner 1995 die §§ 145 in der Fassung
des Art I Z 75 und 148 in der Fassung des
Art. I Z 78 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/
1993.

(2) Bei der Anwendung des § 62 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993 auf Lei-
stungen mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden
Stichtag ist auch der Zurechnungszuschlag und der
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Kinderzuschlag nach den vor dem 1. Juli 1993 in
Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen.

(3) Personen, die erst auf Grund des § 136 Abs. 4
lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 336/1993 Anspruch auf eine Leistung aus der
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz erhalten, gebührt diese
Leistung ab 1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum
30. Juni 1994 gestellt wird, sonst ab dem auf die
Antragstellung folgenden Monatsersten. Art. II
Abs. 4 und 5 der 4. Novelle zum Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 283/1981, ist
anzuwenden.

(4) Die §§ 116 a, 120 Abs. 3 bis 5, 122, 123, 127,
127 a, 129 Abs. 7 Z 3, 130, 131 a Abs. 3, 131 Abs. 1
und 4, 131 b, 131 c, 132 Abs. 1 und 4, 133 Abs. 2,
139, 140 und 143 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 336/1993 sind nur auf Versicherungsfälle
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem
30. Juni 1993 liegt.

(5) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis
1. Juni 1993, bei denen Zeiten gemäß § 116 a nach
der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage für die
Pension zu berücksichtigen gewesen wären, wenn
diese Rechtslage bereits am 1. Jänner 1993 in Kraft
getreten wäre, ist die Pension von Amts wegen auf
Grund der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage
(gesamtes Bemessungsrecht) neu zu bemessen.
Wenn es für sie günstiger ist, gebührt die neu
bemessene Pension rückwirkend ab Pensionsbeginn.

(6) Abweichend von Abs. 4 bleiben, wenn dies für
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmungen
des Zweiten Teiles Abschnitt III über die Bemessung
einer Pension in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung für Versicherungsfälle, deren Stichtag in
den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember
1996 fällt, mit der Maßgabe weiterhin anwendbar,
daß für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
anstelle der letzten 120 Versicherungsmonate bei
einem Stichtag

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die
letzten 132 Versicherungsmonate,

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die
letzten 156 Versicherungsmonate

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran-
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 122
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, in
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist
§ 51 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit
§ 108 c des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes in der am 30. Juni 1993 in Geltung gestandenen
Fassung mit der Maßgabe weiter anzuwenden, daß
bei der Festsetzung der Aufwertungsfaktoren für die
Jahre 1994 bis 1996 anstelle des Richtwertes der
jeweils geltende Anpassungsfaktor des zweitvoran-
gegangenen Kalenderjahres tritt.

(7) §125 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden.

(8) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der
dauernden Erwerbsunfähigkeit, bei vorzeitigen
Alterspensionen gemäß § 131 und § 131 a, deren
Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist bei
Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern bzw.
des 60. Lebensjahres bei Frauen §130 in der am
30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

(9) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch
auf Höherversicherungspension gemäß § 141 Abs. 2
und 5 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung
bleibt auch über diesen Zeitpunkt hinaus so lange
weiterbestehen, solange die Voraussetzungen für
den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden
Rechtslage gegeben sind; bei Anfall einer Alterspen-
sion gemäß § 130 gilt § 141 Abs. 3 in der am 30. Juni
1993 geltenden Fassung.

(10) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch
auf Kinderzuschuß gemäß § 144 in der am 30. Juni
1993 geltenden Fassung bleibt auch über diesen
Zeitpunkt hinaus so lange weiter bestehen, solange
die Voraussetzungen für den Anspruch nach der am
30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind.
Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffen-
den Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden.

(11) §144 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 336/1993 ist nur auf Leistungen
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1993 anfallen.

(12) § 145 in der Fassung des Art. I Z 74 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993 ist auf alle
Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag
nach dem 30. Juni 1993 liegt, anzuwenden; in den
Fällen des § 145 Abs. 1 Z 3 und 4 ist § 145 Abs. 1 in
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden. Art. II Abs. 4 und 5 der 4. Novelle
zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 283/1981, ist anzuwenden.

(13) § 145 in der Fassung des Art. I Z 75 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 336/1993 ist anzuwen-
den:

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember
1994 liegt. In den Fällen des § 145 Abs. 1 Z 3
und 4 ist, sofern der Stichtag der Pension des
(der) Verstorbenen vor dem 1. Juli 1993 liegt,
§ 145 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, daß
der Hundertsatz von 60 durch den im § 145
Abs. 1 erster Satz in der ab 1. Jänner 1995
geltenden Fassung genannten Hundertsatz
ersetzt wird;
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2. auf die gemäß § 136 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung
des Art. I Z 6 der 4. Novelle zum Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 283/1981, gebührenden Witwerpensio-
nen, in denen der Versicherungsfall nach dem
31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnahme
der im Art. II Abs. 5 der 4. Novelle zum
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz be-
zeichneten Pensionen.

(14) Abweichend von § 162 Abs. 5 kann der
Versicherungsträger für die dort genannten Zwecke
im Geschäftsjahr 1993 bis zu 0,06 vT der Erträge an
Versicherungsbeiträgen aufwenden.

(15) § 116 a in der Fassung des Art. I Z 33 ist für
vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Zeiten mit der
Maßgabe anzuwenden, daß die (der) Versicherte im
Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihren (seinen)
Wohnsitz im Inland hatte."

Artikel II

Schlußbestimmung

Für Personen, die gemäß Art. II Abs. 11 der
10. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 112/1986, von der Pflicht-
versicherung in der Krankenversicherung nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ausge-
nommen sind, verliert die Ausnahme ihre Wirksam-
keit, wenn dies bis 30. Juni 1994 bei der
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft beantragt wird. Die Pflichtversicherung in
der Krankenversicherung nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz beginnt in diesen Fällen
mit dem Ersten des Kalendermonates, der der
Antragstellung folgt.

Klestil
Vranitzky

337. Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Sozi-
alversicherungsgesetz (18. Novelle zum BSVG)
und das Betriebshilfegesetz (7. Novelle zum

BHG) geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 17/1993, wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Abs. 5 Z 1 lit. a wird der Ausdruck
„Abs. 1 Z 2" durch den Ausdruck „Abs. 1 Z 2 oder
Z 3" ersetzt.

2. Im § 2 Abs. 5 Z 1 lit. b wird der Ausdruck
„Abs. 1 Z 2" durch den Ausdruck „Abs. 1 Z 2 oder
Z 3" ersetzt.

3. Dem § 2 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Sind beide Ehegatten als Kind bzw.
Schwiegerkind im selben land(forst)wirtschaftlichen
Betrieb hauptberuflich beschäftigt, so sind mit
folgender Ausnahme beide nach § 2 Abs. 1 Z 2 in
der Pensionsversicherung pflichtversichert: Erfüllt
nur einer der Ehegatten eine der Voraussetzungen
des Abs. 2 Z 1 bis 7, so ist nur der andere Ehegatte in
der Pensionsversicherung pflichtversichert."

4. Im § 4 Z 1 entfällt der Ausdruck „ausgenom-
men einer Höherversicherungspension,".

5. § 5 Abs. 1 Z 3 wird aufgehoben.

6. Im § 5 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 5
durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende Z 6 wird
angefügt:

„6. der Ehegatte einer als Sohn (Tochter) gemäß
§ 2 Abs. 1 Z 2 pflichtversicherten Person auf
Grund seiner Beschäftigung im schwiegerel-
terlichen Betrieb."

7. § 18 Abs. 2 lautet:

„(2) Abs. 1 gilt auch für Personen,
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall

des Alters, der dauernden Erwerbsunfähigkeit
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom
Versicherungsträger nachweislich über den
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt
wurden;

2. die eine Gleitpension (§ 122 b) beziehen, mit
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist."

8. Im § 23 Abs. 6 wird der letzte Satz durch
folgende Sätze ersetzt:

„Davon abweichend beträgt die Beitragsgrundlage
in der Pensionsversicherung für Ehegatten, von
denen beide nach § 2 a Abs. 3 als Kind bzw.
Schwiegerkind auf Grund einer Beschäftigung im
selben land(forst)wirtschaftlichen Betrieb in der
Pensionsversicherung pflichtversichert sind, jeweils
ein Sechstel des Versicherungswertes des Betriebes
bzw. der Einkünfte nach Abs. 4, gerundet auf volle
Schilling. Die Beitragsgrundlage in der Pensionsver-
sicherung für Ehegatten, von denen beide nach § 2 a
Abs. 1 in der Pensionsversicherung pflichtversichert
sind, beträgt jeweils die Hälfte des Versicherungs-
wertes des Betriebes bzw. die Hälfte der Einkünfte
nach Abs. 4, gerundet auf volle Schilling."

9. Im § 23 Abs. 9 lit. a wird der Ausdruck „§ 2
Abs. 1 Z 1" durch den Ausdruck „§ 2 Abs. 1 Z 1 und
§ 2 Abs. 1 Z 3" ersetzt.
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10. Im § 23 Abs. 9 lit. a wird der Ausdruck „§ 48"
durch den Ausdruck „§ 48 und § 53 a" ersetzt.

11. Im §23 Abs. 10 lit. a wird der Ausdruck
„gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 und die gemäß § 2 a Abs. 2
allein Pflichtversicherten" durch den Ausdruck
„gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 oder 3 Pflichtversicherten mit
Ausnahme der in lit. c genannten Versicherten"
ersetzt.

12. Im § 23 Abs. 10 werden die lit. b und c durch
folgende lit. b, c und d ersetzt:

,,b) für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicher-
ten mit Ausnahme der in lit. d genannten
Versicherten ein Drittel des in lit. a genannten
Betrages, gerundet auf volle Schilling (Min-
destbeitragsgrundlage) ;

c) für die gemäß § 2 a Abs. 1 gemeinsam mit
ihrem Ehegatten Pflichtversicherten in der
Pensionsversicherung jeweils die Hälfte des in
lit. a genannten Betrages gerundet auf volle
Schilling;

d) für die gemäß § 2 a Abs. 3 gemeinsam als
Ehegatten auf Grund einer Beschäftigung im
selben land(forst)wirtschaftlichen Betrieb
Pflichtversicherten in der Pensionsversiche-
rung jeweils ein Sechstel des in lit. a
genannten Betrages gerundet auf volle Schil-
ling."

13. Im § 28 Abs. 1 erster Satz wird der Ausdruck
„ergebende Beitragsgrundlage" durch den Aus-
druck „ergebende Gesamtbeitragsgrundlage" er-
setzt.

16. § 33 a Abs. 2 lautet:

„(2) Erreicht oder übersteigt in einem Kalender-
jahr die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage nach
§ 118 a die im jeweiligen Beitragsjahr geltende
Höchstbeitragsgrundlage (§ 23 Abs. 9) in der
Pensionsversicherung bereits durch Beiträge zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und/oder
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, so sind für
dieses Kalenderjahr Beiträge zur Pensionsversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz nicht zu entrich-
ten."

16 a. Im § 38 Abs. 7 wird der Ausdruck „Abs. 4"
durch den Ausdruck „Abs. 4 Z 2 bzw. 3" ersetzt.

17. Abschnitt VII des Ersten Teiles lautet:

„ABSCHNITT VII

Pensionsanpassung

Aufwertungszahl, Aufwertungsfaktoren,
Beitragsbelastungsfaktor, Anpassungsrichtwert,

Anpassungsfaktor

§ 45. Die nach den Vorschriften des Abschnit-
tes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte
Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der

Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsricht-
wert gelten auch für die Pensionsversicherung nach
diesem Bundesgesetz; der Bundesminister für Arbeit
und Soziales hat den für den Bereich des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes durch
Verordnung festgesetzten Anpassungsfaktor auch
für den Bereich dieses Bundesgesetzes für verbind-
lich zu erklären.

Anpassung der Pensionen aus der
Pensionsversicherung

§46. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines
jeden Jahres sind

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung,
für die der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor dem
1. Jänner dieses Jahres liegt,

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der
Stichtag (§104 Abs. 2) am 1. Jänner dieses
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der
Pension bemessen wurden, auf die der
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte,

mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen.
Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für
die Pension des Verstorbenen gleichfalls am
1. Jänner dieses Jahres liegt.

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension
zugrunde zu legen, auf die nach den am
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be-
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen
Ausmaß alle Pensionsbestandteile.

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden
Pension treten die Kinderzuschüsse und die
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden Vor-
schriften.

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs-
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall
tritt der Betrag, der sich aus der Vervielfachung
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs-
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene)
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen-
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa-
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das
Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und
1,010 heranzuziehen.

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung
des § 139.

Anpassung fester Beträge

§ 47. Sind nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Aufwertungs-
zahl beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor zu
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vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirk-
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise
vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit der
Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem Anpas-
sungsfaktor der am 31. Dezember des vorangegan-
genen Jahres in Geltung gestandene Betrag
zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten Beträge
sind auf volle Schilling zu runden. Die sich hienach
ergebenden Beträge sind kundzumachen.

Anpassung der Leistung von Amts wegen

§ 48. Die Anpassung der Leistungen gemäß § 46
ist von Amts wegen vorzunehmen.

Vorausberechnung der Gebarung der
Pensionsversicherung

§ 49. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales
hat alljährlich mit der Berechnung gemäß § 108 e
Abs. 11 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes dem Beirat für die Renten- und Pensionsanpas-
sung (§ 108 e des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes) auch eine Berechnung der voraussichtli-
chen Gebarung des Versicherungsträgers in der
Pensionsversicherung für die folgenden fünf Jahre
vorzulegen.

§ 49 a. Die Aufwertungszahl (§ 45) beträgt für
das Kalenderjahr 1992 1,055"

18. Im § 51 Abs. 2 Z 1 wird nach dem zweiten
Satz folgender Satz eingefügt:

„Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise
gestellt wird."

19. § 58 Abs. 1 lautet:

„(1) Bei der Anwendung des § 57 a sind die
Pensionen mit dem Zurechnungszuschlag (§ 131),
jedoch ohne die besonderen Steigerungsbeträge für
Höherversicherung (§ 132) und die Kinderzu-
schüsse (§ 135) heranzuziehen."

20. § 58 Abs. 3 wird aufgehoben.

21. § 63 Abs. 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2.

22. Dem § 63 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Entziehung einer Leistung aus dem
Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähig-
keit ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die
Alterspension (§ 121) nicht mehr zulässig."

23. Dem § 68 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren
Überweisung der genannten Leistungen auf einen
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen,
daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung
stehen."

23 a. § 71 Abs. 6 lautet:

„(6) Als Pension im Sinne des Abs. 4 gilt jede aus
den Versicherungsfällen des Alters und der
dauernden Erwerbsunfähigkeit gebührende Lei-
stung nach diesem Bundesgesetz, bestehend aus
Steigerungsbetrag (§ 130), Zurechnungszuschlag
(§ 131), Kinderzuschüssen (§ 135) sowie einer
Erhöhung nach § 134 a Abs. 1, einschließlich
Ausgleichszulage, jedoch vermindert um die auf
gesetzlichen Vorschriften beruhenden Abzüge."

24. Im § 71 Abs. 7 Z 1 wird der Ausdruck „§ 2 a
Abs. 1 Z 1, 2, 3, 5 oder 6" durch den Ausdruck
„§ 2 a Abs. 2 Z 1, 2, 3, 5 oder 6" ersetzt.

25. Im § 80 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Die Satzung kann bei der Erbringung der
Leistungen für Kieferregulierungen und des unent-
behrlichen Zahnersatzes an Stelle des 20%igen
Kostenanteiles höhere Zuzahlungen durch den
Versicherten vorsehen."

26. § 80 Abs. 4 lit. b lautet:

,,b) bei Sachleistungen, wenn die an die Vertrags-
partner zu leistende Vergütung durch ver-
tragliche Regelungen in Pauschbeträgen
unabhängig von der dem einzelnen An-
spruchsberechtigten erbrachten Leistung fest-
gesetzt ist;".

27. § 80 Abs. 4 lit. c lautet:

,,c) bei Sachleistungen, wenn durch die abge-
schlossenen vertraglichen Regelungen die
Vergütung rückwirkend erhöht wird, für den
auf die Erhöhung entfallenden Kostenanteil."

28. Im § 81 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 5 Abs. 1
Z 3" durch den Ausdruck „§ 5 Abs. 2 Z 6" ersetzt.

29. § 85 Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung
erforderliche
a) physiotherapeutische,
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische

oder
c) ergotherapeutische

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste, BGBl.
Nr. 460/1992, zur freiberuflichen Ausübung des
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch-
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw. des
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;".
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30. Im § 88 Abs. 2 entfällt der erste Satz.

31. Im §94 Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste,
BGBl. Nr. 102/1961)" durch den Klammeraus-
druck „(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGBl.
Nr. 102/1961)" ersetzt.

32. § 95 Abs. 2 lautet:

„(2) Chirurgische und konservierende Zahnbe-
handlung, Kieferregulierungen und der unentbehr-
liche Zahnersatz werden durch Vertragsärzte, nach
den Bestimmungen des Dentistengesetzes, BGBl.
Nr. 90/1949, auch durch Vertragsdentisten, in
eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen der
Bauernkrankenversicherung oder in Vertragsein-
richtungen gemäß den Bestimmungen des § 80
gewährt. Die Satzung kann unter Bedachtnahme
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versiche-
rungsträgers und das wirtschaftliche Bedürfnis der
Versicherten für alle oder bestimmte Gruppen von
Versicherten an Stelle der Sachleistungen eine
Kostenerstattung vorsehen. § 85 Abs. 2 gilt entspre-
chend."

33. §95 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Krankenordnung kann eine Gebrauchs-
dauer für den unentbehrlichen Zahnersatz vorse-
hen."

34. § 97 Abs. 4 lautet:

„(4) Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand und
Beistand durch diplomierte Kinderkranken- und
Säuglingsschwestern werden in entsprechender
Anwendung der §§ 84, 85 und 88 gewährt."

35. Im § 103 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt:

,,d) die Gleitpension (§ 122 b),
e) die vorzeitige Alterspension wegen dauernder

Erwerbsunfähigkeit (§ 122 c);"

36. § 104 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

37. Im § 105 wird der Ausdruck „§§ 107 und 108"
durch den Ausdruck „§§ 107, 107 a und 108"
ersetzt.

38. Im § 107 Abs. 8 wird der Ausdruck „des § 122
Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck „der §§ 122 Abs. 1
Z 2 und 122 b Abs. 1 Z 2" ersetzt.

39. Nach § 107 wird folgender § 107 a eingefügt:

„§107 a. Als Ersatzzeiten gelten unter der
Voraussetzung, daß eine sonstige Versicherungszeit
nach diesem Bundesgesetz vorangeht oder nach-
folgt, überdies:

a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der
Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland bis
zum Höchstausmaß von 48 Kalendermonaten
ab der Geburt des Kindes,

b) bei einer (einem) Versicherten im Fall der
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der
unentgeltlichen Pflege des Kindes) die nach
der Annahme an Kindes Statt (Übernahme
der unentgeltlichen Pflege des Kindes)
liegende Zeit der Erziehung ihres (seines)
Kindes im Inland bis zum Höchstausmaß von
48 Kalendermonaten ab der Geburt des
Kindes, sofern die Annahme (Übernahme)
nach dem 31. Dezember 1987 erfolgte;

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Stau,
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes)
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland
steht eine solche in einem Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) *) gleich, wenn für dieses Kind
Anspruch auf eine Geldleistung aus dem Versiche-
rungsfall der Mutterschaft nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach
dem Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat
und die Zeit der Kindererziehung nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens liegt; Anspruch für
ein und dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine
Person. Vorrang auf Anspruch hat die Person, die
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur-
laubsgeld bezogen oder stand beiden Elternteilen
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie
hat zugunsten des Mannes auf den Anspruch
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer Verzicht
ist spätestens zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag
stellt."

40. § 110 lautet:

„Versicherungsmonat

§ 110. Zur Feststellung der Leistungen aus der
Pensionsversicherung und der Überweisungsbeträge
nach den §§ 164 und 167 gilt folgendes:

1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme
von Zeiten der Kindererziehung gemäß
§ 107 a : Versicherungsmonat ist jeder Kalen-
dermonat einer Beitrags- oder Ersatzzeit im
Sinne der §§ 106, 107 und 108. Solche
Versicherungszeiten, die sich zeitlich decken,
sind nur einfach zu zählen, wobei folgende
Reihenfolge gilt:

Beitragszeit der Pflichtversicherung,
Ersatzzeit,
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung.

2. Für Versicherungszeiten gemäß § 107 a (Zei-
ten der Kindererziehung): Der erste volle
Kalendermonat nach der Erfüllung der

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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Voraussetzungen gemäß § 107 a und die
folgenden Kalendermonate sind Versiche-
rungsmonate. Letzter Versicherungsmonat ist
der Kalendermonat, in dem die Voraussetzun-
gen gemäß § 107 a wegfallen.

3. Ist für ein und denselben Kalendermonat Z 1
und 2 anzuwenden, ist dieser Monat sowohl
als Versicherungsmonat gemäß Z 1 als auch 2
zu zählen."

41. Nach § 110 wird folgender § 110 a eingefügt:

„Berücksichtigung von Versicherungsmonaten

§ 110 a. (1) Für die Feststellung und Erfüllung der
Wartezeit (§ 111), für die Erfüllung der Anspruchs-
voraussetzungen gemäß § 122 Abs. 1 Z 2 und für die
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 130) sind
Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur
einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt:

Beitragsmonat der Pflichtversicherung,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus-
nahme von Ersatzmonaten gemäß § 107 a,
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung,
Ersatzmonat gemäß § 107 a,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat.

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der
als leistungsunwirksamer Ersatzmonat anzusehen
ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherver-
sicherung, geleistet, ist dieser Kalendermonat für die
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 130) als
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen."

41 a. § 111 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Anspruch auf jede der im § 103 Abs. 1
angeführten Leistungen ist, abgesehen von den im
2. Unterabschnitt festgesetzten besonderen Voraus-
setzungen, an die allgemeine Voraussetzung ge-
knüpft, daß die Wartezeit durch Versicherungsmo-
nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung
gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, soweit sie zwölf Versicherungsmonate
überschreiten, im Sinne des § 110 erfüllt ist."

42. § 111 Abs. 3 bis 5 lauten:

„(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag
(§ 104 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne dieses
Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vorliegen:

1. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus
dem Versicherungsfall des Todes
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate;
b) wenn der Stichtag nach Vollendung des

50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal-
ter des (der) Versicherten für jeden
weiteren Lebensmonat um jeweils einen
Monat bis zum Höchstausmaß von
180 Monaten;

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall
des Alters, und zwar

a) für die Alterspension, die vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die
vorzeitige Alterspension bei langer Versi-
cherungsdauer und die Gleitpension
180 Monate;

b) für die vorzeitige Alterspension wegen
dauernder Erwerbsunfähigkeit 120 Mo-
nate.

(4) Die gemäß Abs. 3 für die Erfüllung der
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche-
rungsmonaten muß

1. im Falle des Abs. 3 Z 1 innerhalb der letzten
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen;
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der)
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten;

2. im Falle des Abs. 3 Z 2 lit. a innerhalb der
letzten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen;

3. im Falle des Abs. 3 Z 2 lit. b innerhalb der
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag
liegen.

(5) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 4 neutrale
Monate (§ 112), so verlängern sich die Zeiträume
um diese Monate."

42 a. § 111 Abs. 6 lautet:

„(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn
1. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmo-

nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversi-
cherung gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetzes, soweit sie zwölf Versi-
cherungsmonate überschreiten, erworben sind,
oder

2. bis zum Stichtag Beitragsmonate und/oder
nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte
sonstige Versicherungsmonate in einem Min-
destausmaß von 300 Monaten erworben sind."

43. § 113 lautet:

„Bemessungsgrundlage

§ 113. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun-
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla-
gen (§ 118 bzw. § 118 a) aus dem Zeitraum vom
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum
Ende des letzten vor dem Stichtag oder dem
Bemessungszeitpunkt gemäß § 134 liegenden Ka-
lenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger als
180 Beitragsmonate vor, so ist die Bemessungs-
grundlage die Summe der monatlichen Gesamtbei-
tragsgrundlagen aus den vorhandenen Beitragsmo-
naten, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl
dieser Beitragsmonate. Die Bemessungsgrundlage
ist auf volle Schilling aufzurunden.
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(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer
Betracht:

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge-
setz, die vor dem 1. Jänner 1972 liegen, es
sei denn, daß Beitragsmonate nur in
diesem Zeitraum vorhanden sind;

b) Beitragsmonate nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem
1. Jänner 1956 liegen, es sei denn, daß
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum
vorhanden sind;

c) Beitragsmonate nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz, die vor dem
1. Jänner 1958 liegen, es sei denn, daß
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum
vorhanden sind;

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung,
die auch Zeiten enthalten, während welcher
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands-
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre-
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtver-
sicherung, welche Zeiten enthalten, während
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili-
tation (§ 153 dieses Bundesgesetzes sowie
§§ 198 bzw. 303 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes und § 161 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wurden
bzw. Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu
deren Ausübung ihn diese Maßnahmen
befähigt haben;

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten enthalten, während welcher der Versi-
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt-
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, bezo-
gen hat;

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter
Halbsatz des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes enthalten;

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten enthalten, für die aus Anlaß der
Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie
Dienstverhältnis vom Dienstnehmer an den
Dienstgeber ein besonderer Pensionsbeitrag
geleistet worden ist, sofern für diese Zeiten ein
Überweisungsbetrag nach § 167 dieses Bun-
desgesetzes bzw. § 311 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 175 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ge-
leistet worden ist;

6. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi-
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset-
zes enthalten.

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist
nicht für Zeiten der Kindererziehung (§ 107 a)
anzuwenden."

44. § 113 a wird aufgehoben.

45. § 114 lautet:

„Bemessungsgrundlage für Zeiten der
Kindererziehung (§ 107 a)

§ 114. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle
des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47 mit
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45) verviel-
fachte Betrag.

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung mit Monaten einer Selbstversicherung für die
Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes oder einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1
Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, ist für diese Versiche-
rungsmonate nur die Bemessungsgrundlage gemäß
den §§ 113 bzw. 117 anzuwenden. Überschneiden
sich Zeiten der Kindererziehung mit Monaten einer
leistungsunwirksamen Ersatzzeit, ist für diese
Versicherungsmonate nur die Bemessungsgrund-
lage gemäß Abs. 1 anzuwenden.

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie-
hung und andere Versicherungsmonate mit Aus-
nahme von Monaten einer Selbstversicherung für
die Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3
und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes und einer leistungsunwirksamen
Ersatzzeit, wird für diese sich überschneidenden
Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß den §§ 113
bzw. 117 und die Bemessungsgrundlage gemäß
Abs. 1 zusammengezählt.

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw.
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag
(§ 130) anzuwenden."

46. § 115 wird aufgehoben.

47. § 116 wird aufgehoben.

48. § 117 lautet:

„Bemessungsgrundlage in besonderen Fällen

§ 117. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage
gemäß § 113 nicht ermitteln, so ist die Bemessungs-
grundlage gleich einem Vierzehntel der Bemes-
sungsgrundlage, die für die Leistungen der Unfall-
versicherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall
zum Stichtag gegolten hätte."
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49. § 118 lautet:

„Ermittlung der Bemessungsgrundlage aus den
Beitragsgrundlagen

§ 118. (1) Die für die Bildung der Bemessungs-
grundlage gemäß § 113 heranzuziehenden monatli-
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres unter Be-
dachtnahme auf Abs. 2 zu ermitteln, indem die
Summe der Beitragsgrundlagen der Pflichtversiche-
rung eines Kalenderjahres durch die in diesem
Kalenderjahr liegende Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung geteilt wird. Soweit Beitragsgrundla-
gen der freiwilligen Versicherung zu berücksichti-
gen sind, ist in gleicher Weise für jedes in Betracht
kommende Kalenderjahr eine monatliche Gesamt-
beitragsgrundlage für Beitragsmonate der freiwilli-
gen Versicherung zu bilden.

(2) Bei der Ermittlung der jeweiligen Gesamtbei-
tragsgrundlage nach Abs. 1 ist als Beitragsgrundlage
heranzuziehen: Für Beitragszeiten

a) nach dem 31. Dezember 1977 die Beitrags-
grundlage gemäß § 12 des Bauern-Pensions-
versicherungsgesetzes bzw. gemäß § 23 dieses
Bundesgesetzes;

b) der Pflichtversicherung in den Kalenderjah-
ren 1971 bis einschließlich 1977, die sich aus
der Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz erge-
bende Beitragsgrundlage; hiebei gilt ein
Versicherungsmonat in der Versicherungs-
klasse erworben, in die der Versicherte für
Zwecke der Bemessung der Beiträge einge-
reiht war;

c) der Pflichtversicherung vor dem 1. Jän-
ner 1971 die sich aus der Anlage 1 zu diesem
Bundesgesetz für das Kalenderjahr 1970
ergebende Beitragsgrundlage; hiebei gilt ein
Versicherungsmonat in der Versicherungs-
klasse erworben, in die der Versicherte für
Zwecke der Bemessung der Beiträge einzurei-
hen gewesen wäre;

d) der Weiter- oder Selbstversicherung nach
dem 31. Dezember 1977 die Beitragsgrund-
lage gemäß § 17 des Bauern-Pensionsversi-
cherungsgesetzes bzw. gemäß § 28 dieses
Bundesgesetzes;

e) der Weiter- oder Selbstversicherung in den
Kalenderjahren 1971 bis einschließlich 1977
die sich aus der Anlage 1 zu diesem
Bundesgesetz ergebende Beitragsgrundlage;
lit. b ist hiebei entsprechend anzuwenden;

f) der Weiter- oder Selbstversicherung vor dem
1. Jänner 1971 die sich aus der Anlage 1 zu
diesem Bundesgesetz für das Kalender-
jahr 1970 in der Versicherungsklasse I erge-
bende Beitragsgrundlage.

(3) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlage (Abs. 1)
für Zeiten nach dem 31. Dezember 1970 sind mit
dem ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden, am
Stichtag oder zum Bemessungszeitpunkt gemäß

§ 134 in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor
(§ 45) aufzuwerten und mit dem ihrer zeitlichen
Lagerung ensprechenden Beitragsbelastungsfaktor
(§ 45) zu vervielfachen. Monatliche Gesamtbei-
tragsgrundlagen (Abs. 1) für Zeiten vor dem
1. Jänner 1971 sind mit dem am Stichtag oder zum
Bemessungszeitpunkt gemäß § 134 in Geltung
stehenden Aufwertungsfaktor für das Kalenderjahr
1970 (§45) aufzuwerten."

50. § 118 a lautet:

„Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung

mehrerer Versicherungspflichtiger
Erwerbstätigkeiten ( Beschäftigungen)

§ 118 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere
Erwerbstätigkeit(en) bzw. Beschäftigung(en) aus,
die die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz und (oder) nach dem Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetz begründet (begründen), so sind
allen monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß § 242
Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes im Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitrags-
grundlagen im Kalenderjahr nach diesem Bundes-
gesetz und (oder) sechs Siebentel der Beitrags-
grundlagen im Kalenderjahr nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz zuzuschlagen.

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen
sind.

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche
Beitragsgrundlage darf sechs Siebentel der im
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen-
sionsversicherung (§ 23 Abs. 9) nicht übersteigen.

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß
Abs. 2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß
§ 242 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes zu berücksichtigenden Sonderzahlungen
und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller in
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge-
setz und (oder) nach dem Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetz im Kalenderjahr erworbenen Versi-
cherungsmonate zuzuschlagen. Alle zugeschlage-
nen Beträge dürfen zusammen den für Sonderzah-
lungen vorgesehenen Höchstbetrag gemäß § 54
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
nicht überschreiten.

(5) Aus der gemäß Abs. 4 ermittelten Summe ist
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei-
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird,
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wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund-
lage darf die im jeweiligen Beitragsjahr geltende
bzw. in Geltung gestandene Höchstbeitragsgrund-
lage (§ 23 Abs. 9) in der Pensionsversicherung nicht
überschreiten.

(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen
(Abs. 5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs-
zeitpunkt gemäß § 134 in Geltung stehenden
Aufwertungsfaktor (§ 45) aufzuwerten und mit dem
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitrags-
belastungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen.

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz oder nach diesem
Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz und dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz gilt nur in der Pensionsversicherung
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
als erworben. Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrund-
lagen nach diesem Bundesgesetz und nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz gilt nur in
der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz als erworben."

51. § 118 blautet:

„Anrechnung für die Höherversicherung bzw.
Erstattung von Beiträgen in der

Pensionsversicherung

§ 118 b. (1) Überschreitet in einem Kalenderjahr
bei gleichzeitig ausgeübten Versicherungspflichtigen
Erwerbstätigkeiten nach diesem Bundesgesetz oder
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz oder bei gleichzeitig
ausgeübten Versicherungspflichtigen Beschäftigun-
gen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz und selbständigen Erwerbstätigkeiten die
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi-
cherung einschließlich der Sonderzahlungen die
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen
im Kalenderjahr (§ 118 bzw. § 118 a Abs. 5), so gilt
der Beitrag zur Pensionsversicherung, der auf den
Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach
Abs. 2 Beiträge erstattet wurden, im Rahmen der
Bestimmungen des § 29 als Beitrag zur Höherversi-
cherung; hiebei ist als Beitragssatz jeweils der aus
der Summe der Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3
lit. a und § 51 a des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes sich ergebende Beitragssatz zur Zeit
der Entrichtung heranzuziehen. Beitragsteile, die im
Rahmen der Bestimmungen des § 29 nicht als
Beitrag zur Höherversicherung gelten, sind bei
Eintritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit
dem der zeitlichen Lagerung entsprechenden
Aufwertungsfaktor (§ 45) in halber Höhe zu
erstatten.

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres

bei einem der beteiligten Versicherungsträger für im
Vorjahr fällig gewordene Beiträge den Antrag
stellen, ihm (ihr) den auf den Überschreitungsbetrag
(Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 29
zur Höherversicherung nicht anrechenbaren Beitrag
zu erstatten, wobei der halbe Beitragssatz nach
Abs. 1 anzuwenden ist.

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende
Betrag ist dem auszahlenden Versicherungsträger
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche-
rungsträger (§ 447 g des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes) zu ersetzen."

52. Dem § 120 Abs. 3 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes sind anzuwenden."

52 a. § 120 Abs. 4 lit. b lautet:

,,b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich
decken, nur einfach zu zählen, wobei
folgende Reihenfolge gilt:

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des
Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-
zes,
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus-
nahme von Ersatzmonaten gemäß § 107 a,
Beitragsmonat der freiwilligen Versiche-
rung, Ersatzmonat gemäß § 107 a,
leistungsunwirksamer Ersatzmonat;

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt
nachstehende Reihenfolge:

Pensionsversicherung nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz,
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli-
chen Sozialversicherungsgesetz,
Pensionsversicherung nach diesem Bun-
desgesetz."

52 b. § 120 Abs. 4 lit. c wird aufgehoben.

53. § 120 Abs. 7 Z 3 lautet:

„3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
gelten für Beitragsmonate nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz jene
Beträge, die für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage nach dem Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetz bzw. dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz heranzuziehen wä-
ren, als monatliche Gesamtbeitragsgrundlage
im Sinne des § 118."

54. § 120 Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben.

54 a. § 120 Abs. 7 Z 7 wird aufgehoben.
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55. § 121 lautet:

„Alterspension

§ 121. (1) Anspruch auf Alterspension hat der
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah-
res, wenn die Wartezeit (§ 111) erfüllt ist.

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz
oder dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz
begründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die
Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH
der nach § 130 ermittelten Pension, sofern am
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie-
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter
als Teilpension, solange eine die Versicherungs-
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach
§ 141 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in
der sich nach § 134 ergebenden Höhe.

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit
(§ 122 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (§ 122), eine Gleitpension
(§ 122 b) oder eine vorzeitige Alterspension wegen
dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 122 c) besteht."

56. § 122 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei
langer Versicherungsdauer hat der Versicherte nach
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn

1. die Wartezeit (§ 111) erfüllt ist,
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs-
monate erworben sind,

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung oder
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw.
Z 6 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes sind; fallen in den Zeitraum der letzten
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz-
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes bzw. Ersatz-

monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 6 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes, so verlängert
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf
Grund der ein Erwerbseinkommen bezogen
wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je-
weils in Betracht kommende Monatseinkom-
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück-
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund
einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23
Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Be-
züge."

57. Im § 122 Abs. 2 wird der Ausdruck „Abs. 1
lit. d" durch den Ausdruck „Abs. 1 Z 4" ersetzt.

58. Dem § 122 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 130
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 134 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 121 Abs. 1."

59. Im § 122 a Abs. 1 erster Satz entfällt der
Ausdruck „,die weitere Voraussetzung des § 121
Abs. 2 erfüllt hat".

60. Dem § 122 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 130
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 134 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 121 Abs. 1."

61. Nach § 122 a wird folgender § 122 b einge-
fügt:

„Gleitpension

§ 122 b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah-
res, wenn

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Alters-
pension bei langer Versicherungsdauer — mit
Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens
einer Versicherungspflichtigen unselbständigen
Erwerbstätigkeit am Stichtag — erfüllt sind;

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Gleitpen-
sion vor Erreichung des für die Alterspension
gemäß § 121 maßgeblichen Lebensalters ge-
stellt wird und bei der Antragstellung
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der

Antragstellung ausgeübten unselbständi-
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag-
steller erklärt wird, welches Ausmaß der
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit-
raum zu leisten war, und
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b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag-
steller und einem künftigen Arbeitgeber
nachgewiesen wird, durch die eine Teil-
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch-
stens 28 Wochenstunden oder — im Falle
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr
vor der Antragstellung — von höchstens
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit
(lit. a) während des Bezuges der Gleitpen-
sion ohne Verpflichtung des Arbeitneh-
mers zur Mehrarbeit über die jeweiligen
Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 hinaus fest-
gelegt wird.

(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im
Ausmaß von

1. 70 vH der nach §130 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt;

2. 50 vH der nach §130 ermittelten Pension,
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor-
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er-
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma-
ßes der Teilzeitarbeit beträgt.

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der
Antragstellung keine zwingenden Arbeitszeitbe-
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh-
rend des Bezuges der Gleitpension anzuwenden, das
für Versicherte maßgeblich ist, die vor der
Antragstellung unselbständig erwerbstätig mit Nor-
malarbeitszeitverpflichtung waren.

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits-
zeit während des Bezuges der Gleitpension ist die
überwiegende Tätigkeit im letzten Jahr vor der
Antragstellung maßgebend.

(5) Wird während des Bezuges von Gleitpension
die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im Durchschnitt eines
Kalendermonates über- oder unterschritten, so ist
die Gleitpension für diesen Monat entsprechend
herab- oder hinaufzusetzen oder hat in diesem
Monat wegzufallen.

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs-
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün-
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt,
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 122 Abs. 1
Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension aus
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbs-

tätigkeit, so lebt die Gleitpension unbeschadet des
Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger erstattete
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im
früher gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf.

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und
verzichtet er (sie) auf die Gleitpension, ist die gemäß
§ 130 ermittelte Pension gemäß § 134 zu erhöhen
und gebührt ab diesem Zeitpunkt als vorzeitige
Alterspension bei langer Versicherungsdauer.

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah-
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le-
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch
auf Gleitpension, ist die gemäß § 130 ermittelte
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 134 zu
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als
Alterspension gemäß § 121 Abs. 1."

62. Nach § 122 b (neu) wird folgender § 122 c
eingefügt:

„Vorzeitige Alterspension wegen dauernder
Erwerbsunfähigkeit

§ 122 c. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen-
sion wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit hat der
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres, wenn er (sie)

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 111),
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht-
versicherung oder innerhalb der letzten
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei-
tragsmonate der Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung nachweist und infolge
von Krankheit oder anderen Gebrechen oder
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder
geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, einer
selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen,
die eine ähnliche Ausbildung sowie gleichwer-
tige Kenntnisse und Fähigkeiten wie die
Erwerbstätigkeit erfordert, die der (die)
Versicherte zuletzt durch mindestens 60 Ka-
lendermonate ausgeübt hat und wenn dessen
(deren) persönliche Arbeitsleistung zur Auf-
rechterhaltung des Betriebes notwendig war.

Hiebei sind, soweit nicht ganze Kalendermonate
dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 Kalen-
dertage zu einem Kalendermonat zusammenzufas-
sen.

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän-
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein-
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je-
weils in Betracht kommende Monatseinkommen
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig-
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keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset-
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit,
so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig-
keit im früher gewährten Ausmaß mit dem dem
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder
auf.

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 130
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß
§ 134 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt
als Alterspension gemäß § 121 Abs. 1."

63. § 123 Abs. 1 lautet:

„(1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
hat der (die) Versicherte bei dauernder Erwerbsun-
fähigkeit, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 111) und
er (sie) am Stichtag (§ 104 Abs. 2) noch nicht die
Voraussetzung für eine Alterspension, eine vorzei-
tige Alterspension bei langer Versicherungsdauer
oder eine vorzeitige Alterspension wegen dauernder
Erwerbsunfähigkeit (geminderte Arbeitsfähigkeit)
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz erfüllt
hat."

64. Dem § 123 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im
§ 149 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die
Erwerbsunfähigkeitspension mit dem Monatsersten
weg, ab dem das im Monat gebührende Erwerbsein-
kommen, zu der der Pensionsbezieher durch die
Rehabilitation befähigt wurde, das Zweifache der
Bemessungsgrundlage und die jeweils geltende
Höchstbeitragsgrundlage (§ 23 Abs. 9) übersteigt.
Ist die Pension aus diesem Grund weggefallen, so
lebt sie auf die dem Versicherungsträger erstattete
Anzeige mit dem Ersten des Monats wieder auf, in
dem das Erwerbseinkommen unter die genannten
Grenzbeträge abgesunken ist."

65. § 124 Abs. 2 wird aufgehoben.

66. § 127 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch

1. der Frau,
2. dem Mann,

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei-
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat,
und zwar

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles,
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches,

c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä-
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung,

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe-
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts-
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem)
Tod, mindestens während der Dauer des
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine
neue Ehe geschlossen hat."

67. § 130 lautet:

„Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß

§ 130. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs-
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen-
sion bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei
Vorliegen einer Höherversicherung auch aus dem
besonderen Steigerungsbetrag gemäß § 132 Abs. 1.
Zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührt ein Zu-
rechnungszuschlag nach Maßgabe des § 131. Der
Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemes-
sungsgrundlage.

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je
zwölf Versicherungsmonate

bis zum 360. Monat 1,9,
vom 361. Monat an 1,5.

Ein Rest von weniger als zwölf Versicherungsmona-
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden
restlichen Monat ein Zwölftel des nach der
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge-
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu
runden.

(3) Bei Inanspruchnahme einer Leistung nach
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer-
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate,
die bei Männern zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen-
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen,
verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von
den Monaten, die zwischen der Vollendung des
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens-
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden.

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80
nicht übersteigen."
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68. § 131 lautet:

„Zurechnungszuschlag zur
Erwerbsunfähigkeitspension

§ 131. (1) Zur Erwerbsunfähigkeitspension ge-
bührt zum Steigerungsbetrag gemäß § 130 Abs. 1
ein Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 104
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres
liegt.

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem
Stichtag bis zum Monatsersten nach Vollendung des
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund-
lage (§§ 117, 118 bzw. 118 a) mit der Maßgabe, daß
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem
Hundertsatz gemäß § 130 Abs. 2 60 nicht übersteigt.
§ 130 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden.

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem
Steigerungsbetrag gemäß § 130 Abs. 1 die Bemes-
sungsgrundlage (§§ 117, 118 bzw. 118 a) unter-
schreitet.

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom-
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs-
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset-
zen."

69. Die Überschrift zu § 132 lautet:

„Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur
Höherversicherung"

70. Im § 132 Abs. 1 wird der Ausdruck „gemäß
§ 133" durch den Ausdruck „gemäß den §§ 118 b
und 133" ersetzt.

71. § 132 Abs. 2, 3 und 5 werden aufgehoben.

72. Im §132 Abs. 6 erster Satz entfällt der
Ausdruck „und des Monatsbetrages der Höherver-
sicherungspension".

73. Im § 132 Abs. 7 entfällt der Ausdruck „und
der Monatsbetrag der Höherversicherungspen-
sion".

74. Dem § 133 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate
gemäß § 107 a handelt."

75. § 134 lautet:

„Erhöhung von Leistungen aus dem
Versicherungsfall des Alters bei Inanspruchnahme

einer Teilpension bzw. bei Wegfall der Pension

§ 134. (1) Wird in den Fällen der §§ 121 Abs. 2
und 122 b, in denen eine Teilpension gewährt
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die)

Versicherte in den Fällen des § 122 b auf die
Gleitpension, oder vollendet der (die) Versicherte in
den Fällen des § 122 b das 65. Lebensjahr (das
60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) Versicherten
ein erhöhter Steigerungsbetrag, der gemäß Abs. 3
und 4 zu berechnen ist.

(2) In den Fällen der §§ 122, 122 a und 122 c, in
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen-
sion gemäß § 121 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe-
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist.

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde,
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Teilpension

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr
mit dem Faktor 1,009,
bei einer Teilpension von 50 vH
mit dem Faktor 1,015

zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension
gemäß § 122 b Abs. 5 und 6 ist dabei einer
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein
Zwölftel des um 1 verminderten Faktors zu
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu
runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen.

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 3 der zum auf den
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes-
sungsgrundlage.

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche-
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche-
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä-
tigen oder dem Gewerblichen Sozialversicherungs-
gesetz bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu
vervielfachen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind
anzuwenden.

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens-
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund-
lage."

76. Der bisherige § 134 erhält die Bezeichnung
§ 134 a.

77. § 134 a (neu) Abs. 1 erster Satz lautet:

„Anspruch auf die erhöhte Alterspenion hat der
(die) Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß
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§ 121 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit
(§111) nach den am Stichtag der erhöhten
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor-
schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi-
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden
hat."

78. § 135 lautet:

„Kinderzuschüsse

§ 135. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche-
rungsfällen des Alters und der dauernden Erwerbs-
unfähigkeit gebührt für jedes Kind (§119) ein
Kinderzuschuß. Für die Dauer des Anspruches auf
Kinderzuschuß gebührt für ein und dasselbe Kind
kein weiterer Kinderzuschuß. Über das vollendete
18. Lebensjahr wird der Kinderzuschuß nur auf
besonderen Antrag gewährt.

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich."

79. § 136 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993

§ 136. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt,
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, 60 vH der Pension, auf die
er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt
hätte;

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
erworben zu haben, 60 vH dieser Pension;

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes-
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der Er-
werbsunfähigkeitspension; hiebei ist das Aus-
maß der in der Erwerbsunfähigkeitspension
berücksichtigten Steigerungsbeträge (§ 130)
um die auf die Beitragszeiten entfallenden
Steigerungsbeträge zu erhöhen. Ein in der
Erwerbsunfähigkeitspension allenfalls enthal-
tener Zurechnungszuschlag (§131 Abs. 1
und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren
Beitragszeiten entsprechend zu vermindern.
Das Gesamtausmaß der Pension darf 80 vH
der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 121), vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 122 a),
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 122), Gleitpension (§ 122 b)
oder vorzeitige Alterspension wegen dauern-
der Erwerbsunfähigkeit (§ 122 c) und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der

Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz oder dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der unter
Anwendung des § 134 zu ermittelnden Pen-
sion.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des
§ 131 Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten
(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 45) aufgewerteten Anspruch
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem
(der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö-
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt
außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde-
stens ein Jahr vergangen ist.

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(4) Abs. 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40 Lebensjahr vollendet hat.

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles erwerbsunfähig ist oder
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b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 119 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes
Statt angenommen worden ist und das Kind in
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes
des in Betracht kommenden Elternteiles
ständig in Hausgemeinschaft (§119 Abs. 1
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt.
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."

80. § 136 lautet:

„Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner
1995

§ 136. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen-
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes

1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(AI-
ters)pension hatte, die Pension, auf die er (sie)
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte;

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach deren Anfall
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung
erworben zu haben, diese Pension;

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes-
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz oder dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, diese Erwerbsun-
fähigkeitspension; hiebei ist das Ausmaß der in
der Erwerbsunfähigkeitspension berücksich-
tigten Steigerungsbeträge (§ 130) um die auf
die Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbe-
träge zu erhöhen. Ein in der Erwerbsunfähig-
keitspension allenfalls enthaltener Zurech-
nungszuschlag (§131 Abs. 1 und 2) ist unter
Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten
entsprechend zu vermindern. Das Gesamtaus-
maß der Pension darf 80 vH der Bemessungs-
grundlage nicht übersteigen;

4. Anspruch auf Alterspension (§ 121), vorzeitige
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 122 a),
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer (§ 122), Gleitpension (§ 122 b)
oder vorzeitige Alterspension wegen dauern-
der Erwerbsunfähigkeit (§ 122 c) und nach
deren Anfall weitere Beitragszeiten der
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-
setz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz oder dem Gewerblichen Sozialversiche-
rungsgesetz erworben hatte, die unter Anwen-
dung des § 134 zu ermittelnde Pension.

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben.
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des
§ 131 Abs. 3 zu ermitteln.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der)
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde-
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60.

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt
des Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§117, 118
bzw. 118 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im
Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die
für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund-
lage; § 46 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be-
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ-
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien
Dienstverhältnis befand, so ist § 117 anzuwenden.

(4) Als Bemessungsgrundlage der (des) Verstor-
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§117, 118
bzw. 118 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes
eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension
maßgebliche Bemessungsgrundlage; §46 Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere Be-
messungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste
heranzuziehen.

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions-
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan-
desgesetzlicher Regelungen;

2. der Bezug eines Ruhegenusses, Übergangsbei-
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl.
Nr. 302/1984, dem Land- und forstwirtschaft-
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz,
BGBl. Nr. 296/1985, dem Bezügegesetz,
BGBl. Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen-
sionsordnung 1967, BGBl. Nr. 5/1968, dem
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 231, dem Bundesgesetz vom 1. Juli
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe-
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver-
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBl.
Nr. 255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz,
BGBl. Nr. 85/1953, dem Dorotheumsgesetz,
BGBl. Nr. 66/1979, dem Bundestheaterpen-
sionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979,
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BGBl. Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord-
nung 1966, BGBl. Nr. 313, Dienst(Pen-
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Fonds,
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde-
verband oder einer Gemeinde verwaltet
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine
gleichartige Leistung nach den Pensionsvor-
schriften für die Oesterreichische National-
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech-
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes-
sungsgrundlage im Sinne des Abs. 3 die
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 334/1993 bzw.
vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach
anderen Regelungen für Bezüge gemäß Z 2;

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs. 2 des
Bezügegesetzes.

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs. 2
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den
Betrag von 16 000 S, so ist, solange diese Vorausset-
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit-
wer)pension soweit zu erhöhen, daß die Summe aus
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von
16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des
Betrages von 16 000 S. An die Stelle des Betrages
von 16 000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres,
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme
auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45)
vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten
jedes Einkommen aus selbständiger oder unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit, die Bezüge im Sinne des
§ 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, wiederkehrende
Geldleistungen aus der gesetzlichen Sozialversiche-
rung einschließlich der Arbeitslosenversicherung
sowie Ruhe(Versorgungs)genüsse.

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan-
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind.
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere)
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt,
gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung
gebührt bis zum Ablauf des Monats, in dem die
Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der
Erhöhung.

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127
Abs. 4 lit. a bis c darf den gegen den Versicherten

(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden
Aufwertungsfaktor (§ 45) aufgewerteten Anspruch
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem
(der) Versicherten gemäß §215 Abs. 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö-
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt
außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde-
stens ein Jahr vergangen ist.

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum,
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der)
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit-
wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit-
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht
mindestens ein Jahr vergangen ist.

(10) Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn
1. das auf Scheidung lautende Urteil den

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes
enthält,

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert
und

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat.

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt,
wenn

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur-
teiles erwerbsunfähig ist oder

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine
Waisenpension für ein Kind im Sinne des
§ 119 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes
Statt angenommen worden ist und das Kind in
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes
des in Betracht kommenden Elternteiles
ständig in Hausgemeinschaft (§119 Abs. 1
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt.
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein-
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern."
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81. § 138 lautet:

„Waisenpension, Ausmaß

§ 138. Die Waisenpension beträgt für jedes
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt
verwaiste Kind 60 vH einer nach dem verstorbenen
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten
Witwen(Witwer)pension nach § 136 Abs. 1."

82. Im§ 139 wird der Klammerausdruck „(§§ 136
Abs. 1 und 138)" durch den Klammerausdruck
„(§§ 136 und 138)" und der Ausdruck „§ 136
Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 136 Abs. 4" ersetzt.

83. Im § 139 wird der Ausdruck „§ 136 Abs. 4"
durch den Ausdruck „§ 136 Abs. 10" ersetzt.

84. Im § 139 a Abs. 2 wird der Klammerausdruck
„(§ 118 Abs. 3)" durch den Klammerausdruck
„(§ 118 Abs. 1)" ersetzt.

85. Im § 140 Abs. 1 entfällt der letzte Satz.

86. § 140 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit
nicht Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als
Wert der vollen freien Station bei einem
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein-
heitswert im Sinne des Abs. 7 von 60 000 S der
Betrag von 2 552 S vervielfacht — unter Bedacht-
nahme auf § 47 — mit dem Anpassungsfaktor für
das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser Betrag
vermindert sich für Einheitswerte unter 60 000 S im
Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu dem
genannten Einheitswert, gerundet auf volle Schil-
ling; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner
eines jeden Jahres erstmalig ab 1. Jänner 1994, der
unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungs-
faktor (§ 45) vervielfachte Betrag."

87. Im § 140 Abs. 4 lit. g wird der Ausdruck
„Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch
den Ausdruck „Gnadenpensionen" ersetzt.

88. § 142 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde-
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs-
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku-
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung
eines Unterhaltsanspruches in dieser Höhe offenbar
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist."

89. Dem § 142 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht,
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei-
stung aus dieser Scheidung auf Grund eines
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser
Verzicht spätestens 10 Jahre vor dem Stichtag
abgegeben wurde."

90. Im § 148 Z 2 wird der Ausdruck „§108
Abs. 1" durch den Ausdruck „§ 107 a Abs. 1"
ersetzt.

91. Im § 156 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 118
Abs. 4" durch den Ausdruck „§ 118 Abs. 2" ersetzt.

92. § 162 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher-
ten in einer der im § 161 Abs. 2 genannten
Einrichtungen hat der Versicherungsträger dem
Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen
(§ 78), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben, bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefal-
len ist."

93. Im § 173 Abs. 3 erster Satz wird nach dem
Ausdruck „auf Kosten eines Trägers der Sozial-
hilfe" der Ausdruck „oder auf Kosten eines Trägers
der Jugendwohlfahrt" und nach dem Ausdruck „auf
den Träger der Sozialhilfe" der Ausdruck „oder auf
den Träger der Jugendwohlfahrt" eingefügt.

94. Im §186 Abs. 2 erster Satz entfällt der
Ausdruck „durchschnittliche".

95. Im § 186 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs-
körper zweitvorangegangenen Kalenderjahres
durchzuführenden Stichtagserhebung zu ermit-
teln."

97. Nach § 246 wird ein § 247 angefügt:

„§ 247. (1) Es treten in Kraft:
1. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 die §§ 2 Abs. 5

Z 1 lit. a und b, 23 Abs. 9 lit. a in der Fassung
des Art. I Z 9, 80 Abs. 2 und 4 lit. b und c, 88
Abs. 2 und 247 Abs. 14 und 15 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993;

2. rückwirkend mit 1. Juli 1992 § 186 Abs. 2 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 337/1993;

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1993 die §§68
Abs. 2, 95 Abs. 2 und 3 und 140 Abs. 4 lit. g in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 337/1993;

4. rückwirkend mit 1. März 1993 § 38 Abs. 7 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 337/1993;

5. mit 1. Juli 1993 die §§ 2 a Abs. 3, 5 Abs. 1 Z 3
und Abs. 2 Z 6, 23 Abs. 6, 23 Abs. 10 lit. a bis
d, 51 Abs. 2 Z 1, 71 Abs. 7 Z 1, 81 Abs. 1, 85
Abs. 1 Z 1, 94 Abs. 2, 97 Abs. 4, 120 Abs. 3,
127 Abs. 4, 140 Abs. 3, 142 Abs. 3 und 5, 162
Abs. 1 und 173 Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993;

6. mit 1. Juli 1993 weiters die §§ 4 Z 1, 18 Abs. 2,
23 Abs. 9 lit. a in der Fassung des Art. I Z 10,
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28 Abs. 1, 33 a Abs. 2, Abschnitt VII des
Ersten Teiles, 58 Abs. 1 und 3, 63 Abs. 3 2 2
und 3 und Abs. 4, 71 Abs. 6, 103 Abs. 1 Z 1,
104 Abs. 2, 105, 107 Abs. 8, 107 a, 110, 110 a,
111 Abs. 1 und 3 bis 6, 113, 113 a, 114, 115,
116, 117, 118, 118 a, 118 b, 120 Abs. 4 lit. b
und c und Abs. 7 Z 3, 4 und 7, 121, 122 Abs. 1,
2 und 4, 122 a Abs. 1 und 3, 122 b, 122 c, 123
Abs. 1 und 4, 124 Abs. 2, 130, 131, 132 samt
Überschrift, 133, 134, 134 a, 135, 136 in der
Fassung des Art. I Z 79, 138, 139 in der
Fassung des Art. I Z 82, 139 a Abs. 2, 140
Abs. 1, 148 Z 2 und 156 Abs. 2 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993;

7. mit 1. Jänner 1995 die §§ 136 in der Fassung
des Art. I Z 80 und 139 in der Fassung des
Art. I Z 83 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 337/1993.

(2) Bei der Anwendung des § 58 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993 auf Lei-
stungen mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden
Stichtag ist auch der Zurechnungszuschlag und der
Kinderzuschlag nach den vor dem 1. Juli 1993 in
Geltung gestandenen Vorschriften heranzuziehen.

(3) Personen, die erst auf Grund des § 127 Abs. 4
lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 337/1993 Anspruch auf eine Leistung aus der
Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz erhalten, gebührt diese Leistung ab
1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 1994
gestellt wird, sonst ab dem auf die Antragstellung
folgenden Monatsersten. Art. II Abs. 9 und 10 der
4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 284/1981, ist anzuwenden.

(4) Die §§ 107 a, 111 Abs. 3 bis 5, 113, 114, 118,
118 a, 120 Abs. 7 Z 3, 121, 122 a, 122 Abs. 1 und 4,
122 b, 122 c, 123 Abs. 1 und 4, 130, 131 und 134 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/
1993 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden,
in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 1993 liegt.

(5) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis
1. Juni 1993, bei denen Zeiten gemäß § 107 a nach
der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage für die
Pension zu berücksichtigen gewesen wären, wenn
diese Rechtslage bereits am 1. Jänner 1993 in Kraft
getreten wäre, ist die Pension von Amts wegen auf
Grund der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage
(gesamtes Bemessungsrecht) neu zu bemessen.
Wenn es für sie günstiger ist, gebührt die neu
bemessene Pension rückwirkend ab Pensionsbeginn.

(6) Abweichend von Abs. 4 bleiben, wenn dies für
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmungen
des Zweiten Teiles Abschnitt III über die Bemessung
einer Pension in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung für Versicherungsfälle, deren Stichtag in
den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezem-
ber 1996 fällt, mit der Maßgabe weiterhin anwend-
bar, daß für die Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage anstelle der letzten 120 Versicherungsmonate
bei einem Stichtag

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995
die letzten 132 Versicherungsmonate,

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996
die letzten 156 Versicherungsmonate

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran-
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 113
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, in
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist
§ 47 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit
§ 108 c des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes in der am 30. Juni 1993 in Geltung gestandenen
Fassung mit der Maßgabe weiter anzuwenden, daß
bei der Festsetzung der Aufwertungsfaktoren für die
Jahre 1994 bis 1996 anstelle des Richtwertes der
jeweils geltende Anpassungsfaktor des zweitvoran-
gegangenen Kalenderjahres tritt.

(7) §116 in der am 30. Juni 1993 geltenden
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden.

(8) Bei Pensionen aus dem Versicherungsfall der
dauernden Erwerbsunfähigkeit, bei vorzeitigen
Alterspensionen gemäß § 122 oder § 122 a, deren
Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist bei
Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern bzw.
des 60. Lebensjahres bei Frauen § 121 in der am
30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden.

(9) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch
auf Höherversicherungspension gemäß § 132 Abs. 2
und 5 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung
bleibt auch über diesen Zeitpunkt hinaus so lange
weiterbestehen, solange die Voraussetzungen für
den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden
Rechtslage gegeben sind; bei Anfall einer Alterspen-
sion gemäß § 121 gilt § 132 Abs. 3 in der am 30. Juni
1993 geltenden Fassung.

(10) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch
auf Kinderzuschuß gemäß § 135 in der am 30. Juni
1993 geltenden Fassung bleibt auch über diesen
Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange
die Voraussetzungen für den Anspruch nach der am
30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind.
Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß betreffen-
den Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden.

(11) §135 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 337/1993 ist nur auf Leistungen
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1993 anfallen.

(12) § 136 in der Fassung des Art. I Z 79 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993 ist auf alle
Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag
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nach dem 30. Juni 1993 liegt, anzuwenden; in den
Fällen des § 136 Abs. 1 Z 3 und 4 ist § 136 Abs. 1 in
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden. Art. II Abs. 9 und 10 der 4. Novelle
zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 284/1981, ist anzuwenden.

(13) § 136 in der Fassung des Art. I Z 80 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993 ist anzuwen-
den:

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in
denen der Stichtag nach dem 31. Dezem-
ber 1994 liegt. In den Fällen des § 136 Abs. 1
Z 3 und 4 ist, sofern der Stichtag der Pension
des (der) Verstorbenen vor dem 1. Juli 1993
liegt, § 136 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993
geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß der Hundertsatz von 60 durch den im
§ 136 Abs. 1 erster Satz in der ab 1. Jänner
1995 geltenden Fassung genannten Hundert-
satz ersetzt wird;

2. auf die gemäß § 127 des Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9
der 4. Novelle zum Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 284/1981, gebühren-
den Witwerpensionen, in denen der Versiche-
rungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten
ist, mit Ausnahme der im Art. II Abs. 10 der
4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz bezeichneten Pensionen.

(14) Art. III Abs. 2 der 16. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 678/1991,
lautet:

„(2) Personen, die durch das Inkrafttreten des
§ 2 a in der Fassung des Art. I Z 2 c der 16. Novelle
zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 678/1991, der Pflichtversicherung in der
Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz unterliegen würden, die jedoch am
1. Jänner 1992 das 45. Lebensjahr vollendet haben
und am 31. Dezember 1991 nicht der Pflichtversi-
cherung in dieser Pensionsversicherung unterlegen
sind, sind auf Antrag von der Pflichtversicherung in
der Pensionsversicherung zu befreien, wenn dieser
Antrag bis spätestens 31. Dezember 1993 bei der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern gestellt wird.
Die Befreiung gilt rückwirkend ab 1. Jänner 1992
für jene Zeiten, in denen nach § 2 a in der Fassung
der 16. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz, BGBl. Nr. 678/1991, beide Ehegatten
pflichtversichert wären. Die Befreiung endet jeden-
falls mit dem Ende der Führung jenes
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, der am
31. Dezember 1991 dann zu einer Pflichtversiche-
rung beider Ehegatten geführt hätte, wenn § 2 a in
der Fassung der 16. Novelle zum Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 678/1991, bereits da-
mals gegolten hätte. Der Antrag auf Befreiung kann
unbeschadet eines darüber ergangenen Bescheides
bis 31. Dezember 1993 widerrufen werden. Ein

solcher Widerruf ist ausgeschlossen, wenn sich der
Antrag bereits auf eine Leistung aus einer
bundesgesetzlichen Pensionsversicherung für zu-
mindest einen der beiden Ehegatten ausgewirkt hat.
Ebenso ist ein Befreiungsantrag selbst ausgeschlos-
sen, wenn er sich auf eine bereits zuerkannte
Leistung auswirken würde."

(15) Art. III Abs. 4 der 16. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 678/1991,
lautet:

„(4) Personen, deren Beitragsgrundlage ab dem
Inkrafttreten des § 2 a in der Fassung der
16. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 678/1991, gemäß § 23 Abs. 6 letzter Satz
in der Fassung der 18. Novelle zum Bauern-Sozial-
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 337/1993, festge-
stellt wird und die am 31. Dezember 1991 nach § 2 a
in der zu diesem Zeitpunkt in Geltung gestandenen
Fassung pflichtversichert waren, können bis 31. De-
zember 1993 bei der Sozialversicherungsanstalt der
Bauern beantragen, daß ihre jeweilige Beitrags-
grundlage mit dem gesamten Versicherungswert des
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes festgestellt
wird. Diese Erhöhung der Beitragsgrundlage auf
den gesamten Versicherungswert ist bis zur
erstmaligen Anwendung des § 23 Abs. 6 in der
Fassung der 18. Novelle zum Bauern-Sozialversi-
cherungsgesetz, BGBl. Nr. 337/1993, rückwirkend
zu beantragen. Ein solcher Antrag kann nicht
widerrufen werden und wirkt bis zum Stichtag der
erstmaligen Zuerkennung einer Leistung aus der
Pensionsversicherung nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz, solange der land(forst)wirt-
schaftliche Betrieb zum 31. Dezember 1991 auf
gemeinsame Rechnung und Gefahr geführt wird
und einer der Ehegatten nach § 2 a Abs. 1 und 2
pflichtversichert ist."

(16) Für Personen, die durch das Außerkrafttre-
ten des § 5 Abs. 1 Z 3 des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes durch die 18. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 337/1993, am
1. Juli 1993 der Pflichtversicherung in der Pensions-
versicherung nach dem Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz unterliegen würden, die jedoch zu
diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr vollendet
haben und am 30. Juni 1993 nicht der Pflichtversi-
cherung in dieser Pensionsversicherung unterlegen
sind, sind auf Antrag von der Pflichtversicherung in
der Pensionsversicherung zu befreien, wenn dieser
Antrag bis spätestens 31. Dezember 1993 bei der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern gestellt wird.
Die Befreiung gilt rückwirkend ab 1. Juli 1993 für
jene Zeiten, in denen unter Berücksichtigung des
§ 2 a Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
beide Ehegatten pflichtversichert wären. Die Befrei-
ung endet jedenfalls mit dem Ende der hauptberuf-
lichen Beschäftigung beider Ehegatten in jenem
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb, der am 30. Juni
1993 dann zu einer Pflichtversicherung beider
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Ehegatten geführt hätte, wenn § 5 Abs. 1 Z 3 des
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes bereits damals
aufgehoben gewesen wäre. Der Antrag auf
Befreiung kann unbeschadet eines darüber ergange-
nen Bescheides bis 31. Dezember 1993 widerrufen
werden. Ein solcher Widerruf ist ausgeschlossen,
wenn sich der Antrag bereits auf eine Leistung aus
einer bundesgesetzlichen Pensionsversicherung für
zumindest einen der beiden Ehegatten ausgewirkt
hat. Ebenso ist ein Befreiungsantrag selbst ausge-
schlossen, wenn er sich auf eine bereits zuerkannte
Leistung auswirken würde.

(17) Personen, deren Beitragsgrundlage ab dem
Außerkrafttreten des § 5 Abs. 1 Z 3 des Bauern-So-
zialversicherungsgesetzes durch die 18. Novelle
zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl.
Nr. 337/1993, gemäß §23 Abs. 6 zweiter Satz in
der Fassung der 18. Novelle zum Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 337/1993, festgestellt
wird und die am 30. Juni 1993 auf Grund dieser
hauptberuflichen Beschäftigung pflichtversichert
waren, können bis 31. Dezember 1993 bei der
Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen,
daß ihre jeweilige Beitragsgrundlage mit einem
Drittel des Versicherungswertes des land(forst)wirt-
schaftlichen Betriebes festgestellt wird. Diese
Erhöhung der Beitragsgrundlage ist bis zur
erstmaligen Anwendung des § 23 Abs. 6 in der
Fassung der 18. Novelle zum Bauem-Sozialversi-
cherungsgesetz, BGBl. Nr. 337/1993, rückwirkend
zu beantragen. Ein solcher Antrag kann nicht
widerrufen werden und wirkt bis zum Stichtag der
erstmaligen Zuerkennung einer Leistung aus der
Pensionsversicherung nach diesem oder einem
anderen Bundesgesetz, solange ein Ehegatte gemäß
§ 2 a Abs. 3 in diesem land(forst)wirtschaftlichen
Betrieb beschäftigt ist.

(18) Abweichend von §154 Abs. 5 kann der
Versicherungsträger für die dort genannten Zwecke
im Geschäftsjahr 1993 bis zu 0,06 vT der Erträge an
Versicherungsbeiträgen aufwenden.

(19) § 107 a in der Fassung des Art. I Z 39 ist für
vor dem 1. Jänner 1956 gelegene Zeiten mit der
Maßgabe anzuwenden, daß die (der) Versicherte im
Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihren (seinen)
Wohnsitz im Inland hatte."

Artikel II

Änderung des Betriebshilfegesetzes
(7. Novelle zum Betriebshilfegesetz)

Das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 834/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im Art. I § 1 Abs. 2 Z 2 wird der Ausdruck „§ 5
Abs. 1 Z 3" durch den Ausdruck „§ 5 Abs. 2 Z 6"
ersetzt.

2. Dem Art. VI wird nach Abs. 3 folgender Abs. 4
angefügt:

„(4) Art. I § 1 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 337/1993 tritt am 1. Juli
1993 in Kraft."

Klestil

Vranitzky

338. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz
über die Sozialversicherung freiberuflich selb-
ständig Erwerbstätiger geändert wird (8. No-
velle zum Freiberuflichen Sozialversicherungs-

gesetz — FSVG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz über die Sozialversicherung
freiberuflich selbständig Erwerbstätiger, BGBl.
Nr. 624/1978, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 680/1991, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 12 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 127
Abs. 3" durch den Ausdruck „§ 127 Abs. 2" ersetzt.

2. § 14 wird aufgehoben.

3. Nach § 21 wird folgender § 21 a angefügt:

„§ 21 a. Die §§12 Abs. 1 und 14 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 338 treten mit 1. Juli
1993 in Kraft."

Klestil

Vranitzky
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